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I m Jahre 1844, als der Entwurf des neuen 
Strafgesetzbuchs im Reichsrathe zur Verhandlung 
kommen sollte, ward diesem von dem Oberdirigirenden 
der Zweiten Abtheilung Seiner Kaiserlichen 
Majestät Eigener Kanzellei eine Denkschrift über
reicht, in welcher die Geschichte der Russischen Straf« 
gesetzgebung, die Prinzipien des bisher in Geltung 
gewesenen Kriminalgesetze und die Grundsätze in einer 
kurzen Uebersicht dargelegt waren, von denen man bei 
Ausarbeitung des Entwurfs ausgegangen. Nachdem 
das neue Strafgesetzbuch bestätigt und bekannt ge
macht worden war, wurde jene Denkschrift durch 
Angabe der im Reichsrathe getroffenen Veränderun
gen vervollständigt, so wie durch die Allerhöchsten 
Erlasse in Beziehung auf Bestätigung und Einfilh-
rung dieses Gesetzbuchs, und darauf der Oeffentlich-
keit übergeben. Sie erscheint hier nunmehr in einer 
wortgetreuen Übertragung, welcher nur einige erklä
rende Anmerkungen hinzugefügt worden sind. 
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K u r z e 

U e b e r s i c h t 
der Vorarbeiten und Entwürfe 

behufs Abfassung des neuen 

Strafgesetzbuchs. 

Fast, alle Hauptepochen unserer Geschichte sind durch mehr 
oder weniger umfassende Denkmale der Gesetzgebung aus
gezeichnet, Ueberblickt man diejenigen, welche bis auf uns 
gekommen, so findet man i n ihnen eine fast ununterbrochene 
Reihefolgc verschiedenartiger und in vieler Hinsicht sehr un
vollkommener Gesetzesanordnungen, welche aber unter sich in 
engem Zusammenhange stehen, und insgesammt das augen
scheinliche Bestreben nach bestimmterer Feststellung und Wei-
terentwickelung des Russischen Rechts beweisen. Insbesondere 
zeigt sich ein solches Streben i n dem stufenweisen Gange und 
allmähligen Verbessern unserer Strafgesetze. Fast beider 
ersten Gründung schon des Staates, ' zeigen sich hierher ge
hörige Satzungen, deren Wirkungskreis jedoch im Beginne 
nur ein ziemlich beschränkter ist. Je mehr aber die Bedürfnisse 
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der bürgerlichen Gesellschaft zunehmen, die Begriffe sich auf
hellen und erweitern, desto mehr dehnen sich auch die Gren
zen der Strafgcsetzgebung aus. Anfänglich besteht der sie 
charakterisirende Hauptzug, gegründet auf Sitten und Ge
wohnheiten der Slaven und der nordischen Volksstämme, in 
einer mehr oder weniger persönlichen, nach Art und Grad 
der Verschuldung abgestuften, Vergeltung, — ein Ueberrest 
oder eine Bestätigung und Sanctionirung der Selbsthülfe. 
Bald jedoch ändert sich dies, und bereits am Ausgange des 
X-V Jahrhunderts werden die hierher gehörenden Rechts-
bestimmungen höheren Staatszwecken untergeordnet. Seit
dem beginnt dann auch ein ununterbrochenes sichtliches Stre
ben der höchsten Gewalt nach Vervollkommnung der, Verbre
chen und Strafen feststellenden, Bestimmungen. Allerdings 
hatten die bezüglichen Versuche nicht immer den gewünschten 
Erfolg, entsprachen nicht immer den Anforderungen selbst 
ihrer Zeit, — keineswegs aber sind sie vergeblich gewesen. 
Denn in diesen Bemühungen der Legislation reiften gewis
sermaßen und läuterten sich die allgemeinen Begriffe vom 
Mechte und von den Mit teln dasselbe zu sichern, — ja selbst 
die am wenigsten gelungenen Gesetzbuchsentwürfe bahnten 
doch anderen befriedigendern den Weg. 

Nachfolgende kurze Uebersicht unserer strafrechtlichen Ge
setzbestimmungen und derjenigen darauf bezüglichen Arbeiten, 
welche in Auftrag der Staatsregierung i n den verschiedenen 
Epochen unserer Geschichte unternommen wurden, wird dazu 
dienen, die Wahrheit dieser Ansicht zu begründen. 



Erster Theil. 
Historische Uebersicht des Russischen 

Strafrechts. 

Erste Abtheilung. 
Zustand des Strafrechts in Rußland von den ältesten 
Zeiten der Russischen Geschichte bis zur Thronbesteigung 

des Herrn und Kaisers Nikolai Pawlowitsch. . 

I . 

Auf Strafgesetzgebung bezügliche Gcsetzesanord-
nungen und Entwürfe. 

Der Zeitfolge nach nimmt unter den Denkmalen Russischer Die Prawd» Russkaja. 
Gesetzgebung der,—Prawd a Russkaja (Russisches Recht) 
genannte,—Coder I a r o s l a w des Großen (um's Jahr 
1020) mit den ihn vervollständigenden Bestimmungen die 
erste Stelle ein C). Diese älteste Sammlung Russischer 

(*) Die neueste kritische Ausgabe bn Prawda Russkaja findet sich 
beiTobien: Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der Geschichte de« 
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Gesetze enthält die Verordnungen unserer ersten Großfürsten 
bis zum X I I I Jahrhunderte, und wie fast alle bei der ersten 
Ausbildung der bürgerlichen Gesellschaft erlassenen Gesetze, 
ist auch die P r a w d a Russkaia beinahe ausschließlich dem 
Strafrechte gewidmet. Als lebendiger Ausdruck des die Zeit 
und das Land charakterisirenden Geistes, umfaßt dieselbe übri
gens nur Verbrechen gegen Privatpersonen und Cigenthum 
(Privatverbrechen, äslitz privss). Wir finden daher in ihr 
Bestimmungen über Tödtung, Verstümmelung, Beleidigung, 
Entwendung, Zerstörung und Beschädigung fremden Eigen
t u m s . Die Verbrechen aber wider die Staats- und öffentliche 
Wohlfahrt (öffentliche Verbrechen, ä61it8 public») waren zu 
jener Zeit noch nicht deutlich begriffen und bildeten weder eine 
besondere Ordnung, noch den Gegenstand besonderer Vor
schriften. Dem Ermessen der höchsten Gewalt war die Bestra
fung der Staatsverbrechen vorbehalten, und hierunter ver
stand man nicht bloß böse Anschläge und aufrührerische Hand
lungen, sondern auch jede Störung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung, selbst alle Dienstverschuldungen. Die Verbrechen 
aber wider den Glauben und wider die Sitten unterla
gen fast immer der geistlichen Gerichtsbarkeit, wie aus vielen 
kirchlichen Verordnungen und Urkunden ersichtlich'ist O 

Russischen Rechts. I . Dorpat und Leipzig 1845.—Die im Vorworte 

versprochene Verdeutschung des Tertes der Prawda ist noch nicht er-

schienen. Eine ältere Uebersehung findet sich bei Ewers: „Das älteste 

Recht der Russen in seiner geschichtlichen Gntwickelung." Hamburg. 

Perthes. 1626.—In der Sammlung vonTobien sind auch die Ver

träge mit den Byzantinern von 912 und 945, mit Riga und den Goth-

ländern von 1826 und 1229, und Nowgorod'« mit Lübeck und den Goth-

ländern von 1206 bis 1270 aufgenommen,—die für die Russische 

Rechtsgeschichte von so großem Interesse sind. __^ 

(') Als .3tz.la5im.il der Große das Christenthum in Rußland 

HnW«t«, mußte auch das Byzantinische KirHenncht dort Gingang 

» 

http://3tz.la5im.il
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Nach Vernichtung der anfänglichen Einheit Rußlands und DlePerlodederThell. 
dem Zerfallen dieses Landes in kleine Theilfürstenthümer, fürstenthümer.DieGe-
ward die P r a w d a Russka ja nunmehr in verschiedenen "chtsordnungen und 
Landschaften durch Gerichtsordnungen und Rechtsurkunden ^chtsurkunden. 
verdrangt ("). 

finden und den besonderen Verordnungen der Russischen Herrscher als 
Ausgangspunkt dienen, wenn auch die sogenannte Kirchenordnung 
W l a d i m i r ' s v. 996 (abgedruckt in der Anmerk. 806 zum ersten Thei, 
le von Karamsin's Geschichte des Russischen Reichs nach einer 
Handschrift des X I I I Jahrhunderts) wirklich' untergeschoben sein 
sollte. 

(*) Sie sind enthalten zum Theil in (Nechtsurlunden in sich fassenden) 
Instruktionen, welche von einzelnen Großfürsten ihren Statthaltern in 
Bezug auf die Verwaltung besonderer Landestheile gegeben wurde, — 
zum Theil in Anordnungen, welche in einigen Landschaften selbst 
getroffen und nachträglich von den Fürsten bestätigt wurden. Die 
wichtigsten bisher aufgefundenen, in diese Periode gehörenden Ge
richtsordnungen, Rechtsurkunden oder Statuten und strafrichter
lichen Instruktionen oder Strafgesetze (e^Hm>ln, ^c^av«i>i» u 
1-̂ 621.1» rpllmoii,!. Vergl. Reich: Versuch über die geschichtliche Aus
bildung der Russischen Staats-und Rechtsverfassung. Mitau 1829 Pag. 
88, 244 u. a. m.) sind folgende: 1) Die Instruktion oder Rechtsurkunde 
für das Dwina-Gebiet ^llLaLna» Hvllüoua» r^»U0L2) vom Jahre 
1398, abgedruckt Band I , Pag. 8, N" 13, der im Jahre 1836 erschie
nenen Aktenstücke der Archäograptzischen Expedi t ion 
^«T l .1 ^pxsor^2«>l!»i60^oji 9«oii6HilUM). I n dieser Instruktion 
an den Statthalter werden die Strafen und Bußen für Tödtung, Ver
stümmelung, Verwundung, Beleidigung, Grenzverletzung, Diebstahl 
und Selbsthülfe—wahrscheinlich als Bestätigung der bestehenden Lan-
desgewohnheiten — festgestellt, worauf das Gerichtsverfähren (wobei 
auch des in der Prawda noch nicht vorkommenden gerichtlichen Zwei
kampfs Erwähnung geschieht) und die Gerichtsgebühreu betreffende 
Bestimmungen folgen; dann wird die Gerichtsbarkeit des Statthalters 
und seine Verantwortlichkeit für Uebertretung der Amtsgewalt angege
ben, serner die Größe der von den Kaufleuten zu zahlenden Gebühren, 
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Ohne Zweifel Hinberte dies eine für ganz Rußland gemein
same Entwickelung der Rechtsanstchten, hatte dafür indessen 
auch wieder einigen Nutzen. Die Aufmerksamkeit, welche 
bei Abfassung dieser Verordnungen auf die besonderen 
Bedürfnisse der verschiedenen Landschaften des Staats und 
der denselben bewohnenden Stämme verwandt worden war, 
förderte die Vervollkommnung der Gesetzgebung in anderer 
Beziehung. Diese Lokal- Verordnungen zeichnen sich vor den 
früheren durch mehr Ausführlichkeit und größere Bestimmt
heit aus, entsprechen mehr den Anforderungen—so zu sagen 
—des täglichen bürgerlichen Lebens, wie schon aus der 
Form selbst dieser Urkunden hervorgeht. W i r finden schon 
in ihnen nicht mehr eine bloße Sammlung abgesonderter 
Rechtsbcstimmungen, sondern ziemlich vollständige Verord
nungen, welche, neben einer besseren und befriedigenderen 

—und endlich werden Grundsätze'aufgestellt über die Gerichtsbarkeit 
in Sachen der Bewohner des Dwina-Gebiets mit den Bewohnern 
anderer Gegenden.—2) Die Nowgorodsche Gerichtsordnung (t^HN»» 
Uo2ropoH0l:ail i-paiuo-ril) vom Jahre 1471, abgcdr. a. a. O. l , 
Pag. 69, .R" 92. Sie enthält ausführliche Bestimmungen über das Ge
richtsverfahren, mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwi
schen der geistlichen, der fürstlichen und der Nowgorodschen Kommu-
nal-Gewlllt. (Eine ähnliche Gerichtsordnung für Pleskau, wahrschein
lich aus einer noch früheren Zeit, findet sich als Bruchstück abgedruckt 
in der Anmerkung 404 zum 5-ten Theile von K aramsin^s Geschichts
werke).—3)DieNowgorodscheVerschreibung(33nno^NoLl'op0Hc!il2/l). 
vor dem Jahre 1477, abgedr. a. a. O. I , Pag. 79, N° 103. Sie enthält 
bloß auf das geistliche Gericht bezügliche Bestimmungen. — 4) Die 
Rechtsurkunde für bas Gebiet von Velosero (^0722222 V-kIosspc«»» 
sp2«o?2) vom Jahre 1488, abgedr. a. a. O. I . Pag. 92. M 123. Sie 
regelt die Amtsgewalt des Statthalters in Beziehung auf Justiz und 
Administration, bestimmt die Grenzen der ihm anvertrauten Provinz, 
seine und seiner Beamten Verantwortlichkeit für Uebertretung der 
Amtsgewalt, und endlich die judiciäre« Verhältnisse der nicht zur Pro, 
pinz gehörigen Personen. 
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Anordnung des Gerichtsverfahrens und einer Angabe der 
Maßregeln zur Bewahrung öffentlicher Sicherheit und 
Ruhe, außer den der P r a w b a Russkaja entsprechenden 
Bestimmungen über Verbrechen wider Privatpersonen und 
Eigenthum, noch Bestimmungen einer neuen Gattung 
enthalten, nämlich Festsetzungen über Bestrafung der Richter 
und sonstigen Beamten. 

M i t der Erhebung des Fürstenthums Moskau entsprang Das Großfürftenthum 
oder erstand wieder die Idee' der Einheit ganz Rußland's. Das Moskau. Großfürst 
allmählige ins Leben Treten derselben hatte auch einen ent- I°hannIII. DerSu-
scheidenden Einfluß auf die Gesetzgebung. Die Lokal-Verord- ^ " " de« Jahre« 
nungen (7) mußten allgemeinen Gesetzen für den ganzen Staat 
weichen, und der erste, in Nebereinstimmung mit den 
übrigen allgemeinen Absichten der Staatsregierung, in dieser 
Richtung gemachte Schritt war die Veröffentlichung des 
Sudebn ik (O^eSnuüi . , Gerichtsbuch) ( " ) des Großfür-« 

(*) Für die Zelt vor der Abfassung des Sudebntk von 1497 hat 
sich in Betreff der Gerichtsverfassung und des Kriminalverfahrens im 
eigentlichen Großfürstenthume Moskau ein interessantes Denkmal erhal
ten in der Moskauschen strafrichterlichen Verschreibung oder Rechtsur-
tunde (l^6n«ll n^n ^o?»»«»» Uoell02o«an Zanncl.), ungefähr aus 
den achtziger Jahren des X V Jahrhunderts, —abgedr. in den Akten« 
stücken der Archücgraph'lschcn Expedition I . Pag. 87. N" 413. 

/ (**) Verdrängt und in Vergessenheit gerathen durch das Gerichts, 
.buch Johann IV , Har man erst in neuerer Zeit auf dieses interessante 
Denkmal der Gesetzgebung aufmerksam geworden, namentlich durch den 
ln lateinischer Nebersetzung gegebenen Auszug Herberstein's in sei
nen KsrumUosooviUearum^owuiyutal-ii (Zuerst erschienen sie 1549 
in Wien, zuletzt 1841 in dem ersten Bande der „Nigtori»« Külbo-
uioae 8oriDtor«5 exteri sasouli XVI, , LyroliuÄS, wo sich die 
„0räiuation68 » Foaiuis Nagilli Naßno vuov, ^nuo inunäi 7W6 
laotao,, auf der Seite 36 befinden. Gine alte deutsche Uebersehung 
erschien 156? in Basel: »Woscoviter wunderbare Historie"). I m 
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sten Johann I I I im Jahre 1497. Dem äußeren Ansehen 
nach, unterscheidet sich dieser Sudebn ik nur wenig von den 
früheren Gerichtsordnungen, indem derselbe auch eigentlich 
nur eine Urkunde ist, welche das Gerichtswesen in Moskau 
selbst feststellt'. Allein der Zweck seiner Veröffentlichung geht 
viel weiter, ist ein höherer politischer. Der Sudebn i k sollte 
die Umgestaltung der Gerichtsverfassung und des Gerichts
verfahrens vorbereiten, nicht bloß in allen, bereits sehr aus
gedehnten, unmittelbaren Herrschaften des Großfürsten von 
Moskau, sondern auch in den andern Fürstenthümern. 
Denn bei seinen überwiegenden Vorzügen vor den an
dern Verordnungen l7), konnte derselbe zu jener Zeit als 

Jahre 1819 ward das Gerichtsbuch Johann I I I nach einer 
Abschrift aus dem X V I Jahrhunderte zuerst in Druck gege
ben,— und ist neuerdings 1841 wieder abgedruckt worden in dem er
sten Bande der von der Archäographischen Kommission im Jahre 1841 
herausgegebenen Historischen Aktenstücke (^«71.1 lle'iopuieoiliy, 
eo6pnnnuo ll Ü3HÄN2I.I6 ^pxoorpa^üisoill i lo KoUUneiow) Pag. 
148, K° 105, mit Hinweisungen auf die entsprechenden Artikel bei 
Herberstein und dann auch des Sudebnik's von 1550. —Diese 
Historischen Aktenstücke, so wie die Aktenstücke der Archäographischen 
Grpedition, beide Werke je in 5 u. 4 starken Quartbänden, bilden mit 
den I u r id isch e n Akt en stü ck e ns^.il'ri.iIOpiiHn^sollie, eine Samm
lung zur Kenntniß der Abfassungsweise der verschiedenen gerichtlichen 
Schriften in früheren Jahrhunderten) eine überaus reiche Urkunden- und 
Quellen-Sammlung für die Geschichte u. namentlich Ne Rechts- u. 
Verwaltungsgeschichte Rußlands bis ans Ende des. X V I I Jahrhunderts. 

(*) Diese Verordnungen, so weit sie—zum Theil erst in neuester Zeit 
—aufgefunden, sind jetzt vollständig im ersten Theile der von der Archä
ographischen Grpedition gesammelten Aktenstücke abgedruckt worden.— 
Sie sind zweierlei Art: 1) Rechtsurkunden, in welchen besondere Lnn-
des-oder Ortsgewohnheiten—bald in Beziehung auf Strafverfahren, 
Strafgesetze, innere Polizei und Abgaben, bald nur in Betreff einiger 
dieser Gegenstände—von den Großfürsten bestätigt werden, welche 
Bestätignng bei jedem Thronwechsel wieder nachgesucht wird. Als beson. 
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allgemeines Vorbild dienen, folglich also die sittliche Annä
herung der Theile des noch zerstückelten Rußlands beför
dern. Das strafrechtliche System des Sudebn i k weicht 
übrigens in Vielem von den früheren Bestimmungen ab. So 
ist in demselben schon eine besondere Aufmerksamkeit auf 
Staatsverbrechen gewandt, und sind auch mit größerer 
Bestimmtheit und Ausführlichkeit die Verbrechen der Beamten 
bezeichnet, welche das Vertrauen der Staatsregierung miß
brauchen. Eines wie das Andere gab ein Zeugniß ab von 
der Kraft und wachsamen Thätigkeit der centralen höchsten 
Gewal t 

ders ausführlich sind zu nenuen: a) die Urkunde ^'c'raVnaji iP2«o'i'3) 
für die Fischergemeinde bei Pereslaw vom 7 Aug. 1506 (a. a. O. I . 
pag. 114, N° 143), in welcher sowohl als in den folgenden, eben so wie 
im Sudebnik von 1497, trotz des frühen Widerstandes der Geistlich
keit (Vergl. d. Sendschreibendes Metropoliten Pho t i us an die Now
goroder v. 29 Aug. 1410, a. a. O. I . p. 461, N" 369), des gerichtlichen 
Zweikampfs Erwähnung geschieht, aber auch des Wehrgeldes, welches 
im Sudebnik nicht mehr vorkommt; diese Urkunde ist bestätigt von 
den folgenden Herrschern bis B o r i s Godunolv.—b) die Urkunde für 
das Onega-Gebiet vom 4 Juni 1536 (a. a. O. I . pag. 152, 5i°181), die 
keine strafrechtlichen Bestimmungen enthalt und noch vomZarenWaffil j i 
Schuisky bestätigt ist.—Die übrigen (a. a. O. I . N« 144,183, 201. 
Historische Aktenstücke I . N" 137, 156) find alle zugleich strafrechtlichen 
Inhalts,—selbst eine von 1509 (Aktenstücke der Archaographischen E i -
pedition I . Pag. 120, N« 150), wo die Bestätigung von einem Theilfür-
sten, d. H. wohl dem Nachkommen eines früher regierenden Hauses, 
gegeben wird. 2) Strafrichterliche Instruktionen. Sie sind bisweilen in 
ganzen Sätzen selbst im Ausdrucke üb ereinstimmend undmögenam meisten 
beigetragen haben, Gleichmäßigkeit im Gerichtswesen herbeizuführen, 
wie sie denn auch meist anordnen, daß man sich nach den großfürstlichtn 
Borschriften zu richten habe; so z. V . die Instruktion vom 27 GevWr. 
1549 (a. a. O. I.vag. 213, N" 224), obwohl sie auch di« richterliche 
Gewalt der Gemeinden selbst feststellen (a.«. O. I . ?l° 187, 192,194). 
Die wichtigste dieser Instruktionen ist die fürs Gebiet von Velosero vom 
23 Okt. 1539 (a. a. O. I pag. 163, w° 18?).—Eine dritte Urkunde«. 
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Die Regierung Io, Das von J o h a n n I I I begonnene großartige Werk warb 
hann lV.Der Subeb- unter der Herrschaft seines Enkels fortgesetzt. J o h a n n IV 
^ " ° " . ^ ° ' " . ^ ^ veröffentlichte nicht nur eine neue verbesserte Ausgabe des 

ersten Sudebnik im Jahre 1550 <7), sondern ergriff auch 
vervollständigenden 

reihe sei hier nur gelegentlich angeführt, nämlich die von Regierung zu 
Dtegierung bestätigten Gnadenurkunden für Klöster über Gremtion ihrer 
Besitzungen von der fürstlichen Gerichtsbarkeit (M»H0L»nnl»i» neu?» 
Hui»«« i-plmoi'ki), in denen auch einzelne Strafrechtsbestlmmungen 
vorkommen. Solcher Urkunden, deren Bestätigungen bis ans Ende des 
X V I l Jahrhunderts heraufreichen, sind sehr viele in den beiden mehr
fach genannten Sammlungen enthalten, einige darunter auch Privatper
sonen für ihre Güter ertheilt. 

(*) Der Sudebnik von 1550 wurde zuerst im Jahre 1768 durch 
Schlözer uud Baschilow in St . Petersburg in Druck gegeben. Die 
letzte sehr sorgfältig gemachte Ausgabe ist die von 1841 im ersten Ban
de der Historischen Aktenstücke, Pag. 220, K° 153. Die einzige mit 
kritischen Bemerkungen versehene Ausgabe war von Tatischtschew 
bereits im Jahre 1738 vorbereitet worden, ward aber erst 1786 in Mos
kau gedruckt. Eine vollständige Deutsche Übersetzung hat Ewers gelie
fert in deu von ihm und M. v. Engelhard t herausgegebenen „Beiträ
gen zur Kenntniß Nußlandsund seiner Geschichte". Dorpat. 1816,Pag. 
339.—Das Gerichtsbuch von 1550 besteht aus 100 Artikeln oder Kapi
teln. Der letzteArtikel aber,—sich aufdieVerhältnissederfrüherenTheil-
fürsten beziehend,—mußte bald unpraktisch werden und findet sich daher 
ln den meisten Handschriften nicht. Obwohl auch dieses Gerichtsbuch ins
besondere für Strafverfahren und Strafen ausführlich erscheint, so ist 
es doch verhältnißmäßig unvollständig in dahin gehörigen Bestimmun
gen, weil für die Sachen wegen Raub und schweren Diebstahl eine ei
gene Oberbehörde errichtet ward, manches auch wie früher besonderen 
Instruktionen überlassen blieb. (Siehe die folgende Anmerkung). Aus 
derselben Zeit, vom Jahre 1551, datirt sich auch ein geistliches Regle
ment, das unter dem Namen Stog law ( O a ^ a n ^ , so benannt we
gen Zahl der Artikel) bekanut ist. Dasselbe ist vollständig nur hand
schriftlich vorhanden; bloß ein, den Byzantinischen Gesetzen entnomme-
nerAbschnitt desselben über das geistliche Gericht (0 o»Ä5U?SHbonai»H 
e^H-b) ist im ersten Bande der Historischen Aktenstücke abgedruckt, Pag. 
272, M 155. 
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bie nöthigen Maßregeln, um in allen Theilen des Reichs utasen und Urthelle. 
unweigerlich die Satzungen desselben, sowohl in Betreff der DerftftematisirteSu, 
Gerichtsverfassung als des Verfahrens, befolgen zu lassen^). ^ ^ " ' 
Seit dieser Zeit erhalten die anfangs gewissermaßen nur für 
das frühere Großfürstenthum Moskau verfaßten Gesetze 
unaufhörlich eine immer größere Geltung und Wichtigkeit; 

(*) Dies geschah wohl hauptsächlich wieder durch die bereits in der 
Vorletzten Anmerkung erwähnten Rechtsurkunden und die Instruktionen 
an die Strafrichter (r^5ul»is oir3poe'rbi), von denen mehrere aus der 
Regierung dieses Zaren aufgefunden und gleichfalls in den Akten
stücken der Archäographischen Grpedition abgedruckt worden. Gleich 
ln der ersten jener Rechtsurkunden aus der Zeit nach Veröffent
lichung des Sudebnik v. 1550, in der Urkunde für's Waga-Gebiet v. 21 
März 1352 (a. a. O. I , p. 231. N° 234). wird neben der Urkunde 
selbst, also neben den Gewohnheiten, der Sudebnik als maßgebend 
hingestellt,—und in mehreren andern, z. B. in der Urkunde für'S Dwi
na-Gebiet u. Sept. 1556 (a. a. O. I , Pag. 271. N° 250), werden die 
wichtigsten Kriminalsachen nach Moskau gezogen. Interessant ist die 
Urkunde für die Fischergemeinde bei Pereslaw v. 15 Aug. 1555 (a. a. 
O. I , Pag. 261. N°242). weil sie gleichfalls vorschreibt, neben der 
Urkunde (siehe die vorletzte Anmerkung), in Betreff des Verfahrens 
sich an den Sudebnik zuhalten, und weil neben andern Zarischen 
Bestätigungen sich auch noch eine von Feodor Alerej i tsch, Peter 
des Großen Vorgänger, findet, wo die etwa durch die Uloshenie, 
spätere Verordnungen und bojarische Urtheile, abgeänderten Punkte von 
der Bestätigung ausdrücklich ausgenommen werben. Des gerichtlichen 
Zweikampfs geschieht in allen diesen Urkunden Erwähnung, seien sie 
«un von Klöstern (a. a. O. I , NN- 255, 258, 348, 351) ober von Theil-
fürsten (a. a. O. I , P. 280. N° 257; die Urkunde ist v. I . 1561 <Iehe 
die vorletzte Anmerk.^ u. ward 1567 vom Zaren bestätigt), oder vom 
Zaren (a. a. O. I , N M 240, 243. I I , N " 52, außer den schon ange
führten) erlassen oder bestätigt, ja auch in der Urkunde für die Boriso-
glebsche Gemeinde v. 15 Aug. 1584 (a. a. O. I , pag. 385.5,-324), die 
»och von Feodor HöMRowi'tfch vhAe Ausnahme bestätigt ivird,— 
obschon bereits Johann I V durch die Verordnung v. 21 Aug. 1556, 
die dem Sud ebnik angehängt wurde, dadurch dem gerichtlichen Zwei-' 
kämpfe entgegen wirkte, daß er dem Beklagten die Wahl des Eides als 
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alle Theile des Reichs nach einander wurden ihrer Wirk
samkeit unterworfen. Unter anders trug hierzu auch die 
Bekanntmachung der Vervol ls tändigenden Ukasen und 
der Nr thei le bei, welche auf eine von dem Zaren getroffene 
Anordnung dem Sudebnik hinzugeschrieben C) und, schon 
damals oder in der Folge, der in demselben angenomme
nen Ordnung gemäß vertheilt wurden, eine.Regel, welche 
man, wie zu erkennen ist, auch unter der Herrschaft Feodor 
I o a n n o w i t s c h ' s befolgte. Auf diese Weise bildete sich der 
auf uns gekommene dr i t te oder systematisirte Sudeb-

Beweis erlaubte. Für das Verhültniß zwischen der Reichsgesetzgebung 
und den Ortsgewohnheiten im Anfange des X V I I Jahrhunderts ist von 
großem Interesse eine von Micha i l Feodorowitsch für das Gebiet 
vonUstjug-Shelesnopolsk bestätigte Gerichtsordnung ((^Hnaa rpH-
uo-rü) v. 5. Juni 1614 (a. a. O. III.Pag. 73, N° 36), worin das alte 
Gewohnheitsrecht in Bezug auf Gerichtswesen, Strafverfahren, Ge
bühren u. s. w. bestätigt wird, jedoch so, daß in Ermangelung einer 
Bestimmung die Satzungen des Sudebnik gelten und gewisse Sachen 
immer nach Moskau vorgestellt werden sollen. Vom selben Jahre nnd 
Tage ist für dasselbe Gebiet auch eine Bestätigungsurkunde vorhanden 
über das Verfahren in Kriminalsachen, Abgaben, innere Ordnung, 
u. s. w., wo übrigens gleichfalls der gerichtliche Zweikampf vorkömmt, 
(abgedruckt a. a. O. H l , Pag. 76, N« 37.) Von den Instruktionen aZ 
die Strafrichter, die nach Art. 60 des Sudebnik in Strafsachen als 
Richtschnur dienen sollten, sind für diese Periode nur wenige erhalten 
(a. a. O. I . N° 281, 330), deren erstere, vom 12 März 1571 für's 
Gebiet Belosero, interessant ist durch die mögliche Vergleichung mit 
den früher erwähnten, für dasselbe Gebiet von 1488 und 1539. 

(*) Nach Art. 88 des Sudebnik v. 1550, sollten die, in Sachen 
für welche derselbe kein Gesetz enthielt, vom Herrscher mit den Bojaren 
gefällten Entscheidungen, so wie andere Verordnungen, diesem Gerichts
buche angehängt werden, — was nothwendig die Einheit der Rechts
entwickelung sehr befördern mußte, da sie demzufolge nur ans eintm 
Centralpunkte ausgehen konnte. Die meisten Handschriften de« Su
debnik enthalten zugleich diese vervollständigenden Urtheile und Ver
ordnungen, welche wohl auch mit demselben zugleich gedruckt wurden. 
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n ik C) , wo zuerst in unserem Vaterlands die Idee einer 
systematischen Zusammenstellung der Gesetzbestimmungen 
(d»oH^ 33«0non^ — Swod der Gesetze, Corpus I u r i s ) 
hervortritt—eine Idee, deren Ausführung, im weitesten Um
fange, der Gegenwart vorbehalten war. 

Die entscheidende allendliche Unterwerfung ganz Rußlands Die Regierung Ale
unter die Wirksamkeit derselben Gesetze ward unter der Herr- " i Michailcwitsck/s. 
schaft des Zaren A le re i M i c h a i l o witsch vollbracht. Das ^ ul°sl)e«ie vom 

n > ^ 7 ^ . ^ / / - ' « ^ - ^ i>> i 7 , ^ Jahre 1649. Die No-
allgemeine Gesetzbuch (doSo^Vos ^ o N e n i e ) , dte U l o sh e-
nie ( " ) , welches von ihm im Jahre 1649 veröffentlicht 

Sie sind jetzt wieder abgedruckt worden in den Historischen 
Aktenstücken: die Gesetzbestimmungen aus den Jahren von 1550 
— 1582 in Bd. 1. Pag. 251, N° 154 (und dann noch zwei in 
den Aktenstücken der Archäographischen Erpedition I . R° 216, 
372), aus den Jahren von 1588 bis 1597, a. a. O. I . Pag. 
417. N« 221, aus den Jahren von 1607—9 a. a. O. I I . Pag. 114, 
N» 65; aus den Jahren von 1620—45, a. a. O. I I I . Pag. 90, N° 92. 
Hierseiauch des Verordnungsbuchs der Ranbsachen-Vehörd.e 
(^o'raiM2il «nura ?336oön2ro npliilÄZg) erwähnt, von welchem sich 
Bruchstücke gesunden haben,—das eine, eine Abschrift aus den Jahren 
des Zwischenreichs (vor 1611), abgedruckt in den Aktenstücken der 
Archäographischen Expedition I I . Pag. 385, I>l" 225, -^ das 
andere, eine viel weiter reichende Abschrift vom Jahre 1631, abge
druckt in den Historischen Aktenstücken I I I . Pag. 294. N°167. Dasselbe 
besteht aus einer zum Theil systematischen Sammlung in peinlichen 
Sachen ergangener Verordnungen und Urtheile, die allgemeine Ge
setzeskraft,' hatten, da die genannte Behörde für alle schwere, namentlich 
Raub betreffende, Verbrechen errichtet war; diese Gesetzbestimmungen 
beziehen sich sowohl auf das Verfahren, als auf Strafen, und einige 
derselben sinden sich auch in den Zusatzartlkeln zum Sudebnik. 

(*) Dieser dritte Sudebnil oder der Sudebnik Sw2duy,(O?-
He6lmni> d»oMU8),det die vervollständigenden Ukasenunb Urtheile 
bis ins erste Iahrzehent des X V I I Jahrhunderts ««faßt, ist im Jahre 
1774 in Petersburg beim Senate gedruckt, worden. 

( " ) D i e Uloshenie ward von ein« Kommission verfaßt, die vom 
Zaren beauftragt war die Vorschriften der heiligen Apostel und heili-
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wurde, also fast 150 Jahr nach dem Erscheinen des ersten 
S u d e b n i k , war das erste feierlichst bekannt gemachte allge
meine Gesetz im Russischen Staate. Schon dies allein würde 
genügen, um der U l o f h e n i e des Zaren A l e r e i eine der 
ersten Stellen unwr den Denkmalen i n der Geschichte unserer 
Gesetzgebung zu verleihen. Allein sie hat auch andere sehr 
gewichtige Vorzüge vor allen ihr vorhergehenden Gesetzen. 
I h r Charakter ist gewissermaßen ein zweifacher,—denn sie ist 
einerseits eine systematische Zusammenstellung der früheren 
Gesetzbestimmungen, andererseits aber auch wieder eine neUe' 
Gesetzgebung. Wie ersichtlich, sind bei der Abfassung dieses 
Coderes alle diejenigen früheren Bestimmungen beibehalten 
worden, welche der Erfahrung gemäß als nützlich sich erwie-

gen Väter, so wie des Sudebnik (u. 1850), die spateren Ukasen und 
Vojarenurtheile und die weltlichen Gesetze der Griechischen Kaiser zu 
vergleichen, zusammenzustellen und nach dem gegenwärtigen Bedürf
nisse zu einem neuen Gesetzbuche zu verarbeiten. I n einer ans Befchl 
des Zaren (Vergleiche den Eingang der Uloshenie und das in den 
Aktenstücken der Archäographischen Kommission IV . vag. 40. 5l<> 27 
erwähnte Schreiben des Zaren an die Befehlshaber) veranstalteten 
Versammlung der Geistlichkeit, der Bojaren und Deputirten ward 
vom 3 Oktbr. 4648 an der Entwurf verlesen, sodann bestätigt, 
gedruckt nnd in vielen Exemplaren an alle Behörden versandt, mit» 
telft Ukases vom 29 Jan. 1649. Das Original, auf einer langen nicht 
sehr breiten Papierrolle geschrieben, wurde anfänglich in der Rüstkam
mer (Op^Msiwan Na^g'rn) in Moskau, später im Archive der Zwei
ten Abtheilung Seiner Kaiserl ichen Majestät Eigener Kanzellel 
aufbewahrt, seit einigen Jahren bestndet es sich aber wieder in der Rüst
kammer in Moskau.—Die Uloshenie ist häusig geruckt worden, 
namentlich nach einer Abschrift, die Peter der Große veranstalten 
ließ, als er befahl, zu den einzelnen Artikeln der Uloshenie die ent

sprechenden späterenVestimmungen hinzuzufügen. Verletzte, als authen
tisch geltende, Abdruck findet sich in der Vollständigen Sammlung 
berGesetze des Russischen Reichs (No^oe coSpauio 3»«o> 
no»,. eoooiiie«st8 Nunepiu). welche auf Befehl des jetzt regierenden 
Her rn nnd Kaisers veranstaltet «nd im Jahre 1630 heranSgegtb«n 
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sen hatte«)- jedoch sind viele Mangel derselben verbessert, ist 
Vieles in ihnen vervollständigt worden, und fast überall 
hat der ihnen zu Grunde liegende Gedanke eine größere Ent
wicklung erhalten. Als Hülfsmittel dienten hierbei: erstens, 
die in dem Kirchenrechte(K0p^gÄ llunrl» (*),KormtHchaja 
K n i g a , Steuerbuch) enthaltenen weltlichen Gesetze, ein 
abgekürzter Inbegriff der von den Nachfolgern Ius t in ian 'S 
zum Theil vervollständigten, zum Theil abgeänderten Bestim
mungen des Römischen Rechts ("),—zweitens auch die Be
stimmungen des Lit thauischen S t a t u t s , welche Gesetzes-

wurde, und mit der Uloshenie, als der Grundlage aller spateren Ge< 
setzgebung, den Anfang macht. Eine kritische Ausgabe der Uloshenie 
ist nie erschienen; dagegen ist sie mehrfach übersetzt worden, so ins Latei, 
nlsche unter dem Titel: statuta Noscovitica iu N ^ s r b e r ^ z im 
Jahre 1663 erschienenem I w r iu Nozoovww, welches Werk 1688 ins 
Französische übersetzt ward. Eine deutsche Uebersetzung aus dem Lateini, 
schenunter dem Titel: Russisches Landrecht, ward im Jahre 1722 
von S t r u w e in Danzig herausgegeben,—eine Dänische von Ar iböe 
ist aus etwas späterer Zeit. 

(*) Das Steuerbuch, seinem Hauptinhalte nach eine Uebersetzung 
des Byzantinischen Kirchenrechts, ward bald nach Veröffentlichung der 
Moshe nie unter dem Patriarchen Joseph im Jahre 1652 gedruckt 
(Vergl. Karams in . Anmerkung 222 zum Th. I I I ) . Gleich darauf 
durch den Patriarchen Nikon nochmals durchgesehen, ist es in der da» 
durch erhaltenen Gestalt zuletzt in den Jahren 1786 und dann 1804 
in Moskau wieder abgedruckt worden. Die Warschauer Ausgabe von 
1783 ist eben so selten geworden, wie die von 1652, an welche sie sich 
anschließt. 

(*)Die in demNomokanon sich findenden weltlichen Gesetze, die man 
im Russischen zur Unterscheidung von den eigentlichen Kirchengesetzen, 
in Uebersetzung des griechischen Ausdrucks 5w^<t t«^ n?//.os5t3l« 
als lnaHeilis 32MM« (Gradstie Sakony, bürgerliche od« weltliche 
Gesetze) bezeichnet hattennb noch bezeichnet, haben schon frühe in Rnß' 
lanb nicht bloß Einfluß auf die Gesetzgebung, sondern gewissermaßen 
«uch subsidiäre Geltung in weltlichen Sachen gehabt und sehr lange 
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Kraft und Wirksamkeit in den uns benachbarten altrussi
schen Provinzen hatten, die bald darauf mit dem Reiche 
wiedervereinigt wurden. 

Bis zu der im Jahre 1833 erfolgten Veröffentlichung des 
Al lgemeinen Reichsgesetzbuchs ( 0 6 u M dnoz i . 3a«o-
uoni. Niui ispin, Allgemeiner Swod der Reichsgesetze, d. h. 
allgemein geltende systematische Zusammenstellung der in den 
Reichsgesetzen enthaltenen Bestimmungen) war die Uloshe-
nie des Zaren A lere i durch ihren Umfang und ihre Vollstän
digkeit das bemerkenswertheste Denkmal unserer Gesetzge
bung. Gesetze aller Art: administrative, polizeiliche, bürger
liche und peinliche, finden sich in ihr vereinigt und nicht ohne 
Geschick geordnet. Die Anwendung der wichtigsten strafrecht-

bewahrt. Sie werden auch wohl unter dem Namen Kaiserliche 
Vorschr i f ten (MapeMÄ nMLU^a) als maßgebend angeführt, wie 
in der Urkunde v. 43 Febr. 1488 (abgedr. in den Historischen Ak
tenstücken I . p. 521, N«285). A l e r e i Michailowitsch fand selbst 
gleich nach Veröffentlichung der Uloshenie für nothwendig, im Jahre 
1654, Auszüge aus jenen Byzantinischen Rechtsbestimmungen als 
Richtschnur in peinlichen Sachen an alle Behörden zu versenden (Vgl. 
Karamsin. Anm. 222, zu Th. I I I ) , —und sogar noch im Jahre 
1679 ward durch die strafrichterliche Instruktion (rx6lll.iii na«33i.) vom 
13. Decbr. an den Woiwoden in Arsamas (abgedr. in den Aktenstücken 
der Archäographischen Grvedltion I V p. 326, N° 237) demsel
ben vorgeschrieben, in Kriminalsachen nach den Zarischen Verordnun
gen, der Uloshenie, den Gradst ie Sakonyund den neuverorb-
neten A r t i k e l n zu richten. Diese im48-sten Hauvtftücke der Korm-
tschaja Kn iga enthaltenen Gradskie Sakony find übrigens nichts 
anders als eine Uebersetzung der unter der Regierung des Kaisers 
Nas i l i us des MacedonierS zwischen den Jahren 670 und 679 
verfaßten Abkürzung (oder des Handbuchs o' n ' /X)X5lsX)5 V0.«.oö) 
der damals in Wirksamkeit bestehenden Bestimmungen des Römischen 
Rechts, jedoch, wie oben gesagt, mit einigen Vervollständigungen und 
Abänderungen. 
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lichm Prinzipien auf bestimmte Sachen oder Fälle ist in die
sem Codere sehr ausführlich und genau genug festgestellt. Die 
Verbrechen und Vergehen werden nicht mehr wie i m S u d e b n i k 
einfach angeführt, sondern nach ihren Gattungen und ihrem 
Wesen eingetheilt. Eine jede Gattung widergesetzlicher Hand
lungen bildet den Gegenstand einer besonderen Abtheilung, 
und überall werden, mehr oder weniger, sogar deren ver
schiedene Grade unterschieden, mit Angabe der diesen Graden 
entsprechenden Bestrafung. Nach den Verbrechen wider den 
Glauben, nach dem Hochverrats und der Verletzung der 
Pflicht der Ehrfurcht gegen die Person des Zaren (*) und 
der obersten Würdenträger der Kirche, geht die N loshen ie 
über. zu den Verbrechen wider die Rechte des Schatzes (der 
Krone) und die Bestimmungen i n Betreff des Kriegsdienstes, 
— darauf aber zur Verletzung der Verordnungen über öffent
liche Wohlfahrt, der Sicherheit und der Rechte von Pr ivat
personen Hierbei werden die verschiedenen Arten dieser wider

en Die letztgenannten Verbrechen werden in dem, 22 Artikel enthal
tenden Kap. I I behandelt und zwar Art. 1, Anschläge gegen die gehei
ligte Person des Monarchen,—Art. 2, Hochverrat!) und Verschwörung. 
Da in der Folge Peter der Große im Ukase vom 25 Januar 1715 

(2877, diese Zahl bedeutet die N° in der Vollst. Gesetzs. Erste Abth.) 

jeden getreuen Unterthan zur Anzeige über wichtige Verbrechen 

verpflichtete und namentlich : 1) böse Anschläge geg:n die Person des 

Monarchen und Hochverrat!), 2) Aufstand oder Verschwörung—anführ

te, bildete sich die Gewohnheitdiese Verbrechen als Verbrechen wi« 

der die beiden erstenPunkte zu bezeichnen. Später,als sich Mißver

ständnisse in Betreff der Bedeutung der zwei Punkte ergaben, wurde 

im Mase vom lO April 1730 (5528) erläutert, daß die zwei Punkte, 

über welche eine Anzeige noch am selben Tage, wo man davon erfahre, 

zu machen sei, in Folgendem beständen: der erste Punkt: Anschläge ge

gen die Person des Monarchen uud beleidigende Reden, wider die Per

son und Ehre desselben; der zweite W M : Verschwörung oder Hcch-

und Staatsverrath. (Vergl. Band X V des Swod, Ausg. v. 1842. 

Anmerkung zu Art. 232). ^ 

2 
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gesetzlichen Handlungen aufgezählt und nur diejenigen Ver
brechen und Vergehen nicht berührt, deren Untersuchung und 
Aburtei lung der geistlichen Gewalt überlassen war. Es 
muß bemerkt werden, daß die Veröffentlichung dieses allge
meinen Gesetzbuchs durchaus nicht die Thätigkeit der Gesetz
gebung jener Zeit verringerte, ja , es scheint sogar, daß diesel
be seitdem sich eher noch vermehrte. Die Aufmerksamkeit der 
Regierung, vielleicht auch überhaupt die Richtung der Gei
ster, war nun einmal auf diesen Zweig des Staatswesens 
gewandt, und wir finden, daß bald nach Veröffentlichung der 
Uloshenie, noch unter der Regierung des A le re i M i c h a i -
lowitsch, verschiedene Verordnungen über polizeiliche Maß
regeln für Moskau erlassen und manche Bestimmungen des 
neuen Gesetzbuchs selbst verbessert und vervollständigt wur-
denC).Auchspäter,unterdemZarenFeodorAlerejitschund 
zur Zeit der Unmündigkeit der Zaren J o h a n n und Peter , 
erschienen viele sogenanntes euverordneteAr t i ke l (Novo-
FllgIiii,iÄ Oa?i,ii> Novellen), d. h. Namentliche Ukase und 
Entscheidungen der Bojaren, welche der Uloshenie als 
Fortsetzung und Vervollständigung dienen sollten, obwohl 

</) Schon im Kap. X. Art. 2 der Uloshenie war bestimmt worden, 
daß die Lücken derselben nach Maßgabe der zur Entscheidung kommen
den Fälle zu ergänzen seien. Dies geschah, namentlich in Betreff des 
Civilrechts, durch vcrschiedene Einzelbestimmungen, enthalten in Na
mentlichen Ukasen und Bojarischen Entscheidungen. I n straf-
gesttzlicher Beziehung ist von besonderer Wichtigkeit die Novelle (no-
Vo?k»gni.in cra ibu, Neuverordnete Ar t i ke l ) vom 22 Januar 
1689, welche in 126 Artikeln die Bestimmungen über Diebstahls-, Raub-
undMordsachen zusammenfaßte,—und in derVollständ igen Gesetz
sammlung, Erste Abtheilung, N° 441 abgedruckt ist. Von demsel-
benTage ist dann auch noch eine Verordnung in 14 Artikeln überVerfah-
ren und Strafen in Kriminalsachen Geistlicher (abgedruckt a. a. O. 
X ' 442,-und in den Aktenstücken der Arä.äographischen Kommission 
IV . Pag. 212. W 161, wo jedoch das Jahr 106? angenommen ist). ' 
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sie, wie der verewigte Graf Speransky meinte, häufig nicht 
mit den Prinzipien dieses die Grundlage bildenden Gesetzbuchs, 
selbst nicht unter sich übereinstimmend, die früheren Gesetzbe-
stimmungen eher verwickelten, als entwickelten (*). 

Seit dem ersten Beginne schon der Regierung Pe te r I Die Regierung Peter 
ist ein ungewöhnliches Vorwärtsbewegen in allen Zweigen ^ Größen. Das Ge
ber Gesetzgebung bemerklich. Es gibt fast keinen Theil der Ver-' K ? e g ^ 
waltung, der nicht einer mehr oder weniger radikalen Umge- rinegiement.DieMaß-
staltung oder wenigstens wichtigen, bedeutenden Veränderung "seln zur Abfassung 
gen unterworfen worden wäre. Auf jeden derselben der Reihe ^ " " ° " ^ ^ 
nach, oder im Zusammenhange mit den übrigen, wendet der 
Genius des großen Monarchen seinen allumfassenden Blick. 
Ueberall aber in dieser allgemeinen, durch den mächtigen 
Wil len des Selbstherrschers begonnenen und fast vollendeten, 
neuen Organisation Rußlands bildet die peinliche Gesetzge
bung einen der Hauptgegenstände seiner legislativen Bestre
bungen. Durch seine Erlasse veränderte Peter der Große na
mentlich das bis dahin bestandeneSystemderStrafen,gstb dem
selben einen anderen neuen Charakter. I n dem unter seiner per
sönlichen Leitung abgefaßten Gene ra l reg lemen t (I'one-

(*) Graf Speransky, der schon im ersten Iahrzehend dieses Jahr
hunderts die Arbeiten für Gesetzgebung geleitet hatte, war seit 1626, 
wo für dieselben die Zweite Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner 
Ka iser l i chen Majes tä t bestimmt wurde, Oberdirigirender dieser 
Abtheilung bis zu seinem im Jahre 1839 erfolgten Tode. Jene im Terte 
angeführte Bemerkung findet sich in der im Jahre 1833 (Riga, b>i 
Nantzen) in deutscher Übersetzung erschienenen «Geschichtlichen Ginlei
tung in das CorpusIuris des Russischen Reichs,» Pag. 10 u. 11.—Uebrl-
gens sprach auch schon Peter der Große durch Befehl vom 46 Juni 
1714 (Vol lständ. Gesetzfamml. Erste Abth. M28W)den Grund
satz aus,daß 

sich« nur in soweit Geltung haben- sollten, als- D die Moshe nie 

ergänzten. 
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pg^kubitl?6r^3U6N'i"l') C), vom Jahre 1720, sammelte 
Er die verschiedenen zahlreichen Ukasen über schwerere und 
gelindere Strafen für Dienstverbrechen der Beamten in ein 
Ganzes, und brachte sie in systematische Ordnung. Wahrend 
Seiner Regierung erschienen nicht bloß viele Verordnungen, 
durch welche die früheren polizeilichen Bestimmungen verbessert, 
vervollständigt nnd genauer bestimmt wurden, sondern Er 
erließ auch ganze neue Strafgesetzbücher für besondere Zweige 
des Staatswesens: in den K r iegs a r t i ke ln ( " ) ( vom Jahre 
1716) für das Landheer, in dem Mar ine reg lemen t ("*) 
(vom Jahre 1722) für die Flotte. Welche besondere Auf
merksamkeit Peter der Große aber auf diesen Gegenstand 
verwandte, geht schon daraus hervor, daß die K r i e g s a r t i -
kel, das Mar inereg lement und das Genera l reg le
ment fast ganz von I h m selbst, oder doch wenigstens (wie 
oben gesagt ist) unter Seiner unmittelbaren Anleitung abge-

(*) Das Generalreglement v. 28 Febr. 1720 (3534) umfaßt die 
ganze Einrichtung und Zusammensetzung der Behörden, nnd die 
Vorschriften, für das Verfahren in denselben, — wobei dann auch 
die Strafen u. Bußen für Dienst-Verbrechen und Vergehen ange« 
geben werden. 

l " ) Das Kriegsreglement V. 30 Mär; 4716(3006), welches zugleich 
in Russischer und in Deutscher Sprache veröffentlicht wurde, besteht 
aus vier Abteilungen, von denen die 3-te den Militairprozeß, die 2-te 
aber die sogenannten K r iegSar t i ke l (Lonnclli« ^pi'unyIl»,) in 
24 Kapiteln und 267 Artikeln enthält. Letztere erhielten durch den 
Utas v. 10 April 1716 (3010) Geltung auch in bürgerlichen Kriminal
sachen, als Ergänzung der etwa nicht zureichenden peinlichen Gesetze. 
Die K r iegSar t i ke l bilden ein vollständiges Strafgesetzbuch und sind 
für jene Zeit von großem Werthe. 

( " * ) Das Marinereglement v. 13 Januar 1720 (3458) enthält in 
seinem 5tenund letzten Theile Bestimmungen über Verbrechen der See
leute. 
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faßt worden sind. Dennoch aber beschränkte er keineswegs 
hierauf seine Wünsche und Pläne. Für die Flotte und das 
Landheer Gesetze entwerfend, die bei der damaligen außerge
wöhnlichen Lag? des Reichs vorzüglich wichtig und nothwen-
big waren, verlor Peter nie aus den Augen, wie unum
gänglich es war, auch die übrigen Theile der vaterlandischen 
Gesetzgebung zu ordnen und zu verbessern. 

Zu"diesem Zwecke wurden während seiner Regierung nach 
einander drei besondere Kommissionen errichtet. Das Schik-
fal erlaubte I h m aber nicht dieses große Werk zu Ende zu 
führen. Hauptmsachen des Nichterfolgs waren ohne Zweifel: 
einerseits die Menge selbst der von I h m unternommenen ver
schiedenartigen Arbeiten und Reorganisationen, durch welche 
jedes Jahr, fast jeder Tag Seines Herrscherlebens bezeichnet 
waren, — andererseits aber der Mangel an Männern, an 
Gehülfen, welche fähig gewesen wären Seine Gedanken und 
Absichten zu verstehen, und bei ihrer Ausführung mitzuwir
ken. Bemerkenswert!) ist, daß dieselben, wie es scheint, sich 
selbst nicht über die Wahl der Grundprinzipien sür die Ab
fassung des neuen Gesetzbuchs zu verständigen wußten. An
fangs ward beabsichtigt nur eine systematische Zusammen
stellung der bestehenden Gesetzbestimmungen abzufassen. Die 
beiden ersten zu diesem Zwecke in den Jahren 1700 und 1714 
niedergesetzten Kommissionen beschränkten ihre Thätigkeit 
bloß auf die vorbereitenden Arbeiten) von der ersten wurde 
eine systematische Zusammenstellung von drei Kapiteln der 
U loshen ie verfaßt, jedoch nicht beendet̂  in der zweiten 
wurden zehnKapitel der sogenannten Swodnoe Uloshenie 
( ( ^na^n06^a»su i6 . die Uloshenie v.»16ä9 mit Einreihung 
wo gehörig der späteren Verordnungen) vorläufig entworfen, 
jedoch nicht beprüft. Die dritte Kommission im Jahre 1720 
niedersetzend, besaht ihr Peter der Große nunmehr ein 
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neues Gesetzbuch abzufassen, nach dem Vorbilde anfangs des 
Schwedischen, hernach des Dänischen. Indem Er auf diese 
Muster der Gesetzgebung hinwies und die Kommission von 
der Verpflichtung befreite, die früher erlassenen Verordnun
gen zu sammeln und in Nebereinstimmung zu bringen, wollte 
der Kaiser, wie ersichtlich ist, die derselben aufgetragene Ar
beit erleichtern und vereinfachen. Hier aber zeigten sich und 
mußten sich anderweitige und noch erheblichere Schwierigkeiten 
zeigen. Das Vorbild fremder Gesetzgebungen kann immer bloß 
als ein Hülfsmittel dienen und auch dies nur denen, welche 
Zustand und Bedürfnisse wie ihres eigenen Staats, so auch der 
anderen Staaten genugsam kennen, und im Stande sind, das 
Fremde entlehnend', es geschickt auf das Eigene anzuwenden. 
Diese Fähigkeit bewies Peter der Große selbst in vielen 
Fällen und nach mancher Beziehung hin. Allein Seine M i t 
arbeiter , oder wenigstens der größte Theil derselben, be
saßen weder die Kenntnisse, noch die Gaben, die dazu nöthig 

Ovaren, und Seine Entwürfe über Einführung eines voll
ständigen wohlgeordneten Systems bürgerlicher und peinlicher 
Gesetze für's Neich blieben ohne weitere Folgen. 

Die Regierungen Ka- M a n beschäftigte sich gleichfalls mit dem Entwürfe eines 
ihllr'ma I, Peter I I , neuen Gesetzbuchs und ebenso erfolglos während der drei un
Anna Ioannowna's. mittelbar auf das Zeitalter Peter des Großen folgenden 

Regierungen. Die im Jahre 1720 niedergesetzte dritte Kom
mission bestand noch unter Katharina I . Aberkennten die 
Glieder derselben, welche selbst unter der Leitung Peter 's 
und unter dem Einflüsse Seines mächtigen Willens wie es 
scheint unthätig geblieben waren, konnten sie im Stande sein 
auf dem ihnen vorgezeichneten Wege fortzuschreiten, nun da 
Er nicht mehr war? M a n kann vielmehr mit Wahrschein
lichkeit annehmen, daß sie sogar an die ihnen vorliegende 
Arbeit nicht gehen wollten, was zm Folge hatte, baß—so wie 
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P e t e r I I den Thron einnahm—diese Kommission aufgelöst 
und statt dessen eine neue, mit Zugrundelegung des anfäng
lichen Plan 's eingesetzt wurde: es ward ihr nämlich befohlen, 
sich wieder zur Abfassung einer systematischen Zusammenstel
lung der bestehenden Gesetzbestimmungen zu wenden, und die
selben nur itt denjenigen Thcilen zu vervollständigen, bei wel
chen dies wegen örtlicher Verhältnisse für nothwendig erkannt 
werden würde. Aber auch diese Kommission hörte, ohne etwas 
gethan zu haben, mit dem Tode Peter I I auf. 

Eben so fruchtlos war auch die Errichtung noch einer neu
en, der fünften Kommission, unter der Regierung A n n a 
I o a n n o w n a ' s (1730). Diesmal ging die Absicht sowohl 
auf systematische Zusammenstellung der bestehenden Gesetzbe
stimmungen, als auf die Vervollkommnung derselben durch 
Entlehnung von Bestimmungen stemder Gesetzgebungen.— 
Wahrscheinlich aus denselben Gründen, welche zur Zeit Peter 
des Großen die Abfassung einer systematischen Zusammen
stellung der Gesetzbestimmungen gehindert hatten, konnte auch 
diese Kommisston das ihr vorgczeichnete Ziel nicht erreichen. 
I m Jahre 1741 endete sie ihre Wirksamkeit, ohne kaum eine 
Spur ihres zehnjährigen Bestehens zu hinterlassen. 

Abgesehen von diesen zahlreichen mißlungenen Versuchen 
behufs Abfassung eines allgemeinen Swod's oder eines 
neuen allgemeinen Gesetzbuchs, ging indessen im Einzelnen 
die von Peter dem G r o ß e n begonnene Entwicklung und 
Vervollständigung unaufhaltlich weiter, bald in größerem, 
bald in kleinerem Maßstabe, je nach den Zeitumständen und 
der größeren oder geringeren Aufmerksamkeit und Festigfeit 
der Regierung. Solche Gegensätze hat man in den Gesetzge
bungen fast aller Jahrhunderte und aller Völker gefunden. 
S ie erklären sich leicht aus der Lage einer Regierung, welche 
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einerseits das Bedürfnis der Vervollkommnung der bürgerli
chen Ordnung im Reiche fühlt, andererseits sich des Mangels 
an Mit te ln und selbst an Zeit bewußt ist, um ein jenem 
Bedürfnisse entsprechendes allgemeines Gesetzsystem zu schaf
fen.—Von den während der Dauer dieser drei Regierungen 
erlassenen strafrechtlichen Bestimmungen, hatten die wichtige
ren entweder die genauere Definition einiger Verbrechen zum 
Zwecke, oder aber die Schärfung oder Milderung durch die 
früheren Gesetze ausgesprochener Strafen. 

Dl« Regierung der Dagegen ist die Negierung der Kaiserin E l i s a b e t h « 
Kaiserin Elisabeth I. P c t t g l v n a wichtig geworden, sowohl durch viele denkwür

dige Dekrete, in welchen schon höhere politische Ansichten sich 
zeigen und zu denen ohne Zweifel das der Menschheit so 
werthvolle Verbot der Vollziehung der Todcsurtheile in ge
wöhnlichen Fällen gehört (»), als durch den Entwurf des 

(*) Da häusig das Mißverständnis; vorgekommen ist, als sei die To
desstrafe überhaupt durch die Kaiserin El isabeth abgeschafft worden, 
so möge folgende Darstellung der Anordnungen der Kaiserin hier einen 
Platz finden. Der Senatsukas v. 26 (31) Jul i 1751 (98?ll) befahl, 
baß die zur Todesstrafe, zum politischen Tode (llo^ui'nisLnnii ezlLp'i'l,) 
und zur lebenslänglichen Verweisung zu schwerer Zwangsarbeit Verur-
theilten bis auf weitere Anordnung vereinigt und, an Händen und 
Füßen gekettet, unter guter Bewachung nach Nogerwieck transportirt 
werden sollten, nm daselbst zu allen schweren Zwangsarbeiten verwandt 
zu werben, zu welchen'bisher die Galeeren-Sträflinge (li«i'op»lni.w) 
gebraucht worden. Zugleich seien Berichte über ihre Zahl, die Zeit 
ihrer Absenbung u. s. w., sowie gehörige Auszüge aus den Akten 
über ihre Verbrechen, dem Senate einzusenden. Diese Bestimmung 
warb durch den S. U. u. 22 Aug. 1751 (9875) bestätigt, und durch 
den S. U. v. 28 Novbr. 1751 (8911) dahin erläutert, baß die zur 
Todesstrafe und zum politischen Tode vcrurtheilten Weiber nicht nach 
,Rognwieck zu transportiren, sondern auf Lebenszeit, nach Sibi
rien ,zu verweisen seien.—Auf die von der Kaiserin im Jahre 1753 
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nach so vielen vergeblichen Vorarbeiten zu Stande gebrachten 
ersten Projekts eines allgemeinen Gesetzbuchs. Dasselbe ist 
von der im Jahre 1754 errichteten Kommission (der sechsten 
seit den Zeiten Peter des Großen) verfaßt, und einer sei
ner Theile ist den Kriminalgesttzen gewidmet. Die Aufschrift 
desselben lautet: „Von den Untersuchungssachen und welche 
schwerere und welche geringere Strafen («»322 u 29«33alliH) 
und Bußen für die verschiedenen Verbrechen bestimmt sind."— 
Dieses Projekt verdient Beachtung. Die Redakteure desselben 
hatten sichtlich den Zweck, ein vollständiges Kriminalgesetz
buch nach dem Vorgange der K r i e g s a r t i k e l und des M a -
r inereg lements abzufassen, zu welchem Ende sie die bis-

dem Senate gestellte Anfrage, für welche Verbrechen und nach 
welchen Gesetzen der politische Tod verhängt werde, berichtete 
der Senat, daß es hierüber kerne bestimmten Ukase gebe, und es 
tonne nur angeführt werden, wie Peter der Große am 24. Nov. 
1699 befohlen habe, über einige Leute einer gewissen Gemeinde nebst 
ihren Aeltesten, — weil sie eigenmächtig ihre Wahlbeamten abgesetzt 
und für Bestechung andere eingesetzt, — den Tod auszusprechen, sie auf 
das Schaffet zu fuhren, aber statt dieselben der Todesstrafe zu unter« 
ziehen sie mit dem Knut zu bestrafen und auf Lebenszeit zu schwerer 
Zwangsarbeit zu verweisen mit Weib und Kind; später habe dann der 
Kaiser den politischen Tod, ohne übrigens zu bestimmen worin er be
stehe, verhängt am 23. Novbr. 1723 über diejenigen Verwalter, welche 
ohne Wissen ihrer Herren Seelen (d. h. kopfsteuerpstichtige Leibeigene) 
verhehlten, — am 21. Jan. 1724 über Personen, welche im Senate, 
Synode oder in Gerichtsbehörden die Hand erhöben («iro Hspzns'i"» 
pylloio), — am 5. Febr. 1724 über diejenigen, welche im Gerichte, 
als Bevollmächtigte u. s. w. eine Täuschung absichtlich begehen wür« 
den, was je nach Wichtigkeit der Sache auch mit dem natür l ichen 
Tode (NÄ'rypaHbnaa ewspib) bestraft werden könne. Daher trug der 
Senat darauf an unter der S t r a f e des polit ischen Todes zu ver
stehen: daß der Verbrecher aufs Schaffet «Wt unter den Galgen ge< 
führt, mit dem Knut bestraft und nachdem ihm die Nasenflügel aufge< 
schlitzt worden, oder auch ohne diese Strafen, auf Lebenszeit verwiese« 
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her geltend gewesenen peinlichen Gesetzbestimmungen in eine 
systematische Ordnung zu bringen, sie zu erläutern und zu 
vervollständigen suchten. Es mangelt aber diesem Entwürfe 
eine klare Darlegung der vorzüglichsten Grundprinzipien, 
durch welche doch allein dm einzelnen Bestimmungen des Ge
setzes so zu sagen der gehörige S inn gegeben und ihre Anwen
dung erleichtert werden kann. Indessen sind diese einzelnen 
Bestimmungen hier wenigstens in einem ununterbrochenen 
Zusammenhange dargestellt, und wir finden in denselben so
wohl ein lebendiges Bi ld des allgemeinen Charakters der 
damaligen Strafgesetzgebung Rußlands, als auch den Gang 

wird; — Sachen, wo das Urtheil auf solche Strafe laute, seien immer 
zuvörderst dem Senate zur Durchsicht vorzustellen, — wo aber 
gegen Verbrecher und Räuber deu Gesetzen nach bloß auf Knut
strafe, Ausschlitzung der Nasenflügel und lebenslängliche Ver
weisung erkannt werde, solle das Urtheil ohne Vorstellung an 
den Senat vollzogen werden.—Diese Unterlegung des Senats ward am 
89 März 1753 (1008?) Allerhöchst bestätigt.—Der Namentliche Utas v. 
25 Mai 1753 (10101) schärfte diese Grundsätze nochmals ein, so wie 
die Verordnung Pe te rdesGroßen v. 16 Aug. 1720, wonach den 
Weibern und Kindern der Verwiesenen freigestellt worden war, denselben 
zu folgen oder nicht, den Weibern auch um Scheidung von ihnen zu 
bitten,— wobei zugleich bestimmt ward, daß man die gegen Verbrecher 
und Räuber vermöge Urtheils ausgesprochene Knutstrafe, Aufschlitzung 
der Nasenflügel und lebenslängliche Verweisung zur Zwangsarbeit nicht 
als politischen Tod bezeichnen sollte. Am 18 Juni 1753 (10113) 
wurden die Bestimmungen des Jahres 1751 wiederholt.—Der U. v-
30 Sept. (10306), erlassen in Erfüllung des Uk. v. 29 März 1753, 

'erneuerte obige Befehls folgender Gestalt:—Wenn in Kriminalsachen 
die Urtheile auf Todesstrafe oder auf Politischen Tod lauten, sollen sie 
zuvörderst zurDurchsicht und Approbation gelangen: 1)bei Individuen in 
den Provinzen, Gouvernements und Städten an die Gouverneure, an 
welche auch die zur Ausrottung der Verbrecherund Räuber ausgesandten 
Offiziere die von ihnen geführten Sachen einzusenden haben; 2) in 
Moskau aus Justiz-Kollegium; 3)!n lriegsrechtlichen Sachen ans Kriegs-
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und die allmählige Entwicklung derselben von den Zeiten 
der U loshen ie bis zu denen der Abfassung des Projekts. 
I n dieser Beziehung sind besonders die genauere Bestimmung 
über Zumessung der Strafe und die angemessenere Festsetzung 
der Strafen im Verhältnisse zu den einzelnen Verbrechen be
merkenswert!). Dns Projekt der Kaiserin E l i sabeth hat 
aber auch dieses Verdienst, daß in demselben viele in unseren 
früheren Gesetzen nicht angedeutete Gattungen und Bege
hungsarten der Verbrechen auf eine gründliche und umsich
tige Weise unterschieden und festgestellt werden, unter anderen 
in den durchaus neuen Bestimmungen über Kinderaussetzung, 
Kuppelei, Selbsthülfe, über die verschiedenen Grade der Straf
barkeit bei Kirchenraub, Brandstiftung (>), Diebstahl. Das 

oder Marine-Kollegium; 4) im Nessort der Oberpolizeimeisterlichen 
Kanzellei an diese. Falls die Urtheile als mit den Reichsgesetzen überein
stimmend in diesen Behörden approbirt werden, soll dennoch weder die 
Todesstrafe, noch der politische Tod, vor Voprüfung der Sache im Senate 
und vor ausdrücklichem Befehle vollzogen werden. Damit aber während 
diesersovielZeit nehmenden Durchsicht der Sachen die Verurtheilten nicht 
etwa entfliehen, wegen Mangel eines Kennzeichens nicht sich verber
gen und neue Verbrechen begehen, so sollen sie bis auf weiteres 
Ermessen, bei Versendung auf Zwangsarbeit nach Rogerwieck, die zur 
Todesstrafe Verurtheilten der harten Knutstrafe, Aufschlitzung der 
Nasenflügel und Brandmarkung mit den Buchstaben V. 0 . ?. («op-b, 
Verbrecher, jetzt mit der Hauptbedeutung: Dieb), die zu politischem 
Tode Verurtheilten der Knutstrafe und Aufschlitzung der Nasenflügel, 
unterzogen werden,— über ihre Sache aber ist eine genaue und be
gründete Vorstellung an den Senat zu richten. Bei denjenigen aber, 
welche dem Gesetze zufolge für Verbrechen uud Raub bloß zur Knut
strafe und zur Aufschlitzung der Nasenflügel nebst ewiger Verweisung 
verurthellt werden, welche Bestrafung nicht politischer Tod zu nen
nen sei, ist solche Strafe gleich nach Approbation durch die Gouver
neure ohne Weiteres zu vollziehen. 

(*) GS wird hier schon eigentlicher Hirchemckub von einem in einer 
Kirche begangenem Diebstahle nicht geweihter Sachen unterschieden, so 
wi« Brandstiftung in Beziehung auf Wohn- und auf andere Gebäub«. 
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Projekt ward jedoch von der Kaiserin nicht bestätigt, vielleicht 
deshalb, weil dort die Todesstrafe selbst für solche Fälle sich 
ausgesprochen findet, wo die Vollziehung derselben bereits 
verboten war, oder der wahrscheinlich auch schon damals be
merkten vielfachen Unvollkommensten in der Redaktion und 
anderer Mängel wegen. Abgesehen von der Mvollständig-
keit dieses Gesetzbuchs (denn in demselben geschieht nur der 
vorzüglichsten Verbrechen Erwähnung, gar nicht aber der 
geringeren, so zu sagen sekundairen, Ordnungs-Uebertretun-
gen) liegt sein hauptsächlichster Mangel in dem Durcheinan
derwerfen der Vorschriften des peinlichen Verfahrens mit den 
eigentlichen Strafbestimmungen, und in der, bisweilen sehr 
unklaren Definition der Strafen, der verschiedenen Arten und 
Grade derselben. Außerdem scheinen die Redakteure sich allzu
sehr bemüht zu haben, in ihrem Projekte die früheren in jener 
Zeit noch geltenden Gesetzbestimmungen anstecht zu erhalten, 
während die Kaiserin mehr die Verbesserung derselben und 
die Vervollkommnung des ganzen Systems der Gesetzgebung 
wünschte. Dem dient als Beweis der von I h r bestätigte 
P lan eines neuen Strafcoder, welchen Sie, bald nach dem 
Sie erklärt hatte das I h r vorgestellte Projekt nicht bestäti
gen zu wollen, zu veröffentlichen befahl. 

DleRegkrungKatha, Der Gedanke der Kaiserin K a t h a r i n a I I , einen voll-
*l"° l l . ständigen neuen Coder für alle Zweige der Gesetzgebung 

abzufassen, wurde nicht in Ausführung gebracht und konnte 
auch wohl nicht ausgeführt werden^ indessen ward durch die 
Erlassung vieler einzelnen durch Gegenstand und Umfang 
wichtigen Verordnungen unsere Gesetzgebung überhaupt, 
namentlich aber die peinliche, in Vielem vervollkommnet. 
Selbst in den Ansichten über die wahren Prinzipien dersel
ben sind bemerkenswerthe Fortschritte sichtbar. I n Ihrer 
denkwürdigen I n s t r u k t i o n f ü r die Kommiss ion zur 
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Abfassung b e s P r o j e k t s eines neuen Gesetzbuchs^), 
zeichnete die Kaiserin Selbst diese Prinzipien vor, indem sie 
von höherem Gesichtspunkte aus, wie das Wesen der Ver
brechen überhaupt, so auch die verschiedenen Gattungen und 
Begehungsalten derselben prüfend durchging, die Grundsätze 
angab, nach Kvelchen die Strafen im Verhältnisse zu den 
Verbrechen festzustellen seien, und endlich den Umfang des 
richterlichen Ermessens bezeichnete. 

Die G o u v e r n e m e n t s - V e r o r d n u n g von 1775 ( " ) 
schließt auch wichtige strafrechtliche Bestimmungen in sich. I n 
derselben sind sowohl die Ordnung des Verfahrens bei Ver
brechen und Vergehen, als auch einige Arten und Grade der 
Strafen bestimmt, welcher, der Beziehung dieses Gegen
standes wegen zu den Vorschriften über die Wirksamkeit der 
Gouvernements-und Kreisverwaltung, Erwähnung geschehen 
mußte.—Am 3 April 1781 ( " ' ) ward einUkas veröffentlicht, 
in welchem alle zu jener Zeit in Kraft befindlichen Gesetzbe
stimmungen über die verschiedenen Gattungen des Diebstahls 
Vereinigt, geordnet und verbessert wurden,—am 25 Juni 
desselben Jahres aber das Reglement ( " " ) f ü r die H a n 
de ls-Schi f fahr t , welches unter andern auch strafrechtliche 

(*) Diese Instruktion v. 30 Jul i 1767 findet sich in der Vo«stän
digen Gesetzsammlung, Erste Abtheilung, N° 13949. — Von 
den vielen im vorigen Jahrhunderte erschienenen Übersetzungen sei nur 
auf die am meisten verbreitete hingewiesen: (Arndt) «Katharina der 
zweiten,Instruktion für die zur Verfertigung des Entwurfs zu einem 
neuen Gesetzbuche verordnete Commission». I n Riga u. Mitau, Hart« 
lnoch. 1769. 

(**) Sie ist am 7Novbr. 1775 (14392) erlassen u. auch mehrfach in« 
Deutsche übersetzt worden. > » , „ « -

( * " ) Vol lständ, Gesetzsamml. Erste Abtheilung, N° 15147. 

( 5 " * ) Vollständ. Gesetzsamml. Erste Abth. N" 15176. 
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Bestimmungen zur Sicherung der Gefahrlosigkeit und Bequem-
lichkeit des Seehandels enthält. 

Gin Jahr darauf ward das Po l i ze i reg lement C) 
erlassen^ in demselben sind alle Polizeivergehcn angegeben 
und nach ihren Gattungen und den Graden dE Strafbarkeit 
gesondert, zugleich auch die Scheidelinie angegeben, welche 
die Polizeigewalt von der kriminalgerichtlichen t rennt .—Im 
Jahre 1785 wurde in den dem Adel und den S täd ten 
erthei l ten Gnadenurkunden ( " ) , zugleich mit andern 
Vorzügen, dem Adel und dem höheren Bürgerstande Befrei
ung von gewissen Strafcrrten ertheilt. Außerdem war in die 
den Städten verliehene Urkunde eine Gewerbeordnung 
aufgenommen, durch welche Vorschriften für die Bestrafung 
von Vergehen der Gewerbetreibenden in ihren Beziehungen 
zu den Gewerbe-Aemtern und zu Privatpersonen festgestellt 
wurden. 

Bei Errichtung der Assignationsbank im Jahre 1786 
wurden gleichfalls besondere Vorschriften über Bestrafung des 
Nachmachens von Asfignationen festgestellt. Endlich, tm 
Jahre 1787, ward das in vieler Hinsicht bcmerkenswerthe 
Duel lmanifest <7") erlassen. I n demselben finden sich die 
verschiedenen Bestimmungen über die Bestrafung des Zwei
kampfs und auch von Injurien überhaupt zusammengestellt 
und geordnet. 

(') Dasselbe ist v. 8 A M 4782. Vollständ. Gesehsamml. 
I Abthl. N« 15379. -

(") Die erste ist u. 24 April 4785. Vollständ. Gesehsamml, l 
Abth. A° 46187, die andere vom selben Tage, a. a. O, H° 1S493. 

(*") Dasselbe ist v. 24 April 1787. Vollständ. Gesehsamml. 
I Abth. »I» igIgg. 
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Der unserer Gesetzgebung gewordene starke Impu ls Die Regierung Paul l , 
wirkte auch unter dem Kaiser P a u l I fort. I n dieser kurzen 
Regierung sind viele neue Verordnungen und Reglements 
erlassen für verschiedene Zweige der Staatsverwaltung, und 
fast in allen sind zur Verstärkung der Wirksamkeit des Ge
setzes auch Skafbestimmungen aufgenommen worden. Die 
hierdurch eingeführten Vervollständigungen und Abänderun
gen müssen wenigstens größten Theils als nützliche Ver
besserungen unserer Gesetze anerkannt werden, denn sie alle 
waren durch die Prar is , die Bedürfnisse des Landes und der 
Zeit geboten (7). I n Beziehung aber auf Abfassung allgemei
ner Gesetzbücher, blieb auch die zu diesem Ende von Kaiser 

" P a u l I im Jahre 1796 errichtete Kommission eben so erfolg
los wie alle, die ihr vorhergegangen waren. 

Wohl konnte man und mit Grund hoffen, daß mit der DK Regierung Ale-
Thronbesteigung des Kaisers A le rande r l alle bis dahin randerI. 
das große Werk verzögernden Hindernisse und Schwierigkeiten 
entfernt werden würden. Hierfür bürgten sowohl die Errich
tung der neuen Gesetzgebungs-Kommission (im Jahr 18l)4) 
aus Männern, welche durch ihre Fähigkeiten und Kennt
nisse bekannt waren, als die ungeheure Masse der zu diesem 
Zwecke während der beiden vorhergehenden Regierungen vor
bereiteten, zum Theil selbst geordneten, Materialien, als end
lich auch die allgemeinen Fortschritte in der Civilisation des 
Reichs. Die Arbeiten dieser Kommission sind bemerkenswert!) 
und schätzbar. I n kriminalrechtlicher Beziehung wurde von 

( ') Zu den denkwürdigen unter der Regierung des Kaisers P a u l I 
erlassenen Verordnungen gehören: die Ukasen vom 42 März 1798 
über Forstvcrwaltung, vom 31 Jul i 1799 über Töbtung, Raub und 
Diebstahl,—die Gewerbe-Ordnung v. 12 Novbr. 1799, das Bankerytt-
Reglement v. 19 Decbr. 1800. ( I n der VoNständ. Gesetzsamml. 
Erste Abthl. N° 18429, 19059, 19187, 19692). 
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derselben ein neues Projekt zu einem Strafgesctzbuche ver
faßt, gerade 60 Jahre nach dem unter der Kaiserin E l i sa? 
h eth entworfenen. Dieses Projekt wurde von der Kommission 
ins Gefetzdepartement des Reichsraths C) gebracht, von 
demselben i n M Jahren 1813 und 1814 durchgesehen, und 
darauf mit den vom Departement in Antrag gebrachten Abän
derungen und Ergänzungen dem Druck übergeben,—indessen 
der allgemeinen Versammlung des Reichsraths noch nicht Vor
gestellt. Wahrscheinlich gestattete die damalige Lage der polit i
schen Verhältnisse und die Abwesenheit des Kaisers nicht, sich 
mit der schließlichen Durchsicht dieses Entwurfs zu beschäftigen. 
Hierzu'schritt der Reichsrath nicht eher, als im Jahre 1824. 

M a n kann nicht umhin zuzugestehen, daß dieses Projekt 
zu einem neuen Strafgesctzbuche sorgfältig und mit viel Ge
schick ausgearbeitet war. Die allgemeinen und besonderen 
Bestimmungen desselben sind mit den höchsten Prinzipien 
der wissenschaftlichen Auffassung des Strafrechts in Ueber-
einstimmung gebracht, zugleich aber auch nach Möglichkeit 
mit den im Reiche geltenden Gesetzen, wie sich dies aus der 
dem Projekte in Gestalt von Tabellen beigefüglcn^Angabe 
der Quellen ergibt ( " ) . 

(*) Der Reichsrath, die höchste berathendo Behörde des Reichs, be
steht gegenwärtig aus fünf Departements: 1) der Gesetze; 8) der M i l i -
tairsachcn;3)der Civil-und Geistlichen Angelegenheiten; 4) der Staats-
öfonomie; 5) der Angelegenheiten des Zarthnms Polen. Fast alle 
Sachen kommen zuvörderst in dem zuständigen Departement zur Ve-
rathung und dann in der Allgemeinen Versammlung, dcrcn Meinung 
oder Gutachten der Allerhöchsten Entscheidung vorgelegt wird. Die 
Minister sind vermöge ihres Amtes Mitglieder des Reichsraths, ton
nen aber nicht in den Departements den Vorsitz führen. 

( " ) Dieser Projekt ist sowohl in Russischer Sprache gedruckt, als 
auch, jedoch in etwas abweichender Gestalt, von Jakob in Deutscher 
Sprache herausgegeben worden. 
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Während der zwischen Abfassung des Projekts und seiner 
Durchsicht in der Allgemeinen Versammlung des Reichsraths 
verflossenen zwölf Jahre jedoch, waren neue ziemlich wichti
ge Veränderungen im Zustande der Russischen Strafgesetzge
bung vor sich gegangen, war auch die Theorie des Rechts 
mit manchen neuen Beobachtungen, neuen Ideen bereichert 
worden. Der Reichsrath beschäftigte sich in den Jahren 1824 
und 1825 insbesondere mit der Prüfung der Strafskala ( ^ -
oLNllna nakÄ3aiiii i), entschied indessen nichts hierüber, sondern 
beabsichtigte das Projekt derselben und die dazu gemachten Be
merkungen zur Allerhöchsten Entscheidung vorzustellen. Was 
die andern Theile des Projekts betrifft, so fand der Reichs
rath in denselben ebenfalls viele Veränderungen und Ergän
zungen nothwendig; doch blieb man mit der Durchsicht bei 
dem zweiten Hauptstücke des zweiten Theils, über die Ver
brechen wider den Glauben, stehen. Bald darauf erfolgte der 
Tod des Kaisers A l e r a n d er und den Arbeiten im Felde der 
Gesetzgebung ward eine neue kräftigere und mit dem prakti
schen Bedürfnisse mehr übereinstimmende Richtung gegeben. 

I I 

Die hauptsächlichsten allgemeinen Prinzipien 
der Russischen Strafgesetze. 

I n den ältesten Denkmalen unserer Gesetzgebung gab es Definition des Ver, 
und konnte es keine bestimmte und richtige Definition dessen brechens. Umfang und 
geben, was als Verbrechen anzusehen ist. AbstrakteBegrif- Gegenstand der Straft 
fe, welche Definitionen solcher Art zu Grunde liegen müssen, ^ ^ . Klassifikation 

>,,' >, « ^ ,. ^ <,« . ^ / ^ ^ der Verbrechen. 

gehören eben erst spateren, aufgeklärteren Jahrhunderten. 
Selbst i n der Uloshen'ie des Zaren A l e r e i finden sich nicht 
solche Definitionen, in der vollen Bedeutung dieses Worts) 
wohl aber geht aus dem allgemeinen Geiste ihrer Satzunge n 

3 
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bereits hervor, daß der Gesetzgeber nur solche Handlungen 
für Verbrechen gelten ließ, die unter Androhung einer Stra
ft verboten sind. Dies zeigt sich durch die Genauigkeit und 
Bestimmtheit, mit welchen in der Moshen ie nicht bloß alle 
Verbrechen, sondern auch ihre verschiedenen Bcgehungsarten 
und ihre Gradationen angegeben sind. Die erste ausdrückli
che und, so zu sagen, theoretische Definition des Verbrechens 
finden wir im Projekte des Jahres 1813. 

Was den Umfang unserer Strafgesetze und der in densel
ben behandelten Gegenstände betrifft, so enthält, wie oben 
bemerkt worden, d i e P r a w d a nur Satzungen über einige 
der wichtigeren und gewöhnlicheren Verbrechen wider Privat
personen) in den Gerichtsordnungen und Rechtsurkunden 
dagegen geschieht schon der Verbrechen der Richter in Aus
übung ihres Amtes Erwähnung,—in dm Sudebnik 's aber 
werden, wie es scheint zum ersten Male, Strafen für Staats
verbrechen festgesetzt. I n der Uloshenie von 1649 finden 
wir schon überdies Gesetzbestimmungen über Verbrechen wider 
das Vermögen und die Einkünfte der Krone. Bei Abfassung 
des Projekts zu einem Strafgesctzbuche, zur Zeit der Kaiserin 
E l isabeth, sind im Allgemeinen dieselben Prinzipien ange
nommen, die in der Uloshenie des Zaren A l c r e i sich be
merkbar machen. I n diesem Projekte wnd derjenigen Ord-
nungs-Uebertretungen nicht erwähnt, welche gewöhnlich Po-
lizeivcrgehen genannt werden. Bis zur Erlassung des P o l i 
zeireglements waren dieselben nur Gegenstand abgeson
derter Ükascn und Verordnungen. Das Projekt von 1813, 
obwohl es auch in Betreff seines Umfangs nach dem Bor
bilde der Uloshenie abgefaßt war, enthält doch durchaus 
keine Vorschriften über Bestrafung einiger der weniger wich
tigen Verbrechen wider Vermögen und Einkünfte der Krone. 
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Die Idee einer regelrechten Eintheilung der Verbrechen 
nach ihrem Wesen, ihren Gattungen und Vegehungsarten, 
entwickelt sich ziemlich- langsam in unserer Gesetzgebung. 
Die erste in dieser Beziehung bemerkenswerte Klassifikation 
findet sich in der Uloshenie des Zaren A l e r c i . I n dersel
ben werden zuvörderst die Verbrechen wider den Glauben 
und wider die Person und die Rechte des Monarchen ange
geben^ hierauf folgen, übrigens ohne Beobachtung eines 
strengen Systems, die Verbrechen wider die Ordnung der 
Verwaltung und wider den Fiskus, dann aber die Verbre
chen wider Privatpersonen und Eigenthum: gewaltthätiger 
Raub, Diebstahl, betrügerische Entwendung, verschiedene 
Gattungen von Tödtung und GewalttlMgkeit. Dieselbe 
Ordnung, nur mit einigen Abänderungen in dm Einzelhei
ten, ist auch im Projekte von 1754 angenommen. K a t h a 
r i n a I I theilt in Ihrer I n s t r u k t i o n die Verbrechen in vier 
Hauptgattungen: 1) Verbrechen wider den Glauben; 2) Ver
brechen wider die Sitten; 3) Verbrechen wider die Ruhe und 
Sicherheit; 4) Verbrechen widerdie Gefahrlosigkeit der Staats
bürger. Das, unter dem Einflüsse dieser Idee der Kaiserin 
K a t h a r i n a entworfene, Po l ize i reg lement stellt in der 
zweiten, dritten und vierten der oben angegebenen Gattungen 
von Verbrechen folgende Unterabtheilungen fest: 4) Verbre
chen wider gerechtes Nrtheilen (npoiriiNi. npÄVooMn,— 
Beugen des Rechts); 2) Verbrechen wider die Volksruhe; 

3) Verbrechen wider den allgemeinen Nationalhandel; 
4) Verbrechen wider den öffentlichen Gesundheitszustand; 
5) Verbrechen wider Personen: Tödtung, Verstümmelung, 
Verwundung, Gewaltchat; 6) Verbrechen wider Wohnltch-
kciten; 7) Verbrechen wider das Eigenthum. Die Ungenautg-
keit und im allgemeinen die Mangelhaftigkeit dieser Ein
theilung braucht weder hervorgehoben, noch bewiesen zu wer
den. Viel befriedigender ist in dieser Beziehung das Projekt 

/> 
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von 1813. I n demselben werden alle Verbrechen in drei 
Hauptklassen getheilt: S t a a t s - , öffentliche-und P r i v a t -
Verbrechen. Leider folgten die Redakteure nicht stetig in 
allen Theilen desselben dieser Grundeintheilung, und es sind 
unter andern einige von den öf fent l ich genannten Vei> 
brechen in demselben gänzlich außer Acht gelassen, andere 
aber nicht von den Staatsverbrechen getrennt. I m Nkase 
vom 5 J u l i 1811 (Vol ls t . Gesetzt I Abth. N<> 24707) ist 
noch eine andere Eintei lung der verbrecherischen Handlungen 
in drei Ordnungen angenommen, jedoch ausschließlich nach 
den auf dieselben gesetzten Strafen. 

Grade der Strafbar- Allerdings wird schon in unserer alten Strafgesetzgebung 
leU. Umstände, welche einiger Unterschied zwischen vorsätzlichen und zufälligen wider-
dle Strafbarkelt aufhe- gesetzlichen Handlungen gemacht, so wie zwischen der Vollen-
,!"' ""/!/„ !̂  dunq des Verbrechens und dem Versuche, und es werden dort 
die Strafbarst stei- ^ »w> « . 

gern oder vermindern, schon verschiedenartlge Strafen je nach dem Maße der T e i l 
nahme am Verbrechen festgestellt. Allein alle diese Grund
bestimmungen werden nicht in Gestalt allgemeiner Vorschriften 
für die Beurtheilung von Verbrechen jeder Art dargelegt, 
sondern immer nur in Verbindung mit den Satzungen über 
jede besondere Begehungsart eines Verbrechens. So wird in 
der N loshenie der zufälligen Tödtung erwähnt, von ande
ren Schaden bringenden Handlungen, die auch bloß Folge des 
Zufalls sind, wird dagegen nichts gesagt/ die P r a w d a Russ-
ka ja aber setzt ein geringeres Maß der Strafe für den Versuch 
der Verstümmelung an, schweigt jedoch vom Versuche in Be
treff anderer Verbrechen. I n der U lo fhen ie finden wir 
Bestimmungen auch darüber, daß die Rädelsführer strenger 
als die anderen Teilnehmer am Verbrechen bestraft werden, 
daß der zu einer Tödtung Ueberredende (Anstifter) eben so 
strenge bestraft wird, als der dieselben Verübende, daß einer 
gleichen Strafe wie die Hauptschuldigen auch hie Diebshehler 
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und die Nichtangeber von bösen Anschlagen wider den Mo
narchen u . s. w. unterworfen werden/ nirgend aber finden 
sich allgemeine Vorschriften, welche mit Bestimmtheit das 
Strafmaß je nach der größeren oder geringeren Theil-
nahme an der Begehung des Verbrechens feststellten. I n den 
Erläuterungen ( i-o^oLlui iH), welche den einzelnen Para
graphen der K r i e g s a r t i k e l und des Mar ine reg lemen ts 
beigefügt sind, wird auf einige solcher Grundbestimmungen 
hingewiesen; da indessen nach dem Tode Peter I die Idee 
der Abfassung eines Gesetzbuchs nicht in Ausführung kam, 
und nur einzelne besondere Bestimmungen erlassen wurden, 
so schritt man auch nicht weiter zum Entwerfen solcher allge
meinen Vorschriften. 

Der Begriff, daß in gewissen Fällen eine Handlung nicht 
als strafbar angesehen werden kann, entwickelte sich auch 
nur sehr langsam in unserer Gesetzgebung. Von Fällen sol
cher Art geschieht am frühesten Erwähnung: der Nothwehr 
und des zufällig verübten Schadens. Der Utas von 1669, 
den Bestimmungen der Byzantinischen Gesetze (Mkoubi 
i-xa^oltie. Siehe Pag. 15) folgend, rechnet zur Zahl 
der Umstände, welche die Strafbarkeit aufheben, die Unmün
digkeit bis zum siebenten Jahre; ein anderer von der 
Kaiserin K a t h a r i n a I am 15 März 1727 erlassener Mas 
fügt noch Verstand es störung hinzu C) . I n unseren alten 
Gesetzen und selbst in den meisten neueren findet sich auch 
keine Angabe erschwerender oder mildernder Umstände, außer 

(*)Nollstand.Gesetzs.I Abth.N° 5034. DieBegehung eines Ver
brechens in trunkenem Muthe wird gewöhnlich als ein die Strafbar-
keit nicht vermindernder sondern vielmehr als ein dieselbe steigernder 
Umstand angesehen, und nur in einigen seht seltenen Fällen wird es 
dem Ermessen des Richters überlassen, dem Schuldigen eine weniger 
strenge Strafe, als die im Gesetze ausgesprochene, aufzulegen. 
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in einzelnen konkreten Fällen. Bisweilen wird derselbe Um
stand einmal als Grund für die Schärfung, in einem andern 
Falle für die Milderung der Strafe angenommen. 

Nur im Projekte von 1813 findet man zum ersten Male 
den Gedanken, die fo zu fagen bruchstückweise in unseren 
Gesetzen zerstreuten Bestimmungen allgemeinen Prinzipien 
unterzuordnen, mit Bestimmtheit zwischen vorsätzlichen und 
unvorsätzlichen Verbrechen, zwischen der Vollendung des Ver
brechens und dem bloßen Versuche, zu unterscheiden,—Grade 
der Thcilnahme am Verbrechen zu bestimmen und die Hauvt-
umstände anzugeben, welche den Grad der Strafbarkeit stei
gern oder vermindern können. 

Das Strafshstem. Das älteste Strafsystem in Rußland beruht auf Ve rge l 
tung fü r das verübte Böse/ das folgende kann als das 
Abschreckungssystem bezeichnet werden/ das Bestreben 
die S t r a f e n zum öffentlichen Nutzen zu wenden be
zeichnet den Charakter des dritten Systems. I m ersten dieser 
Systeme nehmen die vornehmste Stelle Geldbußen ein. Ein 
Theil derselben fällt an die Personen, denen Kränkungen 
oder Schaden zugefügt worden, der andere an den fürstlichen 
Fiskus. I m zweiten Systeme sind die Hauptstrafen fo zu 
sagen Physische oder Leibesstrafen: die Todesstrafe, das 
Abhauen eines Gliedes oder sonst eines Körpertheils, die 
Bestrafung mit dem Knute, mit Stöcken u . f. w- I n dem 
dritten ist überall der Gedanke sichtbar, den Verbrecher mög
lichst zu einem nützlichen Gliede der Gesellschaft zu machen. 

Unter dem Einflüsse des ersten Systems sind die Bestim- «» 
mungen der P r a w d a entstanden, und mehr oder weniger 
alle diejenigen, welche in der Periode der Theilfürstenthümer 
erlassen worden. Dasselbe war nur angewandt und konnte 
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auch nur auf Verbrechen wider Privatpersonen und Eigen-
thum angewendet werden, denn — wie schon oben bemerkt 
worden—nur Verbrechen dieser Gattung waren Gegenstand 
der Strafgesetze jener Zeih Staatsverbrecher wurden dem 
Fürsten na 110^0«^ übergeben ( d . h . wurden von ihm zur 
Deportation oder zum Gefängnisse verurtheilt), oder nach 
Ermessen des Fürsten und nach Maßgabe des fürstlichen 
Zornes (M/lN60ll i l i luHüi.) auch wohl zum Tode oder zu 
irgend einer der Leibesstrafen verurtheilt. Für dem geistlichen 
Gerichte unterliegende Verbrechen wurden die Schuldigen, 
außer Geldbußen, auch der Kirchenbuße unterworfen, oder 
bisweilen in Grundlage der Byzantinischen Gesetze wohl auch 
der Todesstrafe. 

I m Geiste des zweiten Systems (der Abschreckung) sind die 
Sudebn ik 's J o h a n n I I I und J o h a n n I V verfaßt. Die 
Strafen sind in denselben in folgender Gradation festgestellt: 
Todesstrafe, Knutstrafe ( i^pro»»« nagui., öffentliche Stra
fe), Batoggen (Stockschläge), Gefängnißstrafe, Geldbußen. 
Solchen Strafen wurden, dem ersten und zweiten Sudebnik 
nach, sowohl die eines Verbrechens wider die Staats-und 
öffentliche Wohlfahrt, als auch die eines Verbrechens wider 
Privatpersonen Schuldigen unterworfen.Mit diesem Systeme 
übereinstimmende Prinzipien sind selbst in den Satzungen 
früherer Jahrhunderte bemerkbar. So finden wir in einigen 
Urkunden(der Dwinaschen und andern), daß die Todesstrafe 
bisweilen auch auf Verbrechen wider Privatpersonen C) 
gesetzt war, und in einer Ergänzung der P r a w d a aus dem 
X I I I Jahrhunderte wird bereits des Knutes erwähnt. 

(*) Zur Einführung der Todesstrafe in unsere Strafgesetzgebung 
wirkten vorzüglich, wie es scheint, die mit dem Kirchenrechte verbun
denen Vyzanümschen Gesetze, deren Ginfluß sich zugleich mit der 
Macht und dem Einflüsse der Geistlichkeit ausbreitete und verstärkte. 
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Das Abschreckungssystem erreicht bei uns die letzte Ent
wicklungsstufe in der Uloshenie des Zaren A l e r e i M i 
ch ai lowitsch. Außer den in den S u d e b n i k ' s aufgeführ
ten, werden in der Uloshenie viele andere mit physischen 
Leiden verbundene schwere Strafen (na^n ) festgesetzt. Die 
ganz besondere, bisweilen unmenschliche Strenge der Uloshe
nie, die Marter, denen sie selbst für nicht sehr wichtige Ver
brechen unterwirft, endlich die dort so oft wiederholte Vor
schrift, daß der Schuldige hart zu bestrafen sei, dami t ein 
anderer also zu hande ln nicht v e r a n l a ß t werde 
^36l»I llllblNI. ?2K1> H^9^ l l 26 N0L3HN0 6l>I^o), alles 
dieses zeigt, daß das Hauptziel des strafrechtlichen Theils der 
Uloshenie, das bei Abfassung derselben zur Sicherstellung 
der Gesetze und der Ordnung gewählte Hauptmittel,—die 
Abschreckung war. 

Ungeachtet dieses allgemeinen Charakters, der sich im Ge
setzbuche des Zaren A le re i ausspricht, wird bisweilen von 
demselben, statt der Leibesstrafm, die Verweisung ( in die 
Ukrainischen und in andere entfernte Städte) verhängt. Hier 
zeigt sich, zwar noch nicht der Ucbergang zu einem neuen Sy
steme, aber doch die Vorherverkündigung eines solchen, indem 
nicht so sehr beabsichtigt wird abzuschrecken, als die Verbrecher 
selbst zu einer für die Gesellschaft nützlichen Thätigkeit zu 
wenden. Dies macht sich schon unter Peter dem Großen 
geltend durch die für einige Fälle angeordnete Verwandlung 
der Todesstrafe in schwere Zwangsarbeit (kÄi-opmnaii pa-
601^, (*) Galeeren-Arbeit) zuerst in Asow, darauf in S t . 
Petersburg, Rogerwieck (jetzt Baltischport genannt) und 

C) Katorga («a^o^ira) heißt eine Galeere. Weil nun die nicht zum 
Tode vermtheilten schweren Verbrecher beim Hafenbau,, zuvörderst in 
Asow, gebraucht wurden und während der Zeit auf Eeefahrzeugen, na-
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anderen Orten, durch die häufigere Anwendung der Strafe 
der Verweisung, endlich durch die Einführung der Gewohn
heit, gewisse Verbrecher zum Dienste in den Reihen des Hee
res zu verwenden. Zu diesen Strafen wurde bessernde Straf
arbeit (llcnp3»2i'6.il.nl.iH paooi'l.i, bessernde oder korrek-
tionelle Arbeiten) in Fabriken und Einsperrung im Korrek
tionshause (<M2p2i>6Hbui>!ü 60M1>, ruhig machendes Haus) 
hinzugefügt. 

Die Milderung der Sitten, glückliche Umstände, und 
vielleicht auch einige lokale Erfordernisse vollendeten das von 
P e t e r I Begonnene. Nur ihrem vereinigten Wirken kann man 
zuschreiben, sowohl die unter der Kaiserin El isabeth erfol
gende Abschaffung der Todesstrafe für die meisten Fälle und die 
Einführung der Bestrafung mit der Pleite (eine Art Peitsche) 
statt des Knutes für weniger wichtige Verbrechen, als auch den 
Gedanken die Strafe der Verweisung in ein Mittel zur Be
völkerung Sibiriens zu verwandeln; endlich gleichfalls die 
Ausnahme der Individuen höherer Stände von den ernie
drigenden Leibes strafen, und, verschiedene Festsetzungen und 
Entwürfe, welche auf die Bemühungen der Staatsregierung 
um sittliche Besserung der Verbrecher hinweisen: durch Abgabe 
derselben in den Kriegsdienst, durch ihre Einsperrung in 
Korrektionshäuser und durch die Errichtung von Arbeits
häusern (paHoi i i i MNi . ) . 

Das Vorzeichnen eines solchen Systems war, wie es scheint, 
der Hauptzweck der Staatsregierung bei Abfassuug des Pro
jekts von 1813. Die Unzweckmäßigkeiten der bis dahinunter 
dem Einflüsse dieser selben allgemeinen Idee erlassenen Gesetz
bestimmungen gingen hauptsächlich aus dem Mangel an 

lnentUch Galeeren, untergebracht waren, so ward die schwere Zwangs' 

arbeit als GaleerenarbeU bezei^net. > 
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Einheit, nicht in den Prinzipien selbst, sondern in ihrer Ent
wicklung und konkreten Anwendung hervor. Dieser ursprüng
liche wesentliche Mangel, der aber ohne Zweifel in einer so 
zu sagen bruchstückweise entstehenden Gesetzgebung fast oder 
ganz unvermeidlich ist, führte natürlich auch zu vielen andern. 
Erstens bildeten sich durch die Wirkung dieser Gesetzbestimmun
gen zwei verschiedene Strafskala's: eine für die von Leibes
strafen ausgenommencn, eine andere für die von ihnen nicht 
ausgenommenen Individuen, ohne daß zwischen beiden die 
nothwendige Verhältnißmaßigkeit Statt fände,' für ein und 
dasselbe Verbrechen wird der seinem Stande nach von Lcibes-
strafen nicht ausgenommene Schuldige nur einer kurzen Ar
beitshaus straft unterzogen und dagegen der von Leibcsstrafen 
Ausgenommene zum Verlust der Rechte und zur Verweisung 
nach Sibirien zur Ansiedelung verurtheilt. Zweitens findet 
in dem Uebergange von den Kr imina l -zu den Korrektions
strafen ()^0H0LNblH u IieilpaLNL'eHI.Nbl« 23Iia33Nl'/l), nicht 
die wünschenswerthe Gradation Statt : auf den Verlust aller 
Standesrcchte und die lebenslängliche Verweisung nach S i 
birien folgt unmittelbar die Einsperrung im Korrektions-oder 
im Arbeits - Hause. Ueberdies waren, wie es scheint ohne 
Roth, einige Abscheu erregende und fast unmenschliche Straf
arten beibehalten worden, andere aber nicht mit Bestimmtheit 
bezeichnet oder aber deren Grabe nicht immer angegeben, und 
häufig genug wird dem Ermessen d. h. der Wi l l tuhr des 
Richters überlassen, das Maß der Strafen zu bestimmen: 
die Zahl der Streiche mit dem Knute oder mit der Plette, 
die Dauer der Einsperrung im Konektions-oder im Arbeits-
Hause u. s. f . — Die Redakteure des Projekts von 
l813 beabsichtigten diese UnVollständigkeiten und Mängel 
unserer Strafgesetze zu verbessern. I n demselben werden die 
Strafen zwar auch in zwei Klassen getheilt: für von Leibes
strafen ausgenommene und für nicht von ihnen ausgmom-
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mene Individuen,—es ist aber das Bestreben sichtbar einige 
Vcrhältmäßigkeit, so zu sagen einiges Gleichgewicht, zwischen 
diesen beiden Strafskala's herzustellen. Zu den schon bestehen
den Strafen wird die Zwangsarbeit in Festungen gesellt, zur 
Arbeitshaus straft Plett- und Ruthen - Strafe hinzugefügt. 
Das Projekt bestimmt sieben Strafarten mit Untereintheilung 
derselben nach verschiedenen Graden: 

1) Todesstrafe/ 
2) Entziehung aller politischen und bürgerlichen 

Rechte,—verbunden für die von Leibesstrafen ausgenom
menen Individuen mit schwerer Zwangsarbeit ober mit 
Verweisung, für die nicht Ausgenommenen aber mit schwerer 
Zwangsarbeit oder mit Zwangsarbeit in Festungen; 

3) Entziehung der Freiheit und der Ehre, verbun
den für die von Leibcsstrafen ausgmommencn Individuen 
mit Verweisung nach Sibirien oder einem anderen Orte, für 
die nicht Ausgcnommcnen aber mit Knut- oder mit Plett-
Strafe und Verweisung zur Ansiedelung) 

4) Beschimpfende Strafen, d.h. für die von Leibes
strafen ausgenommenen Individuen: Degradation, zeitweili
ge oder gänzliche Amtsentsetzung und Verweise,—für die 
nicht Ausgenommenen aber, Arbeitshaus-Strafe. 

5) Freiheitsentziehung auf unbestimmte Zeit, 5. 
h. für von Leibcsstrafen Ausgcnommene Einsperrung in einer 
Festung oder in einem Kloster, für die nicht Ausgenommenen 
aber Abgabe ins Arbeits- oder ins Korrektions-Haus/ 

6) Geldbußen; 
7) Kirchenbuße. 

Dieses neue System von Strafen, so wie auch die anderen 
Vorschläge des Projekts von 1813, gelangten nicht zur Be
stätigung und fast Alles blieb bei dem Alten: nur ward im 
Jahre 1318 verboten, zur schonungslosen Bestrafung 



(ns l l^Mtts uÄilI^ll l l io) mit dem Knute zu verurtheilen, und 
das Aufschlitzen der Nasenflügel abgeschafft. 

Umfang des richten Der Umfang des richterlichen Ermessens bei Anwendung 
lichen Ermessens bei h^ Gesetze auf die in Verhandlung stehenden Sachen und 
Anwendung der Ge- ^ ^ hängt von der größeren oder geringeren Deutlichkeit und 
^ ' Bestimmtheit dieser Gesetze ab. Die S u d e b n i t ' s , sowohl der 

erste als der zweite, waren nicht so sehr wirkliche Kriminal
gesetzbücher, als Instruktionen für's Verfahren i n den Ge
richten. I n ihnen werden daher nicht alle, sondern nur die 
wichtigeren Gattungen der Verbrechen aufgezählt und es wird 
dem Ermessen des Richters überlassen, zu richten und zu be
strafen jede andere freche T h a i (nc/inoo Hp^roo .,2x06 
HHHo). I n der M o s h e n i e werden schon und zwar sehr ins 
Einzelne die verschiedenen Gattungen von Verbrechen, ja selbst 
die Grade derselben bezeichnet. Es kann hieraus abgenom
men werden, daß man bei Abfassung der N loshen ie den 
Wunsch und das Bestreben hatte, dem richterlichen Ermessen 
bestimmte Grenzen zu setzen und nach Möglichkeit jede W i l l -
kühr im Urtheilsprechen zu entfernen. Allein die zu diesem 
Ende vorgezeichneten Regeln mußten sich bald als ungenü
gend erweisen. M i t der immer rascheren Entwicklung des 
bürgerlichen Lebens, mit dem Erscheinen neuer Bedürfnisse und 
den zunehmenden Beziehungen zwischen den Privatpersonen 
und den verschiedenen Zweigen der Verwaltung, entstanden 
auch neue Vorkommnisse und mit diesen die Notwendigkeit 
neuer Gesetzbestimmungen. Es war aber nicht immer mög
lich, solche mit den früheren vergleichend zusammen zu halten 
und in vollkommene Ucbereinstimmung zu setzen, daher also 
auch nicht nach den in letztern angenommenen Prinzipien die 
Strafen anzusetzen. Deshalb und um dem Vorwurfe des 
Widerspruchs mit geltenden Strafbestimmungen zu entgehen, 
bildete sich und befestigte sich allmählich die Gewohnheit, in 
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vielen Fällen die Bestimmung der Strafen dem Ermessen des 
Gerichts zu überlassen, indem man den allgemeinen Ausspruch 
gebrauchte: zu bestrafen nach der ganzen St renge der 
Gesetze zu bestrafen a ls einen Uebertreter der Ge
setze) zu ver fahren in G r u n d l a g e der Gesetze, («3«a-
3211.110 ueeü orporoci l l IgnollOü^,; nallaggi'i. H«o 11̂ )6-

oi'^miAlca IÄkonoL^.; i ioo^ul l^ t . na ucnoLaniu Za«a-

N0L1,) U. s. W. 

Es mag sein, daß anfangs, als die Zahl solcher Fälle 
nicht sehr groß war, diese Unbestimmtheit des Gesetzaus
spruchs keine sehr bedeutenden Nachtheile zur Folge hatte. 
Der verständige und kenntnißreiche Richter konnte die Strafen 
in Grundlage der Gesetzbestimmungen über Verbrechen oder 
Vergehen derselben Gattung, oder die doch sehr ähnlich de
nen waren, welche seiner Beurtheilung gerade unterlagen, 
festsetzen. Allein die Schwierigkeiten wuchsen mit der Masse 
solcher unbestimmten Aussprüche. Unterdessen wurde auch die 
zur Hinwegräumung derselben nothwendige Kenntniß und 
selbst das Studium der Gesetze mit jedem Tage immer schwie
riger, denn es gab selbst keine Sammlung derselben, wenig
stens keine solche, welche in sich Vollständigkeit des Inhal ts 
und Richtigkeit des Textes vereint, hätte. Deshalb, insbeson
dere wenigstens, wünschte Peter der Große so femig und 
ungeduldig die Abfassung eines allgemeinen und damit auch 
eines Straf-Gesetzbuchs. M a n muß hinzufügen, daß alle 
von I h m und Seinen Nachfolgern errichteten Kommissionen, 
und insbesondere die letzte unter A le rand er I , auch die 
Unumgänglichkeit fühlten, die richterliche Gewalt zu beschrän
ken, der richterlichen Willkühr vorzubeugen, durch Ausschei
dung solcher zur Gewohnheit gewordenen unbestimmten Aus
drücke aus den Gesetzbestimmungen über Strafen. 
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Zweite Abteilung. 
Regierung des Herrn und Kaisers Nikolai 

Pawlowitsch. 

A r b e i t e n behufs V e r v o l l k o m m u n g der Gesetz
gebung. 

Die ZusHmmmstel- Schon gleich bei der Thronbesteigung des jetzt glorreich 
lungderVollständigm herrschenden K a i s e r s , wurde den Arbeiten für Vervollkomm-
Sammlung der Ge- , ^ ^ h^. Gesetzgebung, wie bereits angeführt worden, ein 
setze und die Abfas- ^ kräftigerer Impu ls gegeben. Die früheren Nichterfolge 
sung des Swod der ' ^ . „ ^ . ^ . « . ^ . , / . , ^ ^ 

Gesetze. Der Entwurf waren, hauptsächlich wenigstens, eurerseits durch den M a n -
über neue Vorschriften gel einer deutlichen und bestimmten Feststellung des Wesens 
für gerichtUch-polizei- selbst der unternommenen Arbeiten verursacht)' — andererseits 
liche Strafen. Die durch die fortwährend wachsende Zahl von Gesctzbcstimmun-
Landgemeinde-P°li- ^ verschiedener Art und den Mangel einer vollständigen 
L a l d g " ^ Ge- zuverlässigen Sammlung Derselben, 
richtsordnung für die 

Reichsbauern. Um für die Zukunft diese Hindernisse zu entfernen, war 
es vor Allem unumgänglich, alle zur Herrichtung des neuen 
Gesetzeswerks erforderliche Materialien zu sammeln und mit 
Bestimmtheit nicht bloß das letzte Ziel, sondern auch die ver
schiedenen Stadien des vorliegenden Unternehmens zu bestim
men, und im voraus einen P lan für die in jeder Periode 
derselben erforderlichen Arbeiten zu entwerfen. Um die Aus
führung aller hierfür vorgezeichneten Maßregeln besser und 
näher zu beaufsichtigen, ward die frühere Kommission zur 
Abfassung der Gesehe in die Zweite Abtheilung S e i n e r 
Kaiser l ichen M a j e s t ä t Eigener Kanzcllel umgewandelt. 
Das große Werk der vollständigen Bekanntmachung und des 

. gehörigen Ordnens der Gesetze, um dieselben dann stufenweise 
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vervollkommnen zu können, - ward unter unmittelbare Lei
tung des Ka isers Selbst genommen, und damals schon 
ward bestimmt, diese große Arbeit — wie oben bemerkt wor
den—in verschiedene Theile oder Perioden zerfallen zu lassen, 
so daß zuvörderst eine vollständige Sammlung (*) ohne 
Ausnahme aller seit dem Jahre 1649 erlassenen Gesetze, 
Organisationen, Reglements und Nkascn veranstaltet, — 
darauf aber in Grundlage dieser Sammlung eine systemati
sche Zusammenstellung, ein Swod aller noch geltenden 
Gesetzbestimmungen, ebenfalls ohne Ausnahme und ohne 
irgend welche Erläuterung oder Abänderung, abgefaßt wer
den sollte. 

Es können hier nicht weiter die bei Abfassung des S w o d 
angenommenen Grundsätze, die Einthcilung desselben, die 
Ordnung der Arbeiten u. f. w. dargestellt werden. Alles dies 
findet sich vollständig, im Einzelnen und mit Genauigkeit 
angegeben, in der in vieler Beziehung bemerkmswerthen 
historischen Uebersicht, welche der verewigte Graf Speransky 
im Jahre 1833 bei Veröffentlichung des S w o d heraus
gab ( " ) . 

Auch des wichtigen allgemeinen Einflusses, den der S w o d 

(") Diese schon mehrfach angezogene Vollständige Gesetzsamm
lung zerfallt in zwei Abteilungen, von welchen die erste (in Quart
bänden mit Doppelkolonnen) die von 1649 bis zum Ende der Regie
rung A le rand er I erschienenen Gesetze umfaßt und mit einem aklge? 
meinen Chronologischen und einen eben solchen Sachregister begleitet 
ist, — während die zweite Abteilung (in demselben Formate) die seit 
der Thronbesteigung des jetzt regierenden H e r r n und Kaisers er
lassenen Gesetze enthält, gewöhnlich zwei Bände für>s Jahr,' jeder 
Jahrgang von einem Chronologischen und einem Sachregister begleitet. 

( " ) Diese Arbeit ist ins Deutsche übersetzt unter dem Titel: „Histo
rische Einleitung in das Corpus Iur is des Ruffischen Reichs." Riga u. 
Dorpat. 1833. 
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auf die Befestigung der Ordnungen derVerwaltung, im Rechts
wesen, selbst in den Geschäften und Beziehungen der Privaten 
gehabt, sei hier nur beiläufig erwähnt. Nur die Bemerkung 
möge Platz sinden, daß dieser wohlthätige Einfluß sich nicht bloß 

> auf die Gegenwart beschränken wird, denn der S w o d bietet 
insofern auch das zuverlässigste Mit tel zur weiteren Vervoll
kommnung der Gesetzgebung, als er alle Theile derselben in 
Klarheit bringt, das Nützliche, Billigenswerthe in der jetzt 
bestehendenOrdnung darlegt und bemerkbar macht, eben so wie 
die Nnvollkomenheiten und Mängel der jetzigen Gcsetzbestim-
mungen. Daher ist nunmehr der Staatsregierung ein leichtes 
Mittel gegeben, bevor sie zur Erläuterung, Verbesserung' oder 
Ergänzung eines Gesetzes schreitet, dasselbe mit allen zu dem
selben in engerer oder weiterer Beziehung sich befindenden 
geltenden Satzungen sorgfältig vergleichen zu lassen. 

I n Betreff derjenigen Gesetze, durch welche Strafen und 
Bußen festgestellt worden, wurde von der Zweiten A b t e i 
lung Se iner Kaiser l ichen Ma jes tä t Eigener Kanzellei, 
unter Leitung des Grafen Sveransky, der erste Versuch 
auf dieser Grundlage gemacht in dem von ihm dem Reichs-
rathe vorgelegten E n t w ü r f e einer Umgesta l tung der 
S t . Petersburgschen P o l i z e i . Zu dem Reglement 
über die Organisation derselben war ein besonderer von der 
Polizeigerichtsbarkeit handelnder Theil hinzugefügt, in wel
chem zugleich mit den Regeln des Polizeigerichtlichen Ver
fahrens, die Gesetzbestimmungen über geringfügige Polizei-
Verbrechen und Vergehen vervollständigt und verbessert 
waren. 

Der Meinung des Reichsraths gemäß wurde nur der erste 
Theil bestätigt. Was den zweiten, polizeigerichtlichen, be
trifft, ward von dem Reichsrathe mit großem Rechte ausge
sprochen, daß die Beprüfung der in demselben enthaltenen 
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Vorschläge mit der allgemeinen Durchsicht und Verbesserung 
der Strafgesetze vereinigt werden müsse, um auf diese Weise 
dem ganzen Systeme der Strafen die erforderliche Vollstän
digkeit und Uebereinstimmung zu geben, durch Herstellung 
der möglichsten Verhältnißmäßigkeit wie der Strafen unter 
einander, so auch mit den verschiedenen Gattungen und Gra
den der Strafbarkeit.—Nicht lange darauf erkannte das 
Ministerium der Reichsdomainen, indem es zur Organisa
tion der Domainen- Dorfschaften schritt, für nothwendig, die 
früheren Gesetzbestimmungen über die so zu sagen häuslichen 
Strafen dieses Ressorts für geringfügige Verbrechen und Ver
gehen zu verbessern und die Grundsätze derselben dem gegen
wärtigen Zustande und der Lebensweise der Reichsbauern 
anzupassen. Zu diesem Ende wurden von demselben eine 
Landgemeinde-Polizeiordnung und eine Landgemeinde-Ge
richtsordnung für die Reichsbauern ( d e ^ o n i i i iw^uuMi -
oniü N o6Hboniii o^66ni»iii ^o"raili.i) entworfen, welche 
am 23 März 1839 die Allerhöchste Bestätigung erhalten 
haben. Durch diese und einige andere weniger umfassende 
Gesetze ist auf dem Gebiete der Strafgesctzgebung, so wie 
auch in den Reglements über Vorbeugung und Unterdrückung - . 
der Verbrechen, Vieles erläutert und vervollständigt worden: 
ihr Einfluß auf den Zustand dieses Theils der Gesetzgebung 
ist sichtbar und hat sich als nützlich erwiesen. 

I I . 

Die hauptsächlichsten allgemeinen Prinzipien der 
Kriminalgesetze, welche bis zum Erscheinen des 
neuen Strafgesetzbuchs in Wirksamkeit gewesen 

sind. 

Eine genaue befriedigende Definition des Verbrechens im Desiniüon des Ver« 
Allgemeinen finden wir in unserer Gesetzgebung zum ersten brechen«. K l ° M a -
Male im S w o d , dessm Band X V die Strafgesetze und das "°n der Verbrechen. 

4 
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Strafverfahren enthalt. Auf den Grund vieler abgesondert 
in verschiedenen früheren Gesetzbestimmungm ausgesproche
ner Ideen ist im S w o d positiv gesagt, daß als Verbrechen 
(npoo^iiH6ui6) nur diejenige Handlung angesehen wird, 
welche durch ein Gesetz unter Androhung einer Strafe verbo
ten ist. Weil i n manchen Fällen bei uns aber nicht festgestellt 
ist, welche Strafen man für solche Übertretung des Gesetzver
bots verhängen solle, so ist zugleich im S w o d auf die noch 
von Peter dem Großen bestätigte und bis zu einem ge
wissen Grade diesem Mangel abhelfende Vorschrift hingewie
sen: daß, wenn in dem Gesetze eine Strafe nur in allgemei
nen Ausdrücken bestimmt wird, das Gericht verpflichtet sei, 
mit Genauigkeit das Wesen des Verbrechens feststellend, 
dasselbe mit anderen gleichartigen, ihrem Wesen nach ihm am 
nächsten stehenden, zu vergleichen, und über die für dasselbe 
gebührende Strafe seine Meinung der nach der Behördenhie
rarchie höheren Gerichtsstelle zu unterlegen (Art. 119). Uc-
bereinftimmend mit der allgemeinen Definition des Verbre
chens, sind in den Band X V des S w o d fast alle wichtige
ren Gesetzesübertretungen aufgenommen worden, ohne Rück
sicht darauf, ob auf dieselben eine Kriminal- oder eine bloße 
Polizeistrafe gesetzt ist. Was die im S w o d als Vergehen 
(npoei^i ioxi.) bezeichneten, weniger wichtige oder auch 
völlig geringfügige Rechte und Vorschriften verletzenden, 
Handlungen betrifft, so sind von diesen nur einige in den 
Band X V aufgenommen/ die übrigen finden sich in den 
verschiedenen Abtheilungen des S w o d vertheilt und mit den 
zur Vorbeugung eben dieser widergesetzlichen Handlungen 
angeordneten Maßregeln in Verbindung gesetzt. Auf diesem 
engen natürlichen Verbände zwischen den Strafbestimmungen 
und dem Gestimmt- Körper der Gesetze beruhen die Einthei-
lung und der ganze P lan des Bandes X V des S w o d . Bei 
Abfassung desselben beabsichtigte Graf S p e r a n s k y , die 
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Strafgesetze in der Weise zu ordnen, daß jeder Titel ( p a ^ H ^ ) . 
derselben dem mit ihm in Beziehung stehenden, dieselbe M a 
terie behandelnden, Theile des S w od entspräche: Titel I I und 
I I I , von den Verbrechen wider den Glauben und von den 
Staatsverbrechen, entsprechen den Grundgesetzen, — Titel 
I V entspricht den Verfassungen (OrganisationSreglements), 
Titel V den Dienstreglements u. s. f. Diesem allgemeinen 
Grundgedanken zufolge ist dann auch die Klassifikation der 
Verbrechen, obgleich vielleicht noch unvollkommen, verbessert 
worden, — jedenfalls aber so, daß sie vollständiger erscheint 
als alle früheren, und mehr die Forderungen strenger Me
thode befriedigt. 

Aus den verschiedenen abgesondert erlassenen und sehr Grade der Strafbar-
unvollständigen Bestimmungen der früheren Gesetze sind k«t. 
mit bemerkenswerthem Geschick diejenigen allgemeinen Pr in 
zipien ausgezogen und in dem Titel I des Bandes X V des 
S w od zusammengestellt worden, welche sowohl der Aufstel
lung als der Anwendung der Strafgesetze als Grundlage 
dienen müssen, nämlich: über rechtswidrigen Porsatz 
(Mbio . i i . ) und Fahrlässigkeit (»uns neoci'opoMNilH) (Art. 
3—5) ; über Versuchend Vollendung des Verbrechens ( M - , 
N^mLkiie 2» n^oc^NHellie,—oov6pm6lli6 npeei^iiHL-

sin) (Art. 7 — 1 0 ) , und dann über die verschiedenen Grade 
der Strafbarkeit, so wie der Theilnahme am Verbrechen, 
über Rädelsführer, Theilnehmer am Komplott, Begünstiger 
und Hehler (Art. 41 — 1 5 ) . I n diesem Titel sind, ebenfalls 
zum ersten Male , in systematischer Ordnung die die Straf?, 
barkeit steigernden oder vermindernden (erschwerende o d ^ u M 
dernde) Umstände Mgegeben (Art< 31—43), und Gm« als 
früher die Umstände bestimmt, Wchhe. M Shafbarkeit der 
Handlung ausschließen (Art. 44—66). Am bemerkenswer-
thesten in W e r Arbeit ist, daß der Verfasser des S w o d , wie 

55 
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oben angeführt worden, in der Vorzeichnung dieser allgemei
nen Grundprinzipien der Strafgesetzgebung sich streng an 
die damals bestehenden Gesetzbestimmungen gehalten hat, 
und daß die betreffenden Artikel des S w o d gewissermaßen 
nur der vollständigere und bestimmtere Ausdruck der in der 
früheren Gesetzgebung bereits enthaltenen, aber dunkeln, 
und daher für Viele vielleicht noch unzugänglichen, juridischen 
Begriffe sind. 

System der Strafen. Zu den am wenigsten befriedigenden Theilen des S w o d 
der Kriminalgesetze gehört das Hauptstück I I des Titels I : 
von den verschiedenen Arten schwerer und anderer Strafen. 
Statt'einer allgemeinen S t r a f s k a l a , in welcher die Stra
fen, je nach ihrer Wichtigkeit und ihrer Beziehung zu einan
der aufzuzählen und nach einander hinzustellen sind, werden 
in diesem Hauptstücke nur die verschiedenen Arten der Stra
fen aufgezählt. Um einen klaren, genauen Begriff darüber, 
worin eine gewisse Strafe bestehe, zu gewinnen, muß man 
die Definition ihrer Natur und ihrer Folgen an verschiedenen 
Stellen des S w o d aufsuchen. So wird z. B . die Natur des 
Verlusts aller Standesrechte in der Abtheilung I I I , der 
Knutstrafe in der Abtheilung I V , der Katorga (schwere 
Zwangsarbeit) in der Abtheilung V definirt. Allerdings 
kann man dies nicht ganz denjenigen zur Last legen, welche 
den S w o d zusammenstellten, da sie genöthigt waren alle 
Satzungen, zum Theil selbst auch die Ausdrücke des damals 
geltenden Gesetzes beizubehalten. Nebrigens ist die Aufstellung 
einer mehr vrinzipienmäßigen Strafskala nunmehr sehr er
leichtert worden, in Folge verschiedener neuer Gesetzbestimmun
gen über Strafen, und insbesondere in Folge der Errichtung der 
Anestantenkompagnien des Civilressorts, womit bald darauf 
auch die Bestimmung der Stelle verbunden war, welche die
selben in dem allgemeinen Systeme der Strafen einzunehmen 
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haben. Sie füllen, so zu sagen, die bisherige Lücke unserer 
Gesetzgebung aus zwischen den schweren, mehr oder weni
ger die bürgerliche Existenz der Gerichteten vernichtenden, 
Strafen und den leichten korrektionellen Strafen. 

Eine der wichtigsten und nützlichsten Folgen, welche die umfang des richterU-
Abfaffung des S w o d der Strafgesetze gehabt hat, ist die chen Ermessens bei 
Feststellung bestimmterer Grundsatze über das richterliche Anwendung der Straft 
Ermessen in Bestimmung der Strafen, bei Anwendung der ^ ^ ' 
Gesetze auf konkrete peinliche Fälle. 

Es ist bereits oben mehrmals bemerkt worden, daß es bei 
uns nicht bloß eine Menge außerordentlich unklar die Strafen 
bestimmender Gesetze gab, sondern daß es auch nicht an sol
chen fehlte, denen gemäß der Richter ohne. Eigenmächtigkeit, 
ohne Abweichung von der Ordnung, eine möglichst genaue 
Verhältnißmäßigkeit zwischen der auszusprechenden Strafe 
und dem Grade der Strafbarkeit einhalten konnte, mit Be
rücksichtigung der das Begehen des Verbrechens begleitenden 
Umstände. Die verschiedenen einzelnen Gedanken und H i n 
weisungen, die sich auf diesen Gegenstand bezogen und gewis
sermaßen überall i n unserer Gesetzgebung sich ausgestreut 
fanden, konnten indessen keine zuverlässige Anleitung dazu 
geben. Graf Speransky stellte daher au^d t f fm Nbgen'sse-
nenGesetzbestimmungen allgemeine positive Vorschriften zusam
men, die vollkommen mit dem Sinne der bestehenden Gesetze 
übereinstimmten,, zugleich aber auch zur Anleitung für die Ge
richte genügten, und gleichfalls den jetzigen vervollkommneten 
Begriffen von den Rechten und Pflichten des Gerichts und 
dem Umfange des richterlichen Ermessens entsprechen. E A l -
gen Mängeln in der Anordnung dieser im Hauvtstück I V 
des Titels I aufgestellten Satzungen und der hin und wieder 
i n denselben vorkommenden Ungenauigieit im Ausdrucke konn
te später ohne große Schwierigkeit abgeholfen werden. 
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Zweiter Theil. 
Reihefolge der Arbeiten behufs Abfassung 
des Projekts zu einem neuen Strafgeseh

buche. 
Veg'mn der Arbeiten. Die Idee der Vervollkommnung unserer Gesehe überhaupt 

hat ja man 
kann sagen, daß sie gleichzeitig mit dem Gedanken entstanden, 
eine vollständige Sammlung aller Gesehe und eine systema
tische Zusammenstellung der in Wirksamkeit bestehenden 
Gesetzbestimmungcn anfertigen zu lassen. Die Mängel eini
ger dieser Gesetze und in dieser Zahl auch der Strafgesetze wa
ren bekannt und machten sich oft in der gerichtlichen Prar is 
fühlbar. Durch die Abfassung und Veröffentlichung des 
S w o d wurden sie noch deutlicher geoffcnbart. 

Zur Abhülfe dieser Mängel boten sich zwei Wege dar, 
zwei verschiedene Vcrfahrungsweisen: eine a l lmäh l i ge oder 
E inze l -Verbesserung, wie es in dem hierüber vom Gra
fen Speransky und dem damaligen Iustizministcr, wirk
lichen Geheimerath Daschkow, Se ine r Kaiser l ichen 
Ma jes tä t vorgestellten Memoriale heißt, oder eine syste
matische Verbesserung. Die E inzc lverdesscrung 
konnte barin bestehen, baß man von einigen als unzweck
mäßig anerkannten Artikeln eines bestimmten Thells der Ge
setzgebung erst einen oder zwei, dann noch zwei oder drei und 
so fort verbesserte, indem man jedesmal hierüber besondere 
Verordnungen erließ. Zur systematischen Verbesserung 
war es nothwenbig, alle Artikel, alle Satzungen des bürger
lichen oder des peinlichen Gesetzbuchs in ihrer Gesammtheit 
übersehend,—allgemeine Grundsatze für die Verbesserung und 
Vervollkommnung derselben festzustellen und diese Verbesse
rung durch einen gemeinsamen Akt her Legislation in AuSfüh-
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rung zu bringen. Gra fSperansky und der wirkliche Ge-
heimcrath Daschkow anerkannten einmüthig, daß das erste 
Mi t te l der Verbesserung außerordentlich unbefriedigend sein 
würbe, daß die Artikel jedes Gesetzbuchs eng unter einander 
verbunden seien und es fast unmöglich erscheine, die einen zu 
verbessern, ohne auch in vielen anderen eine Veränderung zu 
machen,—daß die Einzclverbesserung nur einiger Satzungen 
möglicher Weise, fo lange nicht auch die andern verbessert 
würden, noch mehr Unzweckmäßigst nach sich ziehen könne, 
als sich bei der bestehenden Ordnung fanden und daß die 
einzige sichere und bauemde Verbesserung die systematische 
sei. Der H e r r und Kaiser geruhte diese Ansicht zu bestäti
gen und auswählend „den zweiten, d . h . den systematischen 
Weg der Verbesserung, eröffnete Er zugleich Seine Meinung, 
daß man mit der Verbesserung der Strafgesetze beginnen müsse, 
deren Mängel insbesondere fühlbar seien." 

Die Ausführung dieses Gedankens ward dem damaligen 
Instizminister wirklichen Geheimerath Daschkow und dem 
Obcrdirlgirenden der Zweiten Abtheilung der Eigenen Kan 
zellei S e i n e r Kaiser l ichen M a j e s t ä t , Grafen S p e r a n -
st y , aufgetragen. Sie beschloffen, die zu diesem Ende erfor
derlichen Arbeiten unter die Beamwi hes'MMsterwmS und 
der Zweiten Abthcilnng zu vcrtheilcn. Jedes dieser Ressorts 
sollte sich abgesondert mit seinem Gegenstände beschäftigen; dar
auf sollten biefe Arbeiten vereinigt, mit einander vergleichend 
zusammengestellt und allcndlich in gemeinschaftlichen Sitzun
gen des Grafen Spcransky und des Iustizministers durch
gesehen werden. Die Zweite Abthcilnng beschäftigte sich mit 
Abfassung einer vergleichenden Darstellung über die verschie
denen Systeme der Strafgesetze,—das Ministerium der Justiz 
mit systematischer Anordnung der Materialien, welche durch 
im Gerichtsverfahren gemachte praktische Beobachtungen gcsam-
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melt worden waren, und zugleich mit Abfassung einer syste
matischen Zusammenstellung dieser Bemerkungen, in Grund
lage der in Bezug auf die Strafgesetze gemachten Erfahrungen. 
Unterdessen erfolgte aber der Tod des Grafen Speransky 
und, auf Vorschlag des an seine Stelle tretenden wirklichen 
Geheimeraths Daschkow, wurden die bis dahin zwischen 
dem Justizministerium und der Zweiten Abtheilung der Eige
nen KanzeUei Se iner Kaiser l ichen Ma jes tä t vertheiUcn 
Arbeiten nunmehr ausschließlich dieser Abtheilung oder, 
besser gesagt, dem Obcrdmgirendcn derselben übertragen, 
dem zugleich die Oberaufsicht auch über die Abfassung eines 
Strafgesetzbuchs für's Zarthum Polen anvertraut ward; nur 
sollte der nunmehrige Iustizminister (der jetzige Obcrdirigiren« 
de der Zweiten Abthcilung Graf B l u d o w ) wie bisher 
an der schließlichen Durchsicht dieser Arbeiten Theil nehmen. 

Bald darauf starb auch der wirkliche GehcimcrathDasct> 
kow und dem Allerhöchsten Willen zufolge gingen die ihm 
anvertrauten Geschäfte auf den zum Obcrdmgirendcn der 
Zweiten Abthcilung S . K. M . Eigener Kanzcllei, wirklichen 
Geheimcrath und Staatssekretair, Grafen B l u d o w über. 
Den Stand dieser Angelegenheit überblickend, hielt derselbe cS 
für seine Pflicht, in Beziehung auf die weitere Thätigkcit in 
Betreff der Abfassung eines Coder der Strafgesetze, dem 
Ermessen des H e r r n und Kaisers zwei Vorschläge zu 
unterlegen, welche auch der Bill igung und Bestätigung 
Se iner Kaiser l ichen Ma jes tä t gewürdigt wurden, 
nämlich 1) über die Ordnung, in welcher die Projekte der 
neuen Strafgesetzbücher für's Reich und für's Zarthum 
Polen entworfen werden sollten^ 2) über die Ordnung, in 
welcher diese Projekte durchzusehen seien, bevor sie in den 
Neichsrath gebracht würden, ja—wenigstens bis zu einem 
gewissen Grabe—während ihrer Abfassung selbst. 
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Was den ersten Gegenstand angeht, so unterlegte der 
Oberdirigirende der Zweiten Abtheilung S . K. M . Eigener 
Kanzellei der Al lerhöchsten Kenntnißnahme zwei gleich 
bei dem ersten Neberdenken dieser wichtigen Aufgabe sich 
ihm aufdringende Ideen. Die erste betraf die Nothwendigkeit, 
wenn man nicht die Arbeiten bezüglich des Entwurfs von 
Strafgesehbüchern für's Reich und für's Zarthum Polen 
vereinigen wolle, so doch zwischen ihnen eine fortwährende 
systematische Verbindung und Uevereinstimmung herzustellen) 
weil—feinerMeinungnach—es in gleicher Weise dcnpolitischen 
Rücksichten und dem Staatsinteresse zuwider erscheine, wenn 
die Bestimmungen über Verbrechen und Strafen, welche we
nigstens zum größten Thcilc auf das natürliche sittliche Gefühl 
der Gerechtigkeit begründet sind, in den verschiedenen Theilen 
einer und derselben Herrschaft zu sehr von einander abwichen, 
und z. B , die im Reiche als schwere angesehene Verbrechen 
nicht als solche im Zarthum anerkannt, oder die auf dieselben 
gesetzten Strafen nicht in gleicher Weise abgemessen würden. 
Die andere Idee, auf welche zu gleicher Zeit die Aufmerksam
keit Se ine r Kaiser l ichen Ma jes tä tzu lenken er das Glück 
hatte, und die in diesem Falle sich unmittelbar auf die Ab
fassung des Projekts zu einem Strafgesetzbuche bezieht, kann 
vielleicht in der Folge auch beim Entwerfen ̂ eims Cobcr der 
bürgerlichen Gesetze mit Nutzen in Anwendung kommen. Zu 
dem Zwecke gründlicherer und besserer, zugleich aber auch er
leichterter, .Beurtheilung jeglichen Entwurfs zu einem neuen 
Gesehbuche, ist es nämlich fast unumgänglich nothwendig, 
daß demselben eine besondere detaillirte Angabe der Grund
lagen und Motive für die einzelnen Bestimmungen beigefügt 
werde, welche in das Gesehbuch aufgenommen worden. 
Solche Gcsehbestimmungen, sowohl die bürgerlichen als die 
peinlichen, können nun zweierlei Art sein: entweder sie 
stimmen aufs genaueste übercin mit den früheren 
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Satzungen ober mit den Gewohnheiten, wo diese das 
Gesetz vertreten,—oder' aber sie sind neu zu dem Zweck 
aufgestellt, um die früheren zu verbessern und zu ergänzen. 
Die Redakteure müssen daher in ihrem Rechenschaftsberichte 
die einen von den andern unterscheiden und, was die crsteren 
betrifft, indem sie neben jedem eine solche Bestimmung um
fassenden Artikel angeben, daß dieselbe sich auf bestehende 
Gesetze oder Gewohnheiten gründe, nur die Worte des frü
heren Gesetzes anführen oder mit genügenden Zeugnissen die 
gegenwärtige und allgemeine Anerkennung der Gewohnheit 
erweisen. Wenn sie dagegen Veränderungen vorschlagen, 
so wird ihnen die Verpflichtung, ausführlich die Nnumgäng-
lichkeit oder den Nutzen derselben darzulegen, die Unzweckmä
ß i g s t des früheren Gesetzes und die stattgehabten oder 
wenigstens möglichen nachthciligcn Folgen desselben zu zeigen. 
Wo aber der gegenwärtige Zustand der Sitten und die Ver
mehrung der bürgerlichen Beziehungen vervollständigende, 
auch ihrem Gegenstände nach vollkommen neue, Bestimmun
gen erfordern, müssen die Redakteure bemerken, auf welche 
Weise bisher, falls dies bekannt ist, die Gerichte und die 
Staatsregierung in ähnlichen Fällen den Mängeln des 
Gesetzes oder der Gewohnheit abhalfen. Endlich müssen die 
Redakteure zu den Artikeln der ersten Art , d. h. zu denen, 
welche frühere Gesetzbestimmungen bewahren und wiederho
len, im Fa l l sie dm allgemeinen Rechtsbegriffen zuwider 
scheinen könnten, eine Erläuterung über die deren Abänderung 
hindernden Gründe beifügen. Diese Hinweisungen und Erläu
terungen können dann zu größerer Bequemlichkeit znr Seite 
einer besonderen Abschrift des Projekts gemacht werden, nach 
einem damals dem Al lerhöchsten Ermessen S e i n e r K a i 
serlichen M a j e s t ä t unterlegten Vorbilde. Sie werden, so 
zu sagen, ctne Rechenschaftslegung der Redaktcure des 
Gesetzbuchs bilden, indem sie eine abgekürzte, mit Veobach-
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tung der oben angegebenen Ordnung angefertigte Darstellung 
der bei Abfassung desselben sie leitenden Raisonnements und 
Bedenken liefern. Der Nutzen dieser Arbeit kann, wie es 
scheint, keinem Zweifel unterliegen. Eine solche synoptische 
Angabe sowohl des gegenwärtigen Zustandes unserer Ge
setzgebung, als auch der Motive und der Mit te l zu ihrer 
Verbesserung, wird auch in Zukunft immer, wenn nicht ein 
Leitfaden, so doch wenigstens ein wichtiges Hülfsmittel sein 
können, bei schließlicher Verhandlung über Entwürfe zu 
neuen Gesetzbüchern. Denn in vielen Fällen wird dadurch der 
Gang solcher Verhandlungen erleichtert und folgewetse bor 
erwünschte Augenblick näher gerückt werden, wo bei uns die 
Einführung eines vollständigen und deutlichen Systems des 
bürgerlichen und peinlichen Rechts zu Stande kommt. Ueber 
die zweckmäßigste und vielleicht für den Erfolg der Angele
genheit vortheilhafteste Durchsichts-Weise der Entwürfe zu 
den neuen Strafgesetzbüchern, stellte der Oberdirigirende der 
Zweiten Abtheilung S . K. M . Eigener Kanzellei dem 
H e r r n und Kaiser vor, daß seiner Ansicht nach,—ohne 
die schon der Allerhöchsten Billigung gewürdigte Idee der 
Herstellung eines nächsten genauesten Zusammenhanges 
zwischen den Arbeiten der Zweiten Abtheilung der Eigenen 
Kanzellei S . K. M . und denen der CodMations-Kom-
mission des Zarthums Polen aus den Augen zu verlieren,— 
es vielleicht nothwendig sein werde, bis zu einem gewissen 
Grabe auch zu dem ersten Plane des Grafen Speransky und 
des wirklichen Geheimeraths Daschkow zurück zukehren, 
nämlich bei Abfassung des Kriminalgesetzbuchs auch das 
Justizministerium zur Mitwirkung herbei zu ziehen. 

Zu diesem Ende wurden mit Al lerhöchster Grlaubniß 
dauernde Sitzungen eines besonderen Komit6's angeordnet, 
der von Seiten der Zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei 
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Seiner Kaiserl ichen Ma jes tä t aus dem Oberdirigiren-
den dieser Abcheilung und den Staatssekretairen B a l u g i a n -
sky und Degay bestand, — von Seiten des Justizministe
riums, außer dem Minister Grafen P a n i n selbst, aus zwei 
Oberprokuremen des S t . Petersburgschcn Kriminaldeparte
ments im Dirigirenden Senate, den wirklichen Staats-
rä'then K a r n i o l i n - P i n s k y und KapHerr und dem Direk
tor und dem Vicedirektor des Departcmnets des Iustizmini-
sters,—wirklichenStaatsräthcnDansaß und N i u m i n , von 
Seiten der Codiftkations-Konnnission des ZarthumS Polen 
aus dem Minister Staatssckretcnr des Iarthnms, Geheiinerath 
T u r k u l l , und dem Mitglicde dieser Kommission wirklichen 
Staatsrath Hube. ,, 

Die Aufgabe des Komit6's war, sich zuvörderst damit zu 
beschäftigen den P lan eines neuen Projekts zu einem Straf-
gcsetzbuche durchzusehen, denselben mit bei: Cinthcilungcn der 
andern bekanntesten und besten Gesetzbücher vergleichend. Zu
gleich sollte er hierbei stete Aufmerksamkeit darauf verwende::, 
daß in demselben möglichst wenige Abweichungen von der im 
Bande X V des S w o d der Reichsgesctze angenommenen 
Ordnung und nur in solchen Fällen zugelassen würden, wo der 
dadurch zu erzielende Nutzen augenscheinlich sei. Dann aber 
sollte der Komitä zu einer vielleicht noch wichtigeren Arbeit 
schreiten, nämlich zur genauen Feststellung der allgemeinen so 
zu sagen sittlichen Prinzipien, welche fortwährend beim Ent° 
werfen der Bestimmungen selbst des Gesetzbuchs im Auge zu 
behalten seien, b. h. zur in möglichst systematischer Aufeinan
derfolge geordneten Angabe, sowohl der Verbrechen und Vcr. 
gehen, als der denselben entsprechenden Strafen. 

Um die Verhandlungen hierüber zu erleichtern und ihnen 
eine sichere Grundlage zu geben, ward eine betatllirte und nach 
Möglichkeit durchaus vollständige Aufzählung aller Verbre-
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chen und Vergehen mit den für dieselben in Vorschlag gebrach
ten Strafen verfaßt. Derselben ward die Form einer synopti
schen Tabelle gegeben, in welcher zuvörderst die Verbrechen 
eines nach dem andern je nach ihrer Wichtigkeit angegeben 
waren, jedoch in drei Rubriken nach ihren Hauptgattungen, 
d. h. Verbrechen wider die Staatsrcgierung, Verbrechen wider 
die öffentliche Ordnung und Verbrechen wider Privatpersonen 
und Gigenthum. Darauf folgten die auf dieselben gesetzten 
Strafen, mit Nnterabtheilungen, welche auf die erschwerenden 
oder mildernden Umstände begründet wurden, ebenfalls in drei 
verschiedenen Rubriken, mit Angabe in der ersten: der durch 
die bestehenden Gesetze bestimmten Strafen, — in der zwei
ten: der in den bekanntesten fremden Gesetzbüchern und eini
gen früher in Nußland selbst entworfenen Projekten angesetz
ten ,—in der dritten: der nunmehr vorzuschlagenden Strafen. 
I n diese synoptische Tabellen wurden, wie schon oben bemerkt 
worden, nicht bloß die schweren Verbrechen und die im Allge
meinen peinliche genannten eingetragen, sondern auch die bloß 
mehr oder weniger leichte Bußen und korrektionelle Strafen 
nach sich ziehenden Verbrechen. 

Nur in solcher Gestalt, scheint es, konnte ein allgemeines 
Bi ld des Systems der Strafen befriedigen und die Mi t te l 
gewähren zu beurtheilen, ob alle Arten, Gestalten und Grade 
der beantragten Strafen wirklich sowohl mit den Verbrechen, 
als unter sich selbst verhältnißmäßig seien. Die diesem S y 
steme gleichmäßige Sammlung von Strafbestimmungen mußte 
Alles in sich fassen, was sich in den ausführlichsten fremden 
Kriminalgesetzbüchern findet, oder bei uns in den verschiedenen 
Reglements zerstreut ist, die entweder schon in den S w o b 
aufgenommen oder noch nicht aufgenommen waren. Selbst 
die einen solchen Coder als Kriminalgesetzbuch bezeichnende 
Benennung, welche sehr ungenau die Gattung und das We-
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sen dieser Gesetze bestimmt, ja den allgemeinen gewöhnlichen 
Begriff derselben nicht ausdrückt, mußte mit einer andern 
dessen vollem Inhal te entsprechendem vertauscht werden. 

Vorbereitende Nrbel- Von diesen Grundsätzen aus und i n dieser Weise an die 
' " Abfassung des Projekts zum Gesehbuche gehend, ward von 

der Zweiten Abtheilung S . K. M . Eigener Kanzellei für 
unumgänglich erkannt, noch einige besondere zum Theil vor
bereitende Arbeiten zu beginnen, die ihr bei der Vorliegendelt 
Aufgabe entweder als Grundlage oder wenigstens als Vei-
hülfe dienen sollten. Die hauptsächlichsten derselben warm 
folgende: 

1) Es wurden alle gegenwärtig im Reiche geltenden Gcsetz-
bestimmungen, die ihrem Gegenstande nach zum Bestände des 
neuen Strafgesetzbuchs gehören mußten, gesammelt und in 
eine systematische Ordnung gebracht. Zu dem Ende ward es 
nothwendig, nicht nur alle Theile des A l l g e m e i n e n S w ods 
der Reichsgesehc im Detail und sorgfältig durchzusehen, 
sondern auch viele abgesonderte noch nicht in den S w o d ein
getragene Verordnungen, um aus ihnen Alles dasjenige aus
zuziehen, was auf irgend welche Weise zur Feststellung der 
Verbrechen oder Vergehen und der auf dieselben gesetzten 
Strafen dienen konnte. 

Um sich aber mit größerer Sicherheit von der Ausdehnung 
und dem Zwecke, in gleicher Weise aber auch von der Zweck
mäßigkeit und so zu sagen der praktischen Wichtigkeit einiger 
Bestimmungen zu überzeugen, mußte man bei dieser Gclogen-
heit dieselben mit den Quellen, aus welchen sie geschöpft wa
ren, vergleichen, i n die Umstände einbringen, welche ihre 
Erlaffung herbeigeführt hatten, — nicht selten auch mit den 
Verwaltungszweigen korrespondirm, denen die unmittelbare 
oder die oberste Aufsicht über ihre Ausführung übertragen ist. 
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2) Es wurde der Versuch einer historischen Uebersicht der 
Russischen Strafgesetzgebung, von den ältesten Zeiten bis zur 
Zusammenstellung des Allgemeinen Swod der Reichs
gesetze, entworfen (*). Diese Arbeit zerfällt in drei Theile: 
der erste enthält die Geschichte der Strafgesetze bis zur Grün
dung des Großfürstenthums Moskau; im zweiten ist der 
Zustand der Kriminal-Gesetzgebung in diesem Großfürsten-
thume geschildert und dann im Russischen Zarenreiche bis 
Peter I j im dritten sind kurz die Fortschritte der Strafgesetz
gebung von Peter dem Großen bis zur Gegenwart ange
geben. Dieser Uebersicht wurden vergleichende Tabellen beige
fügt, in welchen sowohl die bei uns während der einzelnen 
Epochen geltenden Strafbestimmungen, als auch die zu ver
schiedenen Zeiten von der Staatsregierung beabsichtigt gewese
nen angegeben waren. Dieselben sind der P r a w b a 
R u s s k a j a entnommen, so wie einigen der besonderen 
Nechtsurkunden (^oi'llViil.i/i rpamoii»!), den Sudeb-
nik's des Großfürsten J o h a n n I I I und des Zaren Jo
hann IV, der Moshenie des Zaren Alerei Mtchailo-
witsch, dem Gesetzbuchsprojekte der Kaiserin Elisabeth 
und endlich dem im Jahre 1813 verfaßten Projekte zu 
einem Strafgesetzbuchs I n eine besondere Tabelle dersel
ben Art warm auch die peinlichen Bestimmungen des etsten 
Litthauischen Statu ts von 1529 eingetragen, als eines, 
in nunmehr zum Bestände des Russischen Reichs gehörenden 
Provinzen, einst geltend gewesenen Gesetzbuchs. 

3) Gs wurde ein systematischer Auszug aus den praktischen 
Bemerkungen angefertigt, welche in Beziehung auf die Be
stimmungen des Bandes XV des Swod dem Iustthminisie-

*) Dieses große Werk, dessen Bekanntmachung noch zu erwarten 
steht, hat dein ersten TheUe gegenwärtiger Schrift zu Grunde gelegen. 
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NUN! durch die Kriminalgerichte des Reiches vorgestellt 

worden waren. 

4) Es wurde eine vergleichende Uebcrsicht der Kriminal« 
statistick des Reichs vorbereitet, in Grundlage der Rechen
schaftsberichte des Justizministeriums für die Jahre 1884, 
1835, 1836, 1837, 1838, 1839 und 1840. 

Endlich wurde 5), zu größerer Vergewisserung in Betreff 
der Vollständigkeit des vorbereiteten Projekts, eine verglei
chende Uebersicht auch der peinlichen Gesetze einiger fremden -
Europäischen Staaten angefertigt. Cie war gleichfalls in 
Gestalt von Tabellen abgefaßt, welche aus folgenden Gesetz 
büchcrn ausgezogen worden: denen von Schweden (1734), 
Preussen (1798), Oestreich (1803), Frankreich (1610), Ba i -
crn (1813), Neapel (1819), Griechenland (1633), dem 
Kirchenstaate (1836), Sachsen (1838), Würtcmbcrg (1«39), 
Sardinien (1839), Braunschwcig (1840), Hannover 
(1840), Hessen-Darmstadt (1841), den Ionische,! Inseln 
(1841), aus den peinlichen Gesetzen Englands,—und aus 
den Projekten, die in Preussen ( l830) , Baiern ( ! 8 3 l ) , 
Schweden (1832), Baden (1839) verfaßt worden waren. 

Entwurf und Rtvl- Während man auf diese Weise die Materialien und die 
sion des Projekts. wöchigen Hilfsmittel vorbereitete, sowohl zur Abfassung, als 

auch zur Durchsicht und Revision des Projekts zu dem neu
en Gesetzbuche, und die in Rußland selbst und in andern 
Staaten in Beziehung auf jeden Gegenstand bestehenden 
Strafbestimmungen verglich, beschäftigte man sich zugleich 
auch damit, zuvörderst einen dctaillirtcn P lan für das Pro
jekt, dann aber—als dieser P lan Allerhöchst gebilligt wor
den—auch die Bestimmungen selb st des Projekts zu entwerfen, 

Wie der Plan, so wurden auch alle Thcile des Projekts, 
nach Maßgabe ihrer Abfassung in den bereits erwälMen 
Allerhöchst errichteten besonderen Komlts gebracht, der 
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sorgfältig alle diese Vorschläge und die Redaktion selbst der 
Artikel beprüfte. Außer dieser allgemeinen Revision des Pro-
M s , wurden diejenigen Bestimmungen desselben, deren Ge
genstand in besonderem Zusammenhange mit irgend welchem 
Zweige der Verwaltung steht, je nach deren Zuständigkeit den 
Oberbehörden derselben mitgcthcilt: 

1) Dem Allcrheiligstcn Dirigirenden Synode: die Bestim
mungen über Verbrechen wider den Glauben, und einige 
andere Verbrechen, welche mit den Kirchen-Verordnungen in 
Zusammenhang stehen^ 

2) Dem Vizekanzler: Alles, was die Beziehungen zu 
fremden Staaten betrifft 

3) Dem Minister des Innern: die Hauptstücke des Pro
jekts, welche von Ucbcrtretung der den öffentlichen Gesund
heitszustand schützenden oder zur Sicherung dcrVolksverpfle-
gung dienenden Bestimmungen handeln, so wie von den 
Ucbertrctungen des Bau-, Brand- und der Paß- und Läuf-
lings- Reglements^ 

4) Dem Oberbefehlshaber des PostbepartcmcntS: die 
Hauptstücke des Projekts über Vcrgehungen, die im Poftrcs-
sort vorkommen können^ 

5) Dem Oberdirigjrenden des Wege- und Vrücken-Vau's 
und der öffentlichen Bauten: die Hauptstücke des Projekts 
über Verletzung der Bestimmungen in Betreff der Land- und 
Wasserverbinbungen und gleichfalls des Baureglements; 

6) Dem Finanzminister: alle Theile des Projekts, die von 
Verbrechen wider das Vermögen und die Einkünfte der Kro
ne, von Verletzung der Kredit-, Handels- und Gewerbe-
Reglements handeln j 

7) Dem Minister des Kaiser l ichen HvfeS: die Artikel 
von Verletzung der Regeln über das Aufsuchen von Edelstei
nen im Ressort der KatharMmWrgschen Steinschleifereil 

ß) Dem .Minister der Relchsbomainen: die Hauvstücke, 
5 
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Welche von Verletzung des Forstreglcmenw, so wie der Be
stimmungen in Betreff der Volksvcrpflegung <m Nessort seines 
Ministeriums und des Brand- Reglements in Beziehung auf 
die der Krone gehörigen Dörfer und Wälder handeln, endlich 
auch von Verletzung der Jagd- und Fischerei- Reglements 

9) Dem Minister der Volksaufklärung: die Hauptstücke 
über Verletzung der Rechte des littcrärischen und künstlcri« 
schen Eigenthums, über Verbrechen und Vergehen der Senso
ren, über Verletzung der auf Buchdruckern und Buchhandel 
bezüglichen Gesctzbestimmungen und der Vorschriften über 
Erziehung der Jugend. 

Auch mit dieser Revision sich nicht begnügend, wurden— 
deHufs möglichst gründlicher Bcurtheiluug verschiedener Thei-
<e des Projekts—zu den Sitzungen des Komitö's nicht selten 
Männer eingeladen, welche, ihrem Berufe nach oder bei be
sonderer und vorzüglich praktischer Kenntnis; in den sich auf 
diese Theilc beziehenden Gegenständen, durch solche Kenntnisse 
und ihren Rath dem Erfolge der vorliegenden Aufgabe för
derlich werden konnten. 

Die Zweite Abtheilung S . K. M . Eigener Kanzellei de? 
mühte sich so viel als thunlich von allen in den Komitösitzun-
gen gemachten und von den Hauptverwaltungen mitgetheil-
ten Bemerkungen Nutzen zu ziehen, und nur nach sorgfältiger 
prüfender Verglcichung derselben, sowohl mit den bestehenden 
Gesetzen, als mit den allgemeinen für das Projekt des neuen 
Gesetzbuchs angenommenen Grundsätzen, schritt dieselbe, in 
Grundlage dieser Bemerkungen, zur schließlichcn Emcndation 
desselben in derjenigen Gestalt, in welcher das Projekt bar' 
auf dem Neichsrathe vorgelegt wurde. 

Einem der in denselben gebrachten Eremplare des Pro
jekts war die Form gegeben, welche beim Beginn selbst dieser 
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Arbeit der Al lerhöchsten Bill igung gewürdigt worden war. 
Neben dem Terte der einzelnen Bestimmungen des Projekts 
fanden sich dort angegeben: erstens, die Artikel des S w o d 
oder-die anderen Gesetze, auf welche jene Bestimmungen ge
gründet worden, oder denen sie entsprechen; zweitens, die 
Gründe, aus welchen neue Bestimmungen vorgeschlagen 
werden, oder im Gegcntheilc frühere in Kraft und Wirksam
keit belassen, oder aber in irgend welcher Hinsicht abgeändert 
oder vervollständigt werden. 

Diese Erläuterungen, wie schon oben erwähnt worden, 
bilden gewissermaßen eine vollständige ausführliche Re-
'chenschaftsablegung der Redakteure des Projekts über die 
Grundlagen und die Motive jeder einzelnen der in das Ge
setzbuch aufgenommen Bestimmungen. 

Dritter Theil. 
Al lgemeine P r i n z i p i e n des neuen St ra fgesehbuchs. 

Bevor das Projekt des Strafgesetzbuchs entworfen wer
den konnte, lag den Redakteuren desselben und dem A l l e r 
höchst zur Leitung und Prüfung ihrer Arbeiten errichteten 
Komits ob, einige wesentliche Vorfragen zu entscheiden: 1) 
welches das Verhältnis; des vorbereiteten Projekts zu den 
gegenwärtig geltenden Gesetzen sein solle) 2) welche Gegen
stände, und in welchem Umfange in den Bestand des neuen 
Gesetzbuchs aufgenommen werden sollten^ 3) in welcher 
Ordnung diese Gegenstände zu vertheilen seien; endlich 4) 
worin das System der Strafen zu bestehen habe, wie die 
Arten derselben und ihre Gradation verhältnißmäßig zu den 
Graden der Verbrechen und Vergehen zu bestimmen sei? 

Die Russische peinliche Gesetzgebung bildete sich, wie man VerMnlß des neue« 
schon aus der im Eingange dieser Schrift gegebenen kurzen Gesetzbuchs zur ftuhe-
geschichtlichen Uebersicht ersehen kann, aus einzelnen abgeson- " " G^gebung. 
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Herten und verschiedenartigen Verordnungen, welche zu ver, 
schiedcncn Zeiten unter dem Einflüsse von einander abwei
chender Bedürfnisse und Umstände erfolgten. Ungeachtet 
dessen, daß bei Veröffentlichung des S w o d , durch die syste
matische Anordnung dieser sowohl ihrem Gegenstände als 
ihrem Wesen nach verschiedenartigen Bestimmungen, einiger 
Zusammenhang und einige Übereinstimmung in dieselben 
gebracht, ja aus diesen abgerissenen Einzel-Verordnungen 
sogar einige allgemeine Grundsätze abgeleitet worden, behiel
ten dieselben dennoch auch im S w o d ihren ursprünglichen 
Charakter der Besonderheit und Vcrschiedcnartigtut. Die 
Bearbeiter des S w o d aber konnten dieselben, der Natur der 
ihnen gestellten Aufgabe nach, weder in eine Einheit brin
gen, noch genügend erläutern oder ergänzen, und viel weni
ger irgend worin das Wcstn derselben verändern. 

Bei sclcher Vcrschicdcnartigkcit der Elemente, ans welcher 
sich die Strafgcsehgebung gebildet hatte, ergab sich ganz von 
selbst die Frage: ob es nicht besser sei, im neuen Projekte deS 
Strafgesetzbuchs sich gar nicht durch die geltenden Bestimmun
gen beschränken zu lassen, sondern dasselbe so zu sagen s 
p r i o r i auf den Grund reiner Vernunflprinzipien abzufassen? 

M a n sonnte hierzu durch das Beispiel einiger fremder 
Regierungen angetrieben werden, welche beim Entwerfen von 
Projekten neuer Strafgesetzbücher entweder den mehr ober 
weniger abstrakten Anleitungen der Wissenschaft folgten, obcl 
irgend eines der besten schon bekannten Kriminal-Gesetzbücher 
anderer Staaten zum Vorbilde nahmen. Zu der erstem Kate
gorie gehören die legislativen Arbeiten der Regierungen in 
Obstreich, Baiern, Würtcmberg, Sachsen, He ssen-Darmstadt, 
Hannover, Blaunschweig, Baden undPreussen,—zuder zwei
ten die Gesetzbücher von Neapel und Sardinien, die nach dem 
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Muster des Französischen abgefaßt sind, und das Griechische 
Gesetzbuch, welches größtentheils mit dem 1831 für Baiern ent
worfenen Projekte übereinstimmt. Dieses System hätte au
genscheinlich auch den Vortheil gehabt, daß bei der Redaktion/ 
wie des Projekts im Allgemeinen, so auch eines jeden seiner 
Theile und einer jeden Bestimmung desselben im Besonderen, 
auf den Grund nur von abstrakten Vernunftprinzipien, ohne 
Verpflichtung das Neue mit dem Früheren und bisher Gelten
den in Nebereinstimmung zu bringen, es leichter gewesen 
wäre, die in den, Gesetzen wünschenswerthe Vollständigkeit 

. zu erreichen. Eben so aber wäre auch eher möglich geworden, 
die Ungleichmäßigkeiten und selbst Widersprüche abzuwen
den, welche fast unvermeidlich werden bei jeder Zusammen
stellung eines Gesetzbuchs aus schon bestehenden Gesttzbe-
stimmungcn, die nothwendig mehr oder weniger den Stempel 
verschiedener Zeiten und Begriffe an sich tragen. 

Andererseits indessen kann man nicht anders als eingeste
hen, baß alle bisher an vielen Orten gemachten Versuche 
nicht zum Voltheile dieses Systems sprechen. W i r sehen, daß 
unerachtet des besonders in wissenschaftlicher Beziehung un
bestreitbaren Werths der neuesten Strafgesetzbücher, welche 
wie gesagt H p r i o r i verfaßt sind, dieselben häufig nicht nnt 
sich als unzulänglich und unbefriedigend bei ihrer praktischen 
Anwendung erweisen, sondern auch nicht selten durch einige 
ihrer Satzungen, offenbar und auf eine für das Volk lästige 
Weise, den seit Alters bei demselben eingewurzelten Gewohn
heiten und Begriffen widersprechen. Unzweckmäßigkciten die
ser Art würden in Nußland sich noch fühlbarer und n-ftch? 
thciliger als in anderen Ländern gestalten, schon Mgen-dn 
herkömmlichen Zusammensetzung der Gerichtsbehörden, na
mentlich in den unteren Instanzen, und es ward daher ein 
anderer Weg gewählt, andere Grundlagen für die Abfassung 
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unseres Strafgesetzbuchs angenommen, d. h. es wurde be
schlossen, ohne das gcsammtc System unserer gegenwärtigen 
Kriminalgcsehgebung zu verwerfen, sich die Aufgabe zu stel
len: 1) deren verschiedenartige Thcile in die gehörige Neber-
elnstimmung zu sehen durch abgesonderte, aber aus ein und 
denselben Prinzipien und so zu sagen aus einem Geiste her> 
vorgehende, Verbesserungen; 2) jede Ungenauigkeit und 
Unbestimmtheit des Ausdrucks und der Satzungen selbst aus 
ihr zu entfernen; 3) in derselben alle durch die Zeit geforder
ten und von der Erfahrung und Beobachtung angewiesenen 
Ergänzungen zu bewerkstelligen. 

Diese Ansichten wurden vom H e r r n und Ka ise r gebil^ 
ligt. Sie waren auch vollkommen übereinstimmend mit dem 
Grundgedanken Se ine r Kaiser l ichen M a j e s t ä t , wie 
derselbe gleich bei der Errichtung der Zweiten Abtheiluug 
Seiner Eigenen Kanzcllci ausgesprochen worden, deren Ve» 
schäftigung un5 Zweck mit den Worten vorgczeichnet sind: 
S a m m l u n g , systematische Zusammens te l l ung und 
V e r v o l l k o m m n u n g der vater ländischen Gesetze. 
Streng an solchem Gedanken sich haltend, war es- wie schon 
oben erwähnt worden-^nothwcndig, vor allein sorgfältig und 
ins Einzelne alle besonderen zur Zeit geltenden Satzungen 
über Strafen und Bußen zu prüfen, um sich vollkommen 
von der wahren Natur derselben, von deren wirklichem Ver-
stände zu überzeugen. Erst auf dieser (vnmdlage konnte man 
bann sowohl zu dem Entwerfen der sclundairen Vorschriften 
schreiten, welche ihnen zur Entwicklung und Ausdehnung 
dienen sollten, als auch dazu sie unter sick in Uebereinstim-
mung zu setzen. 

M a n kann demnach wohl sagen, daß nicht bloß alle Grund
begriffe, sondern anck alle wesentlichen Bestimmungen 
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unserer peinlichen Gesetze in das neue Gesetzbuch aufgenom
men worden sind, jedoch verbessert, bisweilen ergänzt, biswei
len dagegen mit Ausschließung Alles dessen, was entweder 
mit dem allgemeinen Geiste dieses Thcils unserer Gesetzgebung 
oder mit andern wichtigeren nnd vorzüglicheren Satzungen 
desselben, oder endlich mit anerkannten, durch Erfahrung be
zeugten, Erfordernissen der Zeit, mit den veränderten Sitten 
und Begriffen nicht übereinstimmte. Diese allerdings complicirte 
Arbeit bot in der Ausführung nicht alle die Schwierigkeiten 
und Unzweckmäßigsten, welche man beim Beginne hätte 
erwarten können, indem die Nichtübereinstimmungen und 
selbst die Widersprüche, welche sich nicht selten in unseren 
Strafgesetzen finden, eher aus ihrer unrichtigen Anwendung 
schon bei Erlaß derselben oder in der Folge, oder aus dem unge
nauen Ausdrucke, den der Gedanke des Gesetzgebers gefunden, 
hervorgingen, als aus einer Verschiedenheit in den bei ihrer 
Abfassung angenommenen Grundsätzen selbst. Indem sie die 
früheren Kriminalgesetze verglich und in. Übereinstimmung 
brachte, bemühte sich die Zweite Abtheilung S . K. M . Eige
ner Kanzellei vor Allem den hauptsächlichsten, längst bemerkten 
und in der Prar is fortwährend gefühlten Mängeln unserer 
Kriminalgesetzgebung abzuhelfen, nämlich der Unvollständig-
keit der Gesetzbestimmungen und der Unverhältnißmä'ßig-
keit in den Strafen. Hiermit zugleich war es aber nothwcndig, 
auch diejenigen Satzungen zu cmendircn, deren Unklarheit 
und Unbestimmtheit einen so nachtheiligen Einfluß in der 
Prar is hat, indem dadurch in die Willkühr der Gerichte ge
stellt wirb, was alleine durch das Gesetz selbst entschieden 
werden darf. I n dem neuen Gesetzbuche wurden daher mög
lichst solche allgemeine Bezeichnungen, als bisher leider viel
fach in Gebrauch gewesen, entfernt, w ieZ. B . den Gesetzen 
gemäß zu ver fahren, nach vol ler S t renge der Gesehe 
zu bestrafen, nach Maßgabe der Verschuldung zu be^ 
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strafen, a ls einen Ungehorsamen gegen das Gesetz 
zu v e r u r t h c i l c n u . s. w . , statt dessen aber überall positive 
und genaue Vorschriften festgestellt. UebrigenS folgte man beim 
Entwerfen dieser neuen Vorschriften fast immer der im Artikel 
119 des Bandes X V des S w o d angegebenen Weise, in 
welcher der Richter verfahren soll, wenn das Gesetz die 
Strafe in allgemeinen Ausdrücken bestimmt. M a n bemühte 
sich nämlich zuvörderst in das Wesen und alle Eigenschaften 
des Verbrechens einzudringen; dann aber, dasselbe mit ande
ren derselben Gattung und ihren Eigenschaften nach nächst-
stehendcn vergleichend, bestimmte man auf den Grund dieser 
Vergleichung die Art und den Grad der dein Verbrechen 
entsprechenden Strafe. 

Bei Ergänzung der bestehenden Gesehe, da wo sie sich offene 
bar ungenügend erwiesen, hielt man sich bisweilen an die 
gerichtliche Prar is , wie sie sich aus dm vom Iuslizministe-
t ium mitgetheilten Bemerkungen ergab; bisweiten richtete man 
sich nach dem Beispiele der besten fremden Gesetzgebungen, be
sonders in den Fällen, wo die Bestimmungen der fremden 
Gefetze ihrem Geiste nach den unsrigen nahe standen. Doch 
ward nur selten zu diesen Entlehnungen aus fremden Gesetz
gebungen Zuflucht genommen,—weil sich dazu nur sehr selten 
die Nothwcndigkcit ergab. Die sorgfältige Durchsicht aller 
Theile des S w o d und die detaillirten Auszüge aus denselben 
erwiesen, baß es der Bestimmungen über Strafen und Busien 
für die verschiedenen Gattungen von Gesctzübertretungcn bei 
uns eher zu viele, als zu wenige gab, so daß dieselben oft 
systematisch zusammengestellt, verbunden oder abgekürzt werden 
mußten. Hierbei, sowie bei Abänderung derartiger Bestim
mungen, ward dann—wie bereits oben bemerkt worden— 
Rath und Erläuterung von denjenigen iDbrigkciten und Ver
waltungen eingezogen, denen die unmittelbare oder die oberste 
Aussicht über deren Vollziehung obliegt. 
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Das auf diese Weise, auf bichn Grundlagen verfaßte Ge» 
sehbuch konnte nichts anderes sein und ist nichts anders, als 
eine Sammlung geläuterter, in Ordnung und Klarheit ge^ 
brachter, ergänzter und in Vielem verbesserter, indessen ihrem 
allgemeinen Bestände und Wesen nach bereits bestehender 
vaterländischer Peinlicher Gesetze. Das Gesetzbuch nimmt daher 
in gewissem Sinne eine Mittelstelle ein, zwischen einer bloßen 
systematischen Zusammenstellung der bestehenden Gesetzbestim
mungen und dem, was man in jetziger Zeit als Kodifikation 
bezeichnet. Die Redakteure hätten gewünscht berechtigt zu sein, 
dieses Gesetzbuch als einen ve rvo l l kommneten S w o d be
zeichnen zu dürfen, wenigstens bemühten sie sich, daß diese ihre 
auf vaterländische Rcchtsqucllen begründete Arbeit zwar den 
Charakter ihrer historischen nationalen Entstehung an sich 
tragen möge, doch zugleich auch von den durch Erfahrung 

^ bemerkten Mängeln unserer Strafgcsetzgebung befreit, und 
mit dem gegenwärtigen Zustande der Sitten und den Fort< 
schritten der Ansichten und der Wissenschaft übereinstimmend 
erscheinen solle^ Auf diese Weise hatte dann in demselben sich 
aller Vorthcil und alle Zweckmäßigkeit vereinigt, welche einer
seits durch eine blosse Zusammenstellung der bestehenden Gesetz
bestimmungen, andererseits durch eine neue Kodifikation der 
Strafgesetzgebung erreicht werden können. 

Die zweite der beim Beginn der Redaktion des Projekts zu Umfang und Ansbeh« 
dem neuen Gcsctzbuche nothwcndig zu entscheidende Frage: nung des neuen Straft 
über den Umfang und die Ausdehnung desselben—war wich- gcfttzbuchs. 
t ig, nicht bloß in Beziehung auf die Methode, sondern auch 
auf die praktische Zweckmäßigkeit, d. h. auf die Anwendung 
der Nestimmungen dieses Gesetzbuchs auf konkrete Fälle. Der 
erste Gedanke war gewesen, zwei gesonderte Projekte zu ent
werfen: für ein Gesetzbuch der peinlichen Strafen, und für ein 
Gesetzbuch der leichten korrettionellen Strafen und Bußen. 
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Dies schien in Übereinstimmung mit dem sowohl im L w o d , 
als in den fremden Gesetzgebungen angenommenen Systeme. 
Bald indessen, und insbesondere als nach Beendigung des all
gemeinen Thcils. zur Redaktion der darauf folgenden Titel ge
schritten werden mußte und namentlich zum Titel I I (von den 
Verbrechen wider den Glauben), überzeugten sich die Rcbak. 
teure und der Komitö, nachdem sie die Arbeiten wieder durch
gesehen, vollkommen, dasi diese Eintheilung mit besonderen 
Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre, wie bei der Ab-
fassung selbst der GcsehbuchS-Proickte, so vielleicht noch mehr 
bei der künftigen Anwendung in den GericlNSbchördm. Denn 
nothwendig hätte dies zur Folge gehabt, dasi nicht eines dieser 
abgesonderten Gesehbücher, weder das erste—peinliche,—noch 
das zweite—auf die Strafen für weniger wichtige Verbrechen 
und Verbrechen bezügliche,—durchaus vollständig geworden 
wäre. Folglich hätte aber auch keines von ihnen vollkommen 
verständlich und bei der Anwcnduug zweckmäßig sein köw 
nen, selbst wenn man sich eine Wiederholung von vielen Be< 
stimmungcn in beiden GcselMchem gestattet hatte. Auch wäre 
erforderlich geworden, auf eine nothwendig willtuhrliche 
Weise verbrecherische Handlungen von einander zu trennen, 
die nicht bloß zu einer Gattung gehören, sondern' auch dem 
Grade der S t ra fba rs t nach sich sehr nahe stehen, und ohne 
allen logischen Grund die einen ins peinliche Gesehbuch zu brin
gen, die andern in das Gesetzbuch, durch welches weniger 
schwere Strafen allsgesprochen werden. Dieser Mangel macht 
sich aber gerade, sowohl in vielen fremden Kriminalgesehge. 
bungen, als auch im S w od, sehr fühlbar. I n Gemäfcheit 
des bei dem Letztem angenommenen Plane, halte der Band 
XV nur die peinlichen Verbrechen zu umfassen; alle weniger 
wichtigen mußten je nach ihrer Zuständigkeit in die andern 
Bände aufgenommen werden. Dadurch finden sich im Bande 
X V viele Artikel über Verbrechen und Vergeben, dir sehr w ^ 
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mg wichtig sind und den Schuldigen nicht einer schweren Strafe 
unterwerfen, sondern nur Veahndung.cn, welche im Ver
gleich mit andern eher als leicht anzusehen sind. Dagcgenbcgeg-
net man in andern Bänden nicht selten Bestimmungen über 
widergesetzliche Handlungen, welche geradezu die Benennung 
von peinlichen Verbrechen verdienen, sowohl ihrer Natur nach, 
als nach den auf sie gesetzten Strafen (7). Um eine solche Un-
gleichmäßigkcit in dem neuen Gcsetzbuche zu vermeiden, gab es, 
nach der einmüthigen Meinung des Oberdirigirendcn der 
Zweiten Abtheilung S . K . M . Eigener Kanzellci, des Justiz-
Ministers und des Allerhöchst zur Durchsicht desProjekts errich
teten Komit6's, nur ein Mit tel , nämlich alle Bestimmungen 
über Verbrechen und Vergehen in ein und dasselbe Gesetzbuch 
aufzunehmen und sie in demselben, nicht nach den Graden der 
mehr oder weniger immer willkürlich angenommenen Schwere 
des Verbrechens oder Vergehens zu verthcilen, sondern nach 
ihren Gattungen und Gegenständen, d. h. nach der Natur 
der Gesttzbestimuumgcn, welche durch sie verletzt werden,— 
bisweilen aber auch nach einigen besonderen Umständen, wie 
Nang und Stellung des Schuldigen im Dienste oder in der 
bürgerlichen Gesellschaft. 

Diese Methode, welche mit Genauigkeit den Umfang und 
die Grenzen des ganzen Gesetzbuchs und jedes seiner Thcilc 
bestimmte, wird, wie es scheint, auch in der Folge bei der 
praktischen Anwendung wesentlichen Nutzen bringen müssen.— 
Vis zu gegenwärtiger Zeit waren unsere Gerichtsbehörden 
bei Verhandlung von Kriminalsachcn gcnölhigl, die auf den 
gerade vorliegenden Fall bezüglichen Bestimmungen in allen 
möglichen Bänden des S w o d zu suchen, wenn man auch 

(*) Der Art sind die Bestimmungen über Seeraub, welche in den 
Vand X I , iu das Hande'lsresslement, gebracht sind. 

http://Veahndung.cn
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selbst von den Fällen absehen wi l l , welche entweder gar nicht 
in nnscrer Gesetzgebung vorausgesehen oder doch nur i n allge
meinen Ausdrücken erwähnt waren, ohne Bestimmung weder 
des Maßes noch der Gestalt der Strafe. Die Einreihung 
aller Bestimmungen über Strafen und Bußen—außer den 
militairischcn und kirchlichen—in ein Gesehbuch, in einer 
regelrechten, nach Gattungen und Gegenständen der Verbre
chen und Vergehen systematischen Ordnung, wird dagegen 
nicht nur zur Erleichterung der Gerichte dienen beim Aufsuchen 
und Anwenden der jedem besonder« Falle entsprechenden Ge
setze, sondern—was noch wichtiger ist—es wird dadurch auch 
jeglicher Ungcnauigkeit und Unrichtigkeit und jeglicher W i l l -
kühr in dieser Anwendung entgegen gewirkt. Sowohl bei der 
Redaktion des neuen Gesetzbuchs, als bei Veröffentlichung 
abgesonderter Gesctzesanordnungcn über Strafen wird aber 
zugleich auch noch eine andere Unzwcckmäßigleit, j a ' m a n 
kann sagen Gefahr, entfernt erscheinen—nämlich die, daß in 
dem einen Gesetzbuche für irgend ein Verbrechen oder Verge
hen eine an Strenge unvcrhältnisimäßige Strafe angesetzt 
würde gegenüber den Strafen, welche in dem anderen auf 
widergesetzliche Handlungen gesetzt sind, die ihrer Natur oder 
ihrer Gcmcinschädlichkeit nach zu demselben Grade der Strafbar
keit gehören.—Auch die bisher im S w o d und einigen frem
den Gesetzbüchern angenommene allgemeine Nnthn lung der 
Gesctzübertretungen in Verbrechen und Vergehen, bloß 
nach der Verschiedenheit der auf diese Übertretungen gesetzten 
Strafen und Bußen, hat keine sichere Grundlage und zieht 
unvermeidlich Vegriffsverwechselungen und Verwirrung bei 
Einthcilung der Gesetzbestimmungcn nach sich. Das Wesen 
einer widergesetzlichen Handlung hängt nicht im Geringsten 
von dem größeren oder geringem auf dieselbe gesetzten Straft 
grade ab, selbst nicht von ihrer größeren oder gerin^rn Schäd-
lichkelt und der Wichtigkeit ihrer Folgen, sondern von der 
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Natur der durch sie verletzten Verpflichtungen und Rechte. 
So z. B . muß der Diebstahl ohne Rücksicht auf die Größe 
des gestohlenen Guts immer als Verbrechen angesehen 
werden, obwohl der Schuldige bisweilen dafür nur einer 
ziemlich geringen Beahndung unterzogen wird,' denn in jegli
chem Falle wird durch denselben ein und dasselbe Recht, das 
des Eigenthums, verletzt. Umgekehrt aber kann die Nichtbe-
obachtung der den öffentlichen Gesundheitszustand sichernden 
Verordnungen, obschon sie nach Umständen nicht selten einer 
sehr strengen Strafe unterliegt, weil sie die allcrvcrderblichsten 
Folgen haben kann, ihrer Natur nach nicht als Verbrechen 
angesehen werden, sondern bloß als Vergehen/ denn es werden 
dadurch nicht eigentlich Privatpersonen oder der Staatsregie
rung zustehende Rechte verletzt, sondern nur die Verpflichtung 
die zur Sicherung dieser Rechte und des allgemeinen Nutzens 
vorgeschriebenen Regeln zu beobachten. Dieser Grundfehler bel 
Bestimmung des Unterschieds zwischen Verbrechen und 
Vergehen , der bei uns und in einigen fremden Gesetzgebun
gen bestehen geblieben, hat zur Folge gehabt, daß Diebstahl, 
betrügerische Entwendung und manche andere widergesetzliche 

,Handlungen bald als Vergehen, bald als Verbrechen bezeichnet 
werden, je nach dem Welche des Gestohlenen, oder je nachdem 
der Schuldige zum ersten, zweiten oder drittenMale sich straf
fällig macht, und jener Handlungen in verschiedenen Gesetz
büchern oder in verschiedenen Theilcn des S w od Erwähnung 
geschieht. Hierdurch aber sind nicht bloß unnütze Wiederho
lungen veranlaßt worden, sondern auch Ungleichmüßigkeiten 
und selbst Widersprüche in Bestimmung der die Strafbarkeit 
des zu richtenden Individuums mehr oder wenigem steigern
den oder vermindernden Umstände, ja auch in Bestimmung 
der Strafen C) . Alle diese Unzweckmäßigkeiten können 

(*) DleS ist besonders bemerkbar im Oestrelchlscheu Gesetzbuche von 
1803. 
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durch Vereinigung in einem Geschbuchc aller Strasbestim-
mungen, wie der triminellen, so auch der korrektionellcn und 
selbst der leichtesten Bußen, vollkommen vermieden werden. 

Dieser Idee folgend, wurden in dein neuen Geschbuchc in 
jedem Titel je nach ihrer Zuständigkeit alle sowohl wichtigen 
als auch geringeren Gcsehübcrtretungen gesammelt und ein
getragen, welche sich auf Gegenstände des betreffenden Titels 
beziehen. Was aber die Art, die Schwere und das Masi der 
auf diese Gesetzübetretungen gesetzten Strafen oder Bußen 
betrifft, wurde als Ncgel angenommen, gewöhnlich im Ein? 
gange des Titels, des Hauptstücks oder der Abthcilung, die 
ihrer Natur und dem für sie angesetzten Strafgrade nach 
wichtigeren Verbrechen und Vergehen aufzuführen und hier-. 
auf allmählich zu andern immer weniger und weniger wich
tigen herabzugehen. I n der Strafprozeßordnung, welche 
auf das Strafgesetzbuch wird folgen müssen, werden dann mit 
Bestimmtheit wie die Gerichts- so auch die Polizei- und an
deren Behörden und Personen anzugeben sein, denen die 
Verhandlung und Entscheidung dieser Sachen zugethcilt wird, 
entweder nach Gattung und Wichtigkeit der Verbrechen und 
Vergehen, oder bisweilen je nach den Thatumstanden oder 
den Landesverhältnissen. 

Allgemeine und de< Die Frage über die Ordnung, i n welcher die verschiede-
tallllrtc Ginthellung „en Theile eines Gesetzbuchs derStrafbcstimmungcn dargestellt 
/<<5 ck«"" ^ werden sollen, ist eine derjenigen, welche vorzugsweise 

vor andern in gegenwärtiger Zeit beprüft worden. Sie zu 
entscheiden haben sich sowohl theoretische Schriftsteller bemüht, 
als auch Geschbuchsprojcktc abfassende Praktiker. Dessen 
ungeachtet aber, kann man diesen Gegenstand noch nicht als 
allendlich entschieden betrachten. Auch kann baS nicht Wun
der nehmen, da die VcrschiebenartigM der Prinzipien, wel« 
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che der Eintheilung der Strafgesetze zu Grunde gelegt werden 
können, auch eine Verschiedenartigkeit in den Ansichten über 
das beste System für solche Eintheilung nach sich ziehen 
mußte. Die Schwierigkeit, diese Prinzipien auf ein allge
meines Element zurückzuführen, durch welches alle sekundai-
ren Gestaltungen des Gegenstandes hätten erläutert wer
den können, war ein genügender Grund, weshalb an 
eine Vereinbarung über Annahme eines ausschließlichen 
Systems auch nur zu denken unmöglich schien. 

Dieses anerkennend, erlaubten die Redakteure sich aber 
zu glauben, daß das Aufsuchen positiver r a t i o n e l l e r P r i n 
zipien für die Eintheilung der peinlichen Gesetze und im allge
meinen der Bestimmungen über Strafen, — von Prinzipien, 
die zugleich die theoretischen Bedingungen der Wissenschaft 
und die praktischen Bedürfnisse der bürgerlichen Gesellschaft 
zu befriedigen vermöchten, nicht als ganz unfruchtbar ange, 
sehen werden könnte, daß es selbst sich bei uns in Rußland 
als nicht so schwierig herausstellen würde, wenn man diese 
Aufgabe aus unserem besonderen Gesichtspunkte betrachtete, 
d. h. dabei stets das allgemeine, vielumfassende aber gutge
gliederte, System unserer vaterländischen Gesetzgebung im 
Auge behielte. 

Zur Auseinandersetzung der hierauf gegründeten Ansichten 
schreitend, wird es vielleicht nicht ohne Nutzen sein, in wenigen 
Worten einige der hauptsächlichsten Prinzipien zu bezeichnen, 
welche in den' bekanntesten sremden Gesetzbüchern befolgt wor
den. Die vorgängige aufmerksame Prüfung und Verglei-
chung derselben konnte, bei dem Entwürfe des Plans zu 
unserem Gesetzbuche, zur Vermeidung wenigstens einiger frem
den Fehler dienen und hat auch, wie die Redakteure zu denken 
wagen, wirklich dazu gedient. 
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Wir finden in diesen Gesetzgebungen zuvörderst eine Ein-
theilung der Oesctzvcrlctzungen in Verbrechen, Vergehen und 
Polizeiübcrtretungcn. 

Diese Eintei lung war zuerst im i7cstrcichischcn K r i m i n a l 
gesctzbuche angenommen. I m ersten Buche desselben wird ge
handelt von Verbrechen, im zweiten von schweren Po l i « 
zeiübert retungen; zwar sind die leichten Po l ize i - , 
vergehen nicht mit aufgenommen, doch nur weil sie den 
Gegenstand besonderer Verordnungen bildeten. I n der Folge 
wurde eine ähnliche Eintei lung als Grundlage der Straf
gesetze in Frankreich angenommen. I n Navolöon'S l^uäe ps^ 
»ml zerfallen alle Verbrechen in drei Kategorien: c? imes, 
M / i z et coni?-al'entiam eis I?o?t'cs. Derselbe unter
scheidet sich indessen vom Ocstrcichischcn Gesetzbuche dadurch, 
baß in ihm die Gesetzbestimmungcn über rrmn?« <>t äslils 
zusammen dargestellt sind, und daß er auch die onnlraven-
ti<M8 äa palic« umfaßt. 

Eine der Oestreichischcn ähnliche Vinthcilnng «zeigt sich 
gleichfalls in der Vaierschcn Gesetzgebung. Endlich zerfällt 
auch das 1818 von dem in Gott ruhenden Kaiser A lcran« 
der I bestätigte Kriminalgesetzbuch dcS Zarthums Polen, 
gleicher Weise in drei Bücher, von welchen das erste die Be
stimmungen über Verbrechen (xkrol lnik), das zweite über 
Vergehen ( ^ « t e p k i ) , das dritte über Po l i ze iübe r t re 
tungen (pr2o^ini6nia pol'u^ino) enthalt. — Als Grund
lage dieser Einte i lung sind angenommen die Emtheilung 
der Gesetzübetretungen uach Maßgabe der auf sie gesetzten 
Strafen und der mit diesen verbundenen Folgen, außerdem 
aber auch die Verschiedenheiten der gerichtlichen Gewalten, de
ren Gerichtsbarkeit diese verschiedenen Arten von Verbrechen 
zugewiesen sind. 
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Nach dem Französischen <̂ c>äö er iwwel wirb vwmo jede 
Gesetzesübertretung genannt, auf welche peinliche Strafe gescht 
ist: Todesstrafe, lebenslängliche Galeercnstrafe ( l ravaux 
ioroö5 K vie), zeitweilige Galeerenstrafe ( lravimx foro^» ü 
tew») d. h. von fünf bis zwanzig Jahren, Gefängnißstrafe 
(röowsion) von fünf bis zehn Jahren, Brand Wartung, 
össentliche Ausstellung, Verbannung und Entziehung aller 
oder einiger bürgerlichen Rechte (b»nni886M6nt et äößraä«^ 
tiun oivii^uo). 

Nach dem Gesetzbuche des Zarthums'Polen wird als Ver
brechen jede Gesetzesverletzung angesehen, für welche Todes
strafe, lebenslängliche oder zeitweilige Festungsstrafe und 
Kettenstrafe von drei bis zehn Jahren verhängt ist. 

Nach dem Oestreichifchen Kriminalgesetzbuche sind alle 
diejenigen Gesetzesübertretungen als Verbrechen anzusehen, 
für welche durchs Gesetz Todesstrafe, lebenslängliches Ge
fängniß oder schweres Gefängniß auf eine Zeit von sechs 
Monaten bis zwanzig Jahren ausgesprochen ist. 

I n der Bestimmung von Strafen für Verbrechen weichen 
insbesondere das Französische und das Oestreichische Gesetz
buch von einander ab, welche Nichtübereinstimmung schon 
beweiset, wie die in diesen Gesetzen angenommene Grund
lage der Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vexge-
hen eine fast völlig willkührliche ist, und daß folglich M 
Eintheilungen uttd Unterabtheilungen derselben gleichfalls 
wiUkührllch sind. 

Die andere Grundlage dieser Einteilungen ist der Unter
schied in der Kompetenz der 'GnichVbchördm. I n Frankreich 
werben die orimo» von den ooui-s ü'H38i868 gerichtet, dk 

6 
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M i t 8 von den tr ibunaux äe pulice eorreotiunnolle, hie 
conlraventions in den tr idunaux äe palico simply. 
Auf gleiche Weise unterliegen im Zarthume Polen die Ver
brechen den Kriminalgerichten, die Vergehen den Gerich
ten der korrekt!onellen Polizei, die Po l i ze i -Ueber t re tun -
gen den Polizcigerichten der exekutiven Polizei. I n Oestreich 
werden Verbrechen von den Kriminalgcrichten, schwere 
Po l i ze i -Ueber t re tungen von den Verwaltungsbehörden 
gelichtet. 

Aber auch diese Eintheilung bietet kein befriedigendes ra
tionelles Prinzip. Hier geht Alles aus örtlichen Gewohn
heiten hervor, oder aber aus der größern oder geringem 
Bequemlichkeit in Verkeilung der Geschäfte und des Wir
kungskreises der richterlichen Gewalt. Bis wohin dasselbe 
unzuverlässig ist, beweiset namentlich der Umstand, daß Ver
brechen, die einen und denselben Charakter an sich tragen, 
ohne allen Grund von einander getrennt und in verschiede
nen Behörden gerichtet werden. So z. B . werden die ver
schiedenen Gattungen des Diebstahls, die doch am Ende keine 
aus der Wurzel hervorgehende Verschiedenheit an sich ha
ben, sowohl von höheren, als von niederen Behörden gerich
tet̂  dasselbe findet auch in Beziehung auf die verschiedenen 
Grade der Tödtung und der Verwundung statt. . 

Eine solche Eintheilung hat besonders bei ihrer weiteren An
wendung zur Folge, daß jede Gattung von Verbrechen voll
kommen willkührlich in mehrere Kategorien vertheilt wird, 
und daß in diesen Gesetzbüchern Verbrechen einer und derselben 
Gattung nicht unter einander verglichen werden konnten, 
daher auch ihre verhältnißmäßige Wichtigkeit nicht genau be
stimmt ward. Dies ist besonders bemerkbar in den Gesetzbü
chern Oestreichs, Baiern's und Polens, am meisten aber 
zelgtsich es im Polnischen Gesetzbuche, wo bisweilen auf einen 
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und denselben Gegenstand bezügliche Gesetzbestimmungen in 
drei verschiedenen Büchern sich finden. 

Die zweite allgemeine Eintheilung in Verbrechen gegen 
die S t a a t s - und öffentl iche O r d n u n g und in Ver
brechen gegen P r i v a t p e r s o n e n und E igen thum (äe-
lits public» und ä<Mz pi-iv^s)—findet sich im Französischen 
doäo — in neuester Zeit aber hat sie auch im Würtembergi-
schen Gesetzbuch Eingang gefunden. Diese zwei Gesetzgebungs
werke verdienen gewiß die größte Anerkennung wegen ihrer 
sorgfältigen Bearbeitung und den tiefeindringenden Verhand
lungen, die ihrer Abfassung vorhergingen. Indessen kön
nen sie in obiger Beziehung kaum als nachcchmenswerthes 
Vorbild dienen. Es unterliegt freilich keinem Zweifel, daß 
aus theoretischem Gesichtspunkte die Verbrechen eingeteilt 
werden können in solche, die der ganzen Gesellschaft und sol
che die bloß Privatpersonen schädlich sind,- in der Praris aber 
ist dies kaum nöthig oder nützlich. I n früheren Zeiten, b. 
I). nach der Jurisprudenz des Mittelalters, konnten als Veri-
brechen wider den Staat alle diejenigen gelten, welche per 
iu^uisit ianem (im Wege der Inquisition) verfolgt wur
den, kraft des Gesetzes selbst, ohne abzuwarten, daß von 
Seiten des Beeinträchtigten Klage geführt werden als Ver
brechen wider Privatpersonen galten hingegen solche, in Be
zug auf die eine Verfolgung anhängig und eine Strafe be
stimmt werden konnte, nur allein in Folge einer von dem 
Beeinträchtigten erhobenen Anklage. Diese Theorie gründete 
sich auf Prinzipien zum Theil des Römischen und des Ger
manischen, zum Theil des Kanonischen Rechts. — I n unse
rer Zeit aber hat sich die Lage der Dinge durchaus geändert. 
Jetzt werden alle Verbrechen Kraft des Gesetzes selbst verfolgt, 
und daher müssen sie alle in dieser Beziehung als Verbrechen 
wider die öffentliche Ordnung angesehen werden. -

55 
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Ohne Zweifel hat man sich denn auch aus diesem Grunde 
in dem größten Thcile der neueren Kriminalgeschbücher be
müht, diese E in te i lung zu vermeiden, um nicht durch An
nahme derselben falsche Begriffe und Verwirrung zu er
zeugen. 

Das sind die Hauptcintheilungen, welche bisher bei 
Abfassung der Strafgesetze zu Grunde gelegt worden. Die eine 
E in te i lung, wie die andere, erscheinen gleich unbefriedigend. 
Die eine ist fast völlig willkührlich und hängt von der örtlichen 
Gerichtsverfassung ab, die andere kann praktisch nicht ange
wandt werden. 

Indessen wird durch Beseitigung dieser beiden E in te i l un 
gen die schwierige Frage nicht entschieden über die Wah l der 
Ordnung, nach welcher die Kriminalgesetze eingctheilt werden 
sollen. Diese Schwierigkeit erhöht sich noch bei weiterer Einord
nung der Verbrechen, und daher finden sich fast eben so 
viele verschiedene Systeme, als es besondere Kriminalgcsetz-
bücher gibt. Es ist hier nicht der Or t , sie aufzuzählen und 
ausführlich zu beurtheilen, denn es würde zu weit führen, 
nicht selten selbst zu historischen Untersuchungen zwingen 
über den Gang und die Entwickelung der verschiedenen Kri? 
minalgesetzgebungen. Denn alle diese Systeme sind großen 
Thcils einErgebniß der Umstände, welche bei der allmahligen 
Ausbildung dieses Zweiges der Gesetzgebung in jedem Lande 
sich gerade besonders geltend machten. 

Unbemerkt darf indessen hier nicht bleiben, daß eigentlich 
keins dieser Länder bis jetzt eine vollständige, aus denselben 
.allgemeinen Prinzipien hervorgegangene, Gesetzgebung hat« 
Jedes neue gesetzgeberische Werk bildet vielmehr meist ein 
abgesondertes Ganze, oft ohne sichtbaren logischen Zusammen
hang mit den vorhergehenden, ja ist bisweilen sogar auf 
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Ansichten gegründet, welche von denen abweichen, die den 
früheren Arbeiten zur Richtschnur dienten. Besonders macht 
sich dies i n den Kriminalgesetzbüchern bemerklich. Sie sinV 
überall der Umgestaltung der übrigen Zweige der Gesetz
gebung gewissermaßen vorausgeeilt, was sich nicht selten auch 
bort zeigt, wo ähnliche Ansichten auf andere Zweige auszu
dehnen gar nicht einmal beabsichtigt wird. 

Unsere Lage ist i n dieser Beziehung eine durchaus verschie
dene. Unser Kriminalrecht muß ein Zweig des Komplexes 
der Reichsgesetze sein, da dieser Kompler seinem Grundge
danken nach alle Theile der Gesetzgebung zu umfassen 
hat, — ein Umstand, welcher seiner nothwendigen Folgen 
wegen außerordentlich wichtig ist. Der Platz selbst, wel
cher dem Kriminalrechte im Komplexe der Reichsgesetze — 
am Ende des S w od—angewiesen worden, deutet genugsam 
den durch seine Folgerichtigkeit schlagenden Gedanken an. ES 
leuchtet ein, daß der Gesetzgeber in den strafrechtlichen Bestim
mungen die Bestätigung, oder so zu sagen die Bekräftigung 
(sanolia) aller übrigen sieht,—den schließlichen Ausdruck der 
Beziehungen der gesammten bürgerlichen Gesellschaft zu ihren 
einzelnen Gliedern. Auf die detaillirte Angabe und die genaue 
Bestimmung von deren Rechten und allseitigen Pflichten, 
folgt die Aufstellung der Mit te l zur Sicherung dieser Rechte, 
zur Gegenwirkung gegen die Verletzung dieser Pflichten. I n 
der Anwendung dieses Gedankens war demnach die Lösung 
der Aufgabe i n Betreff des Plans zu unserem Strafkoder zu 
suchen. Damit zugleich waren aber auch alle wichtigeren sich 
hierbei ergebenden Schwierigkeiten beseitigt. 

Wenn dieser Gedanke, von dem zweifelsohne der verf ie l 
bene Graf Speransky bei Abfassung des Bandes X V des 
S w o d geleitet wurde, i n Letzterem nicht vollständig M 
Entwickelung gekommen, so hat dies wahrscheinlich gelegen: 
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erstens, an dem Mangel an Material (denn in bemSwod 
durfte nicht über den Kreis der damals bestehenden Gesetze 
hinausgegangen werden), zweitens, an den bei der ersten 
Anwendung eines neuen Gedankens stets unvermeidlichen 
Schwierigkeiten. 

Die der Gestaltung des S w o d zu Grunde liegende Idee 
ist sehr einfach. Derselbe umfaßt drei Hauptkategorien von 
Gesetzen: zu der ersten gehören die Gesetze, welche das Wesen 
und die Verfassung der Staatsgewalt oder der Verwaltung 
bestimmen; zur zweiten die Gesetze, durch welche die Ordnung 
der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt und die Art und die M i t 
tel der Beaufsichtigung ihrer Einrichtung und Polizei festge
stellt werden; endlich zur dritten die Gesetze, welche die Rechte 
der Privatpersonen in Beziehung auf die Staatsgewalt und 
unter einander bestimmen. 

Die Gesetze der ersten Kategor ie sind: 
I m Bande I die Grundgesetze; 
I m Bande I und I I , die Verfassungen sowohl der allge

meinen Reichs- als der Lokalbehörden; 

I m Bande I I I , die Gesetze über den Staatsdienst; 

I m Bande I V , die Verordnungen über Praestandcn, und 
insbesondere über die Rekrutirungspflicht; 

I n den Bänden V , V I , V I I und V I I I die Gesctzbeftim-
mungen über die Verwaltung des StaatsvcrmögenS. 

Die Gesetze der zweiten Ka tegor ie sind: 

I m Bande X I , die Kredit-, Handels- und Gewerbe-Re
glements; 

I n Bande X I I , die Verordnungen über Verwaltung der 
Städte und Landgemeinden; die Wegekommunikation-, Bau^ 
und Brand-Reglements; 
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I m Bande X I I I , die Verordnungen über Volksverpstegung 
und allgemeine Fürsorge)' die Medizinalverordnung/ 

I m Bande X I V , die Reglements über Passe und Läusiin-
ge, über Verhütung und Unterdrückung der Verbrechen, und 
über Gefangene und Verwiesene. 

Die Gesetze der dr i t ten Kategorie handeln: 
I m Bande I X , von den Stand erechten) 
I m Bande X , von den Rechten der Privatpersonen und 

den Rechten in Beziehung auf Vermögen. 

Da das neue Strafgesetzbuch nur im allgemeinen Komplere 
der Reichsgesetze an die Stelle des Ersten Buches im Bande 
X V des S w o d treten soll, so war es notwendig die Bestim
mungen desselben, weil sie nur die Sanktion der in den 
übrigen Theilen der Gesetzgebung festgestellten Ordnung ent
halten, auch so genau als nur möglich mit dem leitenden Ge
danken, des allgemeinen im Swod angenommenen Systems 
in Uebereinstimmung zu bringen. Hiervon ausgehend beschloß 
daher die Zweite Abtheilung S . K. M . Eigener Kanzellei 
die in das neue Gesetzbuch aufzunehmenden Strafbestim-
mungen in folgender Ordnung einzutheilcn und darzustellen: 

I. Verbrechen wider den Glauben. 
II. Staatsverbrechen oder Verbrechen in Betreff der ersten 

zwei Punkte. 
III. Verbrechen und Vergehen wider dieStaatsverwaltung. 
IV . Dienst-Verbrechen und Vergehen der Beamten. 
V . Verbrechen und Vergehen wider die über Praestanden 

und namentlich über Rekrutirungspsticht bestehenden Verord
nungen. 

V I . Verbrechen und Vergehen wider das Eigenthum und 
die Einkünfte der Krone.' 

V I I . Verbrechen und Vergehen wider öffentliche Wohlfahrt 
und Polizei. 
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V M . Verbrechen widerbie Stanbesrechte. 
IX . Verbrechen wider das Leben, die Gesundheit, die Ehr« 

«nb die Freiheit von Privatpersonen. 
X . Verbrechen wider Familienrechte. 
X I . Verbrechen wider Eigentumsrechte. 

Wenn man diese Eintheilung der Verbrechen nach ihren 
verschiedenen Gattungen mit dem im S w o d angenommenen 
Systeme vergleicht, muß man sich überzeugen, daß beide 
einander aufs genaueste entsprechen, denn sie ist durchaus 
und fast ausschließlich auf die Ideen gegründet, denen zufolge 
die Eintheilung des S w o d selbst entworfen worden. Schon 
deshalb allein kann man und muß man den für das neue 
Gesetzbuch angenommenen Plan allen Systemen der fremden 
Kriminalgcsetzbücher, welche einer ähnlichen sicheren Grund
lage ermangeln, vorziehen. Wenigstens bietet er den Vor-
theil, daß nunmehr die neuen Strafgesetze nicht über den 
Kreis der in den andern Theilen des S w o d angenommenen 
Prinzipien hinausgetricben werden können, sondern vielmehr 
dieser neue Band X V desselben in die vollständigste genaueste 
Übereinstimmung mit den übrigen gebracht, und dadurch der 
allgemeine Zusammenhang der verschiedenen Theile der Ge
setzgebung noch mehr befestigt wird. 

Uebrigens Möchte aber diese Eintheilung auch vollkommen 
mit den abstrakten philosophischen Rcchtsbegriffen überein
stimmen. 

Sucht man nämlich in das Wesen jeder Gattung von Ver
brechen insbesondere, zugleich aber auch in das Wesen der 
durch Verbrechen verletzbaren bürgerlichen Beziehungen einzu
bringen, so stößt man in ihnen auf namentlich drei gänzlich 
von einander verschiedene Hauptabtheilungen. Zu der ersten 
gehören solche Verbrechen, welche wider die Rechte der Staats-
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gewalt und der von ihr angeordneten Gewalten gerichtet sind,' 
zur zwei ten solche, welche, ohne direkt weder wider die 
Staatsgewalt noch wider eine Privatperson gerichtet zu sein, 
die Bande der Coeristenz (oana«^iilll.iü 6k.ii"i,) der verschie
denen Personen in der bürgerlichen Gesellschaft auflösen/ zur 
d r i t t e n endlich gehören die Verbrechen, welche die Rechte 
der Privatpersonen verletzen. I n der ersten Abtheilung bilden 
den Hauptcharakter der Schuld: Verschwörung, Widerstand 
wider die Staatsgewalt, Beleidigung derselben^— in der 
zweiten: Verletzung der die allgemeine Sicherheit oder den 
öffentlichen Gesundheitszustand schützenden Verordnungen 
und Verbrechen wider die öffentliche Sittlichkeit und Ruhe, 
wodurch unmittelbar weder die Rechte der Staatsgewalt, 
noch die Rechte von Privatpersonen bedroht, aber die Bedin
gungen der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Menschen 
und des ruhigen Bestehens der Gesellschaft zerstört und wan
kend gemacht werden. I n die dritte Abtheilung kommen An
griffe auf die Sicherheit von Privatpersonen oder aber deren 
Eigenthum. Wenn es unumgänglich wäre, allgemeine—so 
zu sagen generische—Bezeichnungen jeder dieser Abtheilun
gen zu geben, so kann man die zur ersten gehörenden Verbre
chen Staatsverbrechen nennen, die zur zweiten gehören-
den^-öffentliche (*), ble zur dritten—persönliche oder 
Pr i va t -Verbrechen. I n weiterer EntWickelung der einer 
solchen Eintheilung zu Grunde liegenden Idee, wären in die 
erste Abtheilung einzureihen die Verbrechen, die unter den 
«N» I ( " ) , I I , I I I , I V , V , V I angegeben sind, in die zweite 

C) I n Ermangelung eines andern Ausdrucks, find als öffent l iche 
(o6lye<:-rLSllNl,iÄ npoe'rFNH««») hcer diejenigen Verbrechen bezeich
net, durch welche die Mögligkeit der Existenz w der büeaeMchen Ge
sellschaft bedroht wird. 

( " ) Die Verbrechen wider den Glauben find gleichfalls ein Aufleh
nen wider die Gewalt und zwar die höchste Gewalt in der Gesellschaft, 
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bie unter N" V I I , — i n die dritte die unter ^ M V I I I , IX , 
X u n d X I C ) . 

Jede dieser drei Hauptabtheilungen umfaßt drei Gattun
gen von Rechten: 1) Rechte, welche das Leben selbst oder die 
persönliche Existenz sichern; 2) Rechte, welche—wenn man so 
sagen darf—die moralische Existenz sichern; 3) Rechte, welche 
gewissermaßen den materiellen Theil der Enstenz oder der 
Wohlfahrt sichern. Daher zerfallen auch die drei obigen Gat
tungen von Verbrechen, je nach den durch sie verletzten Rech
ten, wider in drei Kategorien. 

I n den Staatsverbrechen bilden die erste Kategorie: 
die Verbrechen wider die zwei ersten Punkte, als gerichtet 
wider die persönliche Enstenz des Staats in der Person des 
Monarchen. 

Die zweite: Die Verbrechen wider den Glauben, der Auf
stand wider die Staatsregierung, der Versuch dieselbe umzu
stürzen, der die auswärtigen Feinde derselben aufreizende 
oder ihnen die Mit tel ihr zu schaden gebende Verrath, und 
eben so der Ungehorsam wider die gesetzlichen Gewalten, die 
Beleidigung der Regierungsbehörden und Beamten, das 
Erbrechen ver Gefängnisse, geheime Verbindungen und 
Dienstverbrechen—als widerstrebend den Erfordernissen einer 
ruhigen moralischen Existenz des Staats in seinen Inst i tu-
tionen und der allgemeinen Verwaltungsordnung. 

deren Rechte, besonders in Rußland, so eng mit den Rechten der ober

sten Staatsgewalt verbunden sind. 

(^) Beiläufig sei hier bemerkt, wie schwankend die Grundlagen der 
Gintheilungen in anderen Strafgesetzbüchern sind. Nach dem Französi
schen 6oä6 z. B. sind die Verbrechen wider die Moral unter die öffent
lichen,—im neuesten Würtembergischen Gesehbuche aber unter die 
Privat-Verbrechen aufgenommen. 
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Die dritte: die Verbrechen in Betreff von Prästanden und 
die in Beziehung auf die mit dem Staatsvermögen in Ver
bindung stehenden Verordnungen (llaZennkiL ^e-ranbi)— 
als beeinträchtigend die Kräfte oder Mittel der materiellen 
Existenz des Staats. 

I n den öffentl ichen Verbrechen gehören zur ersten 
Kategorie: die Verbrechen, und Vergehen wider die Ver
ordnungen, welche den öffentlichen Gesundheitszustand und 
die Volksverpflegung, das Leben oder die Persönlichkeit der 
ganzen Gesellschaft sichern. 

Zur zweiten: die Verbrechen uud Vergehen wider die öf
fentliche Ruhe und Sittlichkeit, als entgegen den Bedingun
gen der moralischen Eristenz der bürgerlichen Gesellschaft. 

Zur dritten: die Verbrechen und Vergehen wider die Ver
ordnungen über die Ordnung in Städten und Landgemein
den, wider die Verordnungen über Sicherung der Wege und 
Brücken, wider die Post-,Kredit-, Handels-, Fabrik-und Ge
werbe-Reglements,—als verderblich für die materielle Wohl
fahrt der Gesellschaft. 

I n denversönlichen Verbrechen oder P r i v a t v e r 
brechen gehören zur ersten Kategorie: die Verbrechen wider 
das Leben, die Gesundheit und die Freiheit der Privatper
sonen,—als gerichtet wider die persönliche Eristenz des Men
schen. 

Zur zweiten: die Verbrechen wider die Familienordnung 
und die Gesetze von den Ständen,—als verletzend die Bedin
gungen der ruhigen moralischen Eristenz des Menschen im 
Familien- und im bürgerlichen Leben. 

Zur dritten: die Verbrechen wider dag Eigenthum, als 
verderblich für die materiellen Existenzmittel der Privatper
sonen. 
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Dies ist seinen Hauptzügen nach das für die allgemeine, 
wie für die Einzel-Einteilung des neuen Strafgesetzbuchs 
angenommene System. Aus dem oben Gesagten geht genü
gend, wie es scheint, sowohl die allgemeine logische Ver
bindung zwischen den einzelnen Theilen des Systems hervor, 
als auch die nicht weniger enge Beziehung desselben zu und 
Übereinstimmung mit der Theorie der Eintheilunng des gan
zen S w o h . Dieses gegenseitige Ver lMn iß auch in der ge
sonderten Angabe der zu jeder der oben angegebenen Haupt
gattungen gehörenden Verbrechen festzustellen und zu bewah
ren, wurde bei der ganzen Arbeit nie von den Redakteuren 
aus den Augen gelassen. 

Die Angabe der Verbrechen wider die Familien-Rechte 
und Pflichten entspricht genau der Eintheilung des ersten 
Buchs der bürgerlichen Gesetze. Sie umfaßt: 

1) die Verbrechen wider die Gesetze über die Ghe^ 
2) die Verbrechen wider die Gesetze über die Beziehungen 

zwischen Eltern und Kindern; 
3) die Verbrechen Wider die Gesetze über die Beziehungen 

zwischen Verwandten; 
4) die Verbrechen wider die Gesetze über Curatel. 

Die Angabe der Verbrechen wider das Eigenthum ist auf 
dieselben Prinzipien begründet, welche bei der Anordnung 
der Gesetze über das Eigenthumsrecht geleitet haben. 

Auf diese Weise erhielten sowohl in dem allgemeinen P l a 
ne, als in der Gntwickelung der einzelnen Partien, jede der
selben und fast jeder Artikel der Strafbestimmungen, der n o t 
wendigen Beziehung wegen zu den entsprechenden Partien 
des S w o d , in dem neuen Gesetzbuche eine Stelle, welche 
ihnen nicht etwa durch die Willkühr der Redakteure, sondern, 
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aufs bestimmteste durch diejenigen Satzungen des allgemeinen 
Gesetzkompleres angewiesen war, denen sie entsprechen und 
durch ihre schützende Strafdrohung die Sanktion geben sollten. 

Zufolge'solcher, der A l lerhöchsten Bestätigung gewür
digten, Haupteintheilung, wurden demnach alle Festsetzungen 
des neuen Gesetzbuchs über die verschiedenen Gattungen und 
Begehungsarten der Verbrechen und Vergehen und über die 
auf dieselben gesetzten Strafen in eilf Theile oder Titel ver-
theilt. Hierauf mußte dann, um allendlich mit dem Plane 
zum Gcsetzbuche ins Reine zu kommen, entschieden werden, 
welche Prinzipien bei der Abfassung des ersten Titels anzu
nehmen seien, der vielleicht als der wichtigste des Ganzen 
anzusehen ist. Denn dieser allgemeine gewissermaßen philo
sophische Theil der Kriminalgesetze hatte sowohl nach dem 
Vorgänge des S w o d , als nach dem in.den fremden Gesetz
gebungen angenommenen Grundsatze—alle diejenigen Bestim
mungen in sich zu fassen, welche in gleicher Weise auf das 
ganze Gesetzbuch sich beziehen', als ein Leitfaden für die Ge
richte bei Anwendung der Gesetze auf die in der Prar is in so 
komplicirter und so verschiedenartiger Gestalt sich darbieten
den Fälle und Umstände. . . ^ .. 

Bei Anordnung der Theile dieses ersten Titels bemühte 
man sich gleichfalls, so wenig als möglich von der im Bande 
X V des S w o d angenommenen Ordnung abzuweichen. 
Nur folgende wenige Abänderungen schienen indessen durch
aus gemacht werden zu müssen.—In dem allgemeinen Theile 
eines Strafgesetzbuches müssen schon seinem Zwecke nach 
Bestimmungen sich finden: 

I . Ueber das Wesen der Verbrechen und Vergehen und die 
Grade der Strafbarkeit; 



94 

I I . Ueber die Strafen; 
I I I . Ueber Zumessung der Strafen; 
IV. Ueber Milderung und Aufhebung der Strafen; 
V. Ueber den Umfang der Wirkung des Strafgesetzbuchs. 

Die Hauptabweichung dieser Einteilung von der im 
Vande XV des Swod angenommenen besteht darin, daß die 
Hauptstücke IN und VI des ersten Titels in dem genannten 
Bande mit dem Hauptstücke I I desselben vereinigt wurden. 
I n dem einen dieser Hauptstücke, dem I I I , sind die Exem
tionen von den Leibesstrafen angegeben; allein, da diese 
Exemtionen sich ausschließlich auf diese Strafart beziehen, so 
können sie zweckmäßiger und besonders passender bei den 
eben solche Leibesstrafen aussprechenden Bestimmungen selbst 
aufgezählt werden, oder in einer besonderen betreffenden Bei
lage. Denn einmal muß die Ausnahme aus der Regel noch-
wendig auf die Darstellung der Regel selbst folgen und dann 
scheint es auch angemessener, Bestimmungen solcher Art nicht 
zum Gegenstande eines besonderen Hauptstücks zu machen. Das 
Hauptstück V I dagegen ist im, Swod den gesetzlichen Folgen 
der Strafen gewidmet, während doch die Bestimmungen über 
solche Folgen ihrem Wesen nach nichts anderes als eine noth-
wendige Ergänzung der Bestimmungen über die Strafen selbst 
sind. Fast alle Strafen, und insbesondere diejenigen, durch 
welche der Verurtheilte aller oder einiger Stanbesrechte verlu
stig geht, bestehen gewissermaßen aus zwei Elementen. Durch 
das eine, nur einmal wirkende, wird der Verbrecher im Mo
mente der Vollstreckung selbst des über ihn gesprochenen 
Urtheils betroffen; das andere aber wirkt mehr oder weniger 
bisweilen während der ganzen Dauer seines Lebens fort, 
indem es die Stellung desselben in der Gesellschaft durch Ent
ziehung oder Beschränkung der Rechte, deren er bisher ge
noffen, verändert. Die Folgender ersten — nur im Momente 
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der Vollstreckung wirkenden—Strafe nicht zugleich mit dieser 
anzugeben, hieße die Strafe nicht vollständig bezeichnen. 

Außer dieser Hauptabänderung im Plane des ersten T i 
tels, ward für nothwendig erkannt, den Bestimmungen des 
Hauptstücks I I I (desHauptstücksIV im BandeXV)mehr Ein
fachheit und so zu sagen einen mehr praktischen Charakter zu 
geben. Einige derselben haben im S w od das Ansehen von ge
lehrten Erörterungen oder von Belehrungen über die Pflichten 
der Gerichts zugleich sind, sie aber auch nicht ganz vollständig. 
I n einem Gesetzbuche ist es indessen nicht nöthig sich über die 
sittliche, abstrakte und gewiß unanstrcitbare Wahrheit aus
zulassen, daß die Strafen im Allgemeinen nach Maßgabe der 
Schuld abzumessen seien, sondern es bedarf nur der Auf
stellung deutlicher und möglichst bestimmter Regeln, welche 
den Gerieten bei Anwendung der vom Gesetze ausgespro
chenen Strafen auf jede Gattung und jeden Grad der Ver
brechen als Leitfaden dienen können. Aus diesem Grunde 
ward auch die frühere Überschrift des betreffenden Haupt
stücks: V o n dem M a ß e der S t r a f e nach Maßgabe der 
Schuld mit dem folgenden vertauscht: V o n Iumessung 
der S t r a f e . Zugleich wurden in dasselbe die im E w o d zum 
Theil im Hauptstücke V sich findenden Bestimmungen: 
Neber Ausschl ießung der S t r a f b a r k e i t aufgenommen. 
Solcher Gestalt umfaßten die Bestimmungen des Hauptstücks 
I I I nach dem neuen Plane folgende drei Hauptgegenstände: 

1) Kann der dem Gerichte vorliegende Fall dem zu Rich
tenden als strafbar zugerechnet werden und folglich der 
Beurtheilung und Entscheidung des Gerichts unterliegen? 

2) Aus welchen Grund namentlich fetzt das Gericht das 
Maß der Strafe fest, wenn die Handlung, über welche er. 
das Urtheil ausspricht, ein Verbrechen ist und dem zu Rich
tenden als strafbar zugerechnet werden muß? 
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3) Welchen Umfang endlich gibt das Gesetz dem richterW 
chen Ermessen bei Bestimmung der Strafen, b. h. bei ihrer 
Anwendung auf konkrete Fälle? 

I n diesen drei naturgemäß auf einander folgenden Punk
ten möchten wohl ohne Ausnahme alle Fragen enthalten 
sein, welche ein Kriminalgericht in der Prar is bei jedem 
Falle zu erwägen und zu entscheiden hat' 

Außerdem wurde aus dem Hauptstücke I V (V im Bande 
X V ) der Artikel über die den Aufschub der Strafvo-U-
ftreckung nach sich ziehenden Umstände ausgeschlossen, 
weil diese Umstände (das Entspringen des Verbrechers, eine 
schwere Krankheit desselben, oder bei Weibern die Schwan
gerschaft) nicht im Geringsten die dem zu Richtenden gebüh
rende Strafe abändern, sondern nur die Vollstreckung dersel
ben aufzuschieben nöthigen: sie gehören daher in das Gesetz
buch über den Kriminalprozeß und wären in dem dritten 
Theile desselben: V o n Vollstreckung der U r t h e i l e auf
zunehmen. 

M i t Ausnahme dieser nicht sehr wichtigen Abänderungen, 
blieb das für den ersten Theil des X V Bandes angenomme
ne allgemeine System der Einthcilung unberührt. Das bei 
diesem Systeme und bei den nunmehr gemachten Abände^ 
rungen vor Allem verfolgte Ziel war ein und dasselbe:, 
nämlich, daß die Darstellung der allgemeinen Bestimmungen 
der Strafgesetze immer die natürliche, mehr als Alles die 
Klarheit befördernde, Ordnung des Uebergangs von den 
allercinfachsten Ideen zu den abstrakteren und komplicirteren 
befolge. 

. I n den neuesten außerhalb Rußland's erschienenen K r i -
minalgesetzbüchern finden sich einige der im ersten Hauptstücke 
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des Bandes XV des Swod enthaltenen Bestimmungen gar ' 

nicht aufgenommen, namentlich: die Definitionen des Vorbe

dachts, des Versuchs, des Beginns, der Ausführung und der 

verschiedenen Grade der Theilnahme am Komplott. Es ist 

nicht zu läugnen, daß die Motive hierzu wohl einiger Beach

tung werth sind. Definitionen bilden allerdings nicht den 

wesentlichsten Theil eines Gesetzbuchs, welches vor Allem 

eine der Praris nützlich werdende Anleitung für die richter

liche Thätigkeit geben soll. Auch sind überdies dergleichen 

Definitionen immer schwierig, bisweilen aber—so sehr man 

es'auch vermeiden möchte—sowohl unvollständig als verwor

ren. Bei uns aber, scheint es, waren einige solcher Defini

tionen, namentlich aber alle oben angegebenen, nothwendig 

noch beizubehalten. Unsere Richter haben größtenteils, 

insbesondere die nur auf wenige Jahre durch Wahl im Dien

ste stehenden, keine wissenschaftliche Bildung erhalten und 

sie bedürfen daher, bei dem Mangel an Mitteln sich in den 

juristischen Kenntnissen zu vervollkommnen, einiger Anlei

tung zur Gewinnung bestimmterer allgemeiner Rechtsbegriffe. 

Aus diesem Grunde und dem Vorgange des Bandes XV 

gemäß wurden die Definitionen, welche in dem ersten Titel 

desselben aufgenommen sind, beibehalten. 

Es ist schon oben bemerkt worden, daß die mehr oder we- System der Strafen, 

niger in der Praris sich fühlbar machenden Mängel unserer Mängel des früheren. 

Kriminalgcsetze auf zwei Hauptübelstände zurück geführt 

werden können: einmal die bisweilen vorkommende Unvoll-

ständigkeit und die Unbestimmtheit der Satzungen, — dann 

aber die Unverhältnißmäßigkeit der Strafen sowohl unter 

sich, als auch mit den Verbrechen, auf welche sie geseht sind. 

Diese Unverhältnißmäßigkeit und die Nichtbeobachtung 

einer gehörigen Gradation in den Strafen waren augen

scheinlich und von Allen anerkannt, besonders feit durch die 
7 
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auch in dieser Beziehung so nützliche Veröffentlichung des 
S w o d die betreffenden Bestimmungen in Klarheit gesetzt und 
zusammen, gleichsam neben einander, dargestellt worden. 

Sie erklärt sich übrigens in gewissem Grade durch die 
Geschichte selbst unserer Kriminal-Gesetzgebung. Denn durch 
Satzungen festgestellt, welche zu sehr verschiedenen Zeiten, 
unter durchaus verschiedenartigen Umständen und unter dem 
Einflüsse gänzlich abweichender Ideen erlassen wurden, 
konnte das bisher bestehende System der Strafen kaum 
anders sein, als es ist, konnte es unmöglich ein wohlge-
glicdertcs Ganze bilden. Zwar sind die wichtigsten Grund
prinzipien desselben höheren staatlichen und sittlichen Zwecken 
gemäß angenommen worden, zwischen den Thcilcn aber des 
Systems findet sich keine gehörige Verbindung, und bisweilen 
stößt man sogar aufschlagende Widersprüche. Der S w o d 
konnte, schon seiner Bestimmung nach, diesen in der früheren 
Gesetzgebung liegenden Mängeln nicht abhelfen. Bei der 
Abfassuug eines neuen Strafgesetzbuchs aber, war es die 
erste und fast wesentlichste Pflicht dahin zu sirebeu, das 
System der Strafen zu vervollkommnen. Tcnn von der 
Regelrichtigkeit desselben hängt, wenn auch nicht alleine, doch 
zum großen Theilc, die Vollkommenheit der ganzen Kr imi -
nalgeschgebung ab. 

Wenn man die bisher geltenden auf diesen Gegenstand 
bezüglichen Gesetze überblickt, findet man: 

1),.Daß in vielen Fällen die für ein und dasselbe Verbre
chen angesetzten Strafen sehr viel strenger waren für die dem 
Stande nach oder persönlich von Lcibesstraftn ausgenomme
nen Individuen (*), als für andere nichtprivilcgirte. Besonders' 

( * ) . I? bfr Beilage I des Strafgesetzbuchs findet sich eine vollständige 
Auszählung aller LeibeKstrafen, so wie der dein Gesetze nach von dem 
selben ausstenommenen Individuen. 
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auffallend erschien diese Nnverhälwißmä'ßigkeit bei den 
Strafen für Diebstahl (npaMs) und für alle Falsa (dir 
sogmannten ^MNni.,6 noo^n i l n , lügnerische Handlungen): 
Tie von Leibesstrasen nicht ausgenommenen Individuen 
wurden z. B . für einen geringfügigen Diebstahl zu einer 
leichten Plett-oder Ruthen-Strafe verurtheilt oder zu einer 
kurzdauerndenArbeitshaus-Strafe,—Adlige dagegen wurden 
für den allergeringsten Diebstahl aller Standesrechte entsetzt 
und nach Sibirien zur Ansiedelung verwiesen; 

2) Daß häufig einige ihrem Wesen, wieihrer Schwere nach 
durchaus verschiedene Strafen in einander umgervandelt wer
den'konnten. So war es z. B . möglich, sowohl den zur Ansie
delung Verwiesenen, als den zur Arbeitshaus-Strafe Verur
tei l ten in die Arrestantcnkompagnien des Civelressorts abzuge
ben, und es ersetzten somit diese Arrestantenkompagnien auf 
gleiche Weise einerseits eine der peinlichen Strafen oder der 
Strafen, mit denen die Entziehung aller Standesrechte, d. h. 
der bürgerliche Tod verbunden ist, andererseits aber auch eine 
nur sekundmre, bloße korrektionelle Strafe, welche selbst 
nicht eine Beschränkung irgend welcher Rechte nach sich zieht/ 

3) Daß die Strafen für schwere Verbrechen bei ihrer prak
tischen Anwendung bisweilen sich als gelinder erwiesen, denn 
diejenigen, welche für weniger bedeutende Verbrechen ausge-
fprochen wurden. Dies hatte unter andern zur Folge, daß 
für- Weniger bedeutende Verbrechen in die Arrestantenkvmpag-
nien oder nach Ilezk (H^eHn-IH IaruMiÄ) (*) abgegebene 
Individuen nnnmehr schweb Verbrechen begingen, bloß mit' 
d'er> ÄVsicht' um zu schwerer' Zwangsarbeit verwiesen zu 
werPet^ DenNj Me sich aus an' stell 'ulrd Ort ' sammelten 
Nachweisungen ergab, die schwere Zwangsarbeit erscheint so^ 

C) Weessndensicy an Gseneint OreUburgschen Oöuveräement belege^ 
«e^Drte grüße M l M r f e , bei dektn B^<?t?cher zur Arbeit verwandt 
werden. 

15 
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wohl an sich, als wegen der damit verbundenen Aufsicht und 
im Allgemeinen wegen der Lage der Verwiesenen, keineswegs 
so hart, als die Arbeiten in den Ilczfischcn Salzwerken und 
in den Arrestantenkompagnieni 

4) Daß die Schwere einer und der andern Strafe in vie
len Fällen von der Wil l tuhr der mit der Vollstreckung beauf
tragten Individuen abhing, bisweilen aber auch von Umstän
den, die durchaus keinen Zusammenhang mit dem Verbre
chen hatten. Co war z. B . die Bestimmung der Verwiese
nen zu mehr ober weniger schweren Zwangsarbeiten der in 
Sibirien befindlichen Behörde für die Verwiesenen (Nvn-
«231. <üei.i^l>iii,ixi.) oder den Verwaltern der Fabriken (39-
L0A1., Cawod) C) überlassen. Natürlich aber ließen diese hier
bei fast immer die Verschiedenheit der Verwiesenen je nach 
der Schwere der von ihnen begangenen Verbrechen aus den 
Augen, und zogen bloß das größere oder geringere Bedürfniß 
an Arbeitern bei den einzelnen Gcwerksanstalten und Fa
briken in Betracht, so wie die bei der einen oder der andern 
derselben sich ergebende Möglichkeit oder Bequemlichkeit die 
zur schweren Zwangsarbeit Verwiesenen unterzubringen, und 
das größere oder geringere Geschick Letzterer zu dieser oder jener 
Arbeit. So hing wiederum bei einer andern peinlichen Strafe, 
der Knutstrafe, die Härte und Wirksamkeit derselben eben
falls nicht vom Gesetze ab, sondern von den Gefühlen und 
Ansichten des seinem Ermessen nach die Zahl der Knutstreiche 
aussprechenden Gerichts, und leider noch mehr von der Wi l l -
kühr des das Nrtheil vollstreckenden Henkelst 

5) Daß in dem Uebergange von den peinlichen Strafen zu 
den leichteren korrekt!onellen nicht eine solche Gradation 

C) Gegenwärtig sind unter Fabriken, wü zu schwerer Zwangsarbeit 
Verwiesene verwendet werden, verstanden: Brandweinsbrennereien, 
Salzsiedereien und Tuchfabriken. 
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Stat t fand, wie doch zwischen den Verbrechen. Denn die ge- -
ringste peinliche Strafe für die von Leibesstrafen nicht Aus
genommenen war die Verweisung nach Sibirien zur Ansie
delung, während die höchste Korrektionsstrafe entweder in 
Plettstrafe mit Belassung am Aufenthaltsorte oder in Arbeits
haus-Strafe auf einige Monate bestand,—indessen im Ueber-
gange von den schweren Verbrechen zu andern weniger wich
tigen oder umgekehrt die Gradationen dagegen zahlreich wa
ren und gewissermaßen fast in einander übergingen. Daß 
hieraus bisweilen eine schlagende Nnverhältnißmäßigkeit zwi
schen der Verschuldung und der auf sie gesetzten Strafe her
vorgehen mu^te, versteht sich von selbst)' 

6) Daß die sittliche Wirkung auch der höchsten peinlichen 
Strafen zu schwach erschien, sowohl weil in der Praxis ge
wöhnlich eine sehr geringe Zahl von Knutstreichen ausge
sprochen wurde, als insbesondere, weil selbst die schweren 
Zwangsarbeiten in ihrer allmählich erhaltenen Gestalt unge
nügend zur Abschreckung der Verbrecher geworden waren^ 

7) Daß die Grade einer und derselben Strafart, entweder 
gar nicht festgestellt, oder aber höchst unbestimmt waren, und 
die Bestimmung der Strafe nicht selten fast allein von dem 
Ermessen des Richters abhing. Zwar gab es verschiedene 
Arten von Zwangsarbeiten, diese Arten jedoch waren nicht 
mit Bestimmtheit in den Gesetzen festgestellt, wurden auch 
nicht auf die Verbrechen je nach der Schwere dieser angewandt, 
wie schon bemerkt worden, —die Arbeitshaus-, Korrektions-
haus-und Gefängnißstrafe aber hatten nicht verschiedene 
Grade, nach Maßgabe der Schwere der Verbrechen oder Ver
gehen, für welche diese Strafarten angesetzt wurden^ 

Endlich 8) Daß in der Zahl der Strafen der En t z i ehung 
ein iger Standesrechte und des Ver lus ts des guten 
Namens erwähnt, jedoch nirgend erkürt wurde, wann und 
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uch welchen Strafen Mese Peschränkuyg der Rechte ,oder der 
Verlust des M e n Namens zu verbinden seieil, — in lch-
tK-er S W e h M g aber selbst nicht gesagt war, worin diese 
Gtmfe bestehe. 

Um nach Möglichkeit alle diese Uebelftände .unsews frühe
ren Systems der Strafen zu 'beseitigen, ward, erstens, fch 
unerläßlich angesehen, mit Bestimmtheit das Wesen jeder 
Strafe zu besinnen, so wie deren—im Vergleiche zu andern— 
relativ größere oder geringere Schwere^ zweitens aber, in 
allen Strafen mehrere Grade aufzustellen, so daß die Schwe
re jeder einzelnen Strafe je nach dem Bedürfnisse geschärft 
oder gemildert werden könnte nach einer bestimmten Grada
tion, und daß der letzte Grad einen natürlichen Uebergang 
von der einen Strafe zu der andern bilden müßte. Hierbei 
wurde zugleich darnach gestrebt die Strafen, zu denen von 
Leibesstrafen ausgenommene Individuen für gewisse Verbre
chen zu verurtheilen sind, mit den Strafen in Gleichgewicht 
zu bringen, welchen von Leibesstrafen nicht ausgenommene 
Individuen für dieselben Verbrechen unterliegen (*). 

(?) Der Neichsrath war im Jahre 1624 ebenfalls der Ansicht, daß es 
,muungKngW sei, die für von Leibesstrafen ausgenommen« Individuen 
festgestellten Strafen mit denen in Gleichgewicht zu setzen, zu welchen 
für eiye gleiche Verschuldung Individuen der unteren Stande vor-
urtheilt werden. Die Zweite Abtheilung S. K. M . Eigener Kanzellei 
«kannte als ein hierfür zweckmäßiges Mittel, die von den Redakteuren 
des Pro'ekts von 1813 aufgestellte Idee ins Leben zu führen, d. h. die 
Bestimmung einer Verweisung, mit welcher die Entziehung aller beson-
bern persönlich oder dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vor
züge verbunden ist. Hierzu ward noch eine andere leichtere Straft hin
zugefügt, nämlich die Entziehung nicht aller, sondern nur einiger dieser 
besonderen Rechte und Vorzüge, bei zeitweiliger Korrektlonshaus»oder 
Kestilngs-Straft. 



103 

Alle Strafen zerfallen ihrer Bestimmung und ihrer Natur Vorgänge Bedanken 
nach in zwei Hauptfategorien. Die erste besteht aus dm bes Komitös ül-er das 
peinlichen Strafen («ggnü), d. h. solche Strafen, durch wel- anzunehmende Sysc n 
che der Verurtheilte unwiderbringlich aus der bürgerlichen ^ Strafen. 
Gesellschaft ausgestoßen wird, nicht bloß alle Etaudesrcchte, 
sondern auch Familien- und Vermögensrechte einbüßt, und 
wenn auch nicht das Leben, doch wenigstens seine ganze po
litische und bürgerliche Existenz verliert. Zur zweiten Kate
gorie aber gehören die Strafen, welche mehr oder weniger 
als korrekt ionel le oder bessernde (nan33aui» uoupa-
«uT-e^bllbiH) angesehen werden können, indem durch sie der 
Verurtheilte entweder gar nicht der ihm zugeeigneten Rechte 
entsetzt erscheint, oder aber nur einiger dieser Rechte und Vor
züge verlustig geht, oder auch nur zeitweilig in ihrem Genüsse 
beschränkt wird, während er immer die Möglichkeit behält 
früher oder spater, ganz oder zum Thel l , zu seiner vorigm 
Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft zurück zu kehren. 

Nur die zur ersten Kategone gehörenden können mit vol
lem Rechte K r i m i n a l s t r a f e n («»«»SaniÄ ^ro^osubi») 
genannt werden. Bei Feststellung der zur ersten Kategorie 
gehörenden Strafen, boten sich der Beürtheitung, sowohl der 
Redakteure des PWetts / M l nÄckn Geseßbuche, älV auch 
der Glieder des Allerhöchst zur Prüfung ihrer Vorschläge 
ernannten Komit6s, drei Fragen von der größten Wichtigkeit: 
über die Todesstrafe; 
über die Knutstrafe) 
über die Unumgängltchkeit unbefristete Zwangsarbeit in die 
Zahl der Kriminalstrafen aufzunehmen. 

I n Betreff der e r M Wser M M M t M K M W Hit 
Ansicht, baß die HMesstrafe M e M r G Vie MchD M b ohne 
I M i f c l eitte furchtbare Straft fti, nicht bloß dem allgemeinen, 
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man möchte sagen instinktiven, Begriffe aller Zeiten und aller 
Völker gemäß, sondern anch ihrer eigensten Natur nach. Denn, 
erstens, benimmt sie allein unter allen Strafen der Staatsregie
rung die Möglichkeit i n der Folge einen I r r t hum des Gerichts 
wieder gutzumachen oder das Schicksal des Verurtheilten 
zu mildern, wenn dies wegen neu sich ergebender Umstände 
nothwendig erscheinen sollte. Zweitens, wird durch die To
desstrafe dem Verbrecher, der vielleicht noch der Reue fähig 
war, dieses letzte Mi t te l des Heils genommen, und er, in 
einem Augenblicke, mit einer durch das Verbrechen verfinster
ten Seele dem ewigen Gerichte Gottes übergeben. 

Es ist daher nicht zu läugnen, daß diese Strafe in gewisser 
Hinsicht ein Uebelstand in den Strafgesetzgebungen ist, ein 
letztes äußerstes M i t t e l , welches eiuige Moralphilosophen 
vielleicht nicht ganz mit Unrecht als der Religion znwidcr 
ansehen. Indessen muß jedoch auch zugestanden werden, daß 
dieser Uebelstand in gewisser Beziehung unentbehrlich ist, in 
manchen Fällen zur Abwendung eines anderen noch größeren 
zugelassen werden muß, und insbesondere zur Abwendung 
einer Gefahr, durch welche bisweilen die ganze bürgerliche 
Gesellschaft bedroht wird, wenn nämlich die Verbrechen der 
Art sind, daß sie den Staat in seinen Grundvesten erschüttern, 
oder aber die Unverbesserlichkeit des Verbrechers beweisen, 
der sich dieselben, ohne Achtung für irgend welches Gesetz, 
für irgend welches Heiligthum, erlaubte. 

Manche glauben, oder glaubten es wenigstens bis zur 
Veröffentlichung des S w o d , daß in Nußland die Todesstra
fe gänzlich abgeschafft sei, — eine durchaus irrige, aber weit 
verbreitete Meinung. J a noch im Jahre 1824, bei BePrü
fung des damals in den Reichsrath gebrachten Projekts zu 
einem neuen Kriminalgesetzbuche, ward darüber verhandelt, 
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ob die Todesstrafe durch die Ukasen vom 29 März, 25 M a i 
und 18 Jun i 1753 und den sie alle erläuternden M a s v. 
1754 C) völlig abgeschafft worden oder nicht, und falls sie 
für einige der schwersten Verbrechen ihre Gesetzeskraft behal
ten, in welcher Gestalt sie dann in das Kriminalgesetzbuch 
aufzunehmen sei? 

Ter Rcichsrath anerkannte damals: erstens, daß nach 
den Worten selbst des Ukases von 1754 sein Inha l t sich 
nicht auf Verbrechen in Betreff der zwei ersten Punkte bezie
hen konnte, da in demselben derjenigen Sachen erwähnt 
wird, bei welchen die Bestätigung des Nrtheils den örtlichen 
Vorgesetzten (Gouverneurs u. s. w.) überlassen war, wäh
rend doch Sachen wegen Verbrechen wider die zwei ersten 
Punkte niemals zur Kompetenz des Obergerichts im Gouver
nement gehörten/ zweitens, daß auch nach Erlassung des Uka
ses von 1754 mehrfach Verbrecher der Todesstrafe unterzo
gen wurden,—so im Jahre 1764 in der Sache des M i r o 
witsch, im Jahre 1771 in der Sache des Moskauschen 
Aufruhrs und der Ermordung des Erzbischoffs Ambros ius, 
im Jahre 1775 in der Sache Pugatschew's. Demzufolge 
ward im Reichsrathe dahin geschlossen, die Todesstrafe in 
das neue Gesehbuch aufzunehmen, in Uebneiustimmung 
mit welchem Beschlüsse dann spater dieser Gegenstand in dem 
17-ten Artikel des Bandes X V des S w o d seine Erledigung 
fand. I n diesem Artikel (verglichen mit dem Art. 235) wer-

<7) I n diesem Mast ist festgesetzt (Vergl. die Note auf der Seite 
24):,, Welche Verbrecher nach den Reichs-Rechten und Masen 
dem natürlichen Tode vollkommen unterliegen, an denen soll diese 
Todes-Grekution nicht nach den früheren Ukasen vollzogen werden bis 
zum (weiteren) Ermessen und einem bestimmten Mast, sondern sie sind, 
nach Bestrafung mit dem Knute, zu schwerer Zwangsarbeit zu verwei
sen". 
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den aber alle diejenigen Fälle, M - welche die Todesstrafe 
bestimmt ist, der Beurtheilung entweder des obersten Kr i -
minalgerichts (*), oder eines Kriegsgerichts, übergeben, und 
gehören daher weder zn dem Wirkungskreise der allgemei
nen Gerichtsbehörden, noch in das allgemeine Strafgesetz
buch. Es handelte sich also nun nicht mehr darum, ob die 
Todesstrafe bei uns bestehe, da sie ja bereits in den S w od 
aufgenommen war, sondern bloß darum, ob sie in dem allge
meinen Kriminalverfahren und z^var in welchen Fällen und 
in welcher Gestalt in Anwendung zu bringen sei. 

Nach vielen Verhandlungen über diesen Gegenstand blieb 
der Komit6 bei dem Gedanken stehen, die Anwendung der 
Todesstrafe, außer den Staatsverbrechen und den Uebertre-
tungcn der Quarantaineverordnungen, auch auf vorsätzliche 
Tödtung des Vaters oder der Mutter auszudehnen. 

Er fand, baß sebst die allerhärteste Strafe noch nicht als der 
Schwere einer solchen Unthat verhältnismäßig anzusehen ist. 
Welche Hoffnung kann man für die Besserung eines solchen 
Menschen hegen und in welcher Gesellschaft kann man für 
ihn einen Platz suchen? Das Gesetz hat sich nicht weiter um 
die Zukunft desjenigen zu kümmern, der mit Recht ein aus 
der Menschheit Ausgestoßener (iW»6z>i^) genackM "werden 
kann; es bleibt demselben nur übrig diesen Unglücklichen zum 
Beispiele für Andere zu opfern. I n den meisten Gesetzgebun
gen ist auf vorsätzlichen Gtcrnmord nicht bloß die Todesstrafe, 

C) Daß oberste Kriminalgericht wird, der bisher befolgten Ordnung 
gemäß, vorkommenden Falls auf Allerhöchsten Befehl aus Miedern 
des Neichsraths, des Senats und des Synods gebildet, zu denen noch 
eine gewisse Zahl von Militair-und Zivilpersonen kommt. Vergl. Swod 
Nd. XV, Art. 1421 un5 das M a n i f e s t vom 1 Juni 1826 (Vollst. 
Gesetz-S. I I Abth. N« 381). 
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sondern ein höherer Grad derselben gesetzt, als anf-jeden ande
ren Mord . So wirb z. N . nach den Preußischen Gesetzen der 
Vatermörder bis zum Richtplatze geschleift und darauf gerä
dert. Ohne derartige besondere Berschärfungsmittel der Stra
fen in unsere Gesetze einzuführen, meinte der Konnte doch, 
daß man für ein so schweres Verbrechen die Todesstrafe an
nehmen könne. 

Ans die Todesstrafe folgte in unserem früheren Sy
steme der Strafen, wenigstens für Leute der unteren 
steuerpflichtigen Stände, die Bestrafung mit dem Knute. 
Die Frage über die Möglichkeit der Abschaffung dieser soge
nannten loprovl lÄ nÄZni. (öffentliche peinliche Strafe), wel
che die Tartarenherrschaft i n Rußland zurückgelassen, war 
zweimal während der Regierung Kaiser A lexander I zur 
Berathung gekommen. Noch im Jahre 1817 eröffnete Er 
dem zu diesem Ende im Moskau besonders errichteten Ko-
mite, daß die Knutstrafe und das Aufschlitzen der Nasen
flügel mit Brandmarkung, als eine unmenschliche Härte, 
deren Erhöhung von der Willkühr des Scharfrichters abhän
ge, abzuschaffen seien, und geruhte deshalb zu befehlen:— 
darüber zu berathen, auf welche Weise man die angegebene 
Strafe durch eine andere ersetzen könne, welche—ohne un
menschlich zu sein—nichts desto weniger das Verbrechen ver
hindern und Anderen zum warnenden Beispiele dienen würde. 

Bei Ausführung dieses Befehls zog der i n Moskau errich
tete Könnt« in Betracht, daß der Zustand der Sitten im 
Zeitalter, als die Knutstrafe eingeführt worden, von dem 
jetzigen sehr verschieden gewesen, daß die Geschichte unserer 
Strafgesetze eine fortwährende Milderung der hin und wieder 
maßlosen Härte zeigen baß hierdurch nicht bloß die Zahl der 
Verbrechen nicht zugenommen, sondern sich sogar verringert 
habe/ daß vielmehr, als man im Jahre 1814 für nothwen-



108 

dig gehalten, zu den mit der Knutstrafe bedrohten Verbrechen 
auch das Verfertigen falscher Assignationen hinzu zu fügen, 
die Zahl der Verbrechen dieser Art zugenommen. Daher war 
er der Ansicht, daß die Bestrafung mit der Mette durch Hen
kershand auf dem Richtplatze, mit vorgängiger Ausstellung 
des Schuldigen am Schandpfahle, an die Stelle der Knut
strafe treten könne, und dies sogar mit noch größerer Ein
wirkung auf das Gcmüth der Zuschauer, indem, die Idee 
solcher Peinigung nunmehr ihre Aufmerksamkeit nicht trüben, 
nicht statt Abscheu vor dem Verbrechen Mitleiden mit dem 
übermäßigen Leiden des Verbrechers würde erzeugen können. 
Diese Ansicht ward der A l lc rhöch stcn Bil l igung des Kaisers 
A l e r a n d er gewürdigt, und in Folge dessen auch das Auf
schlitzen der Nasenflügel damals abgeschafft, während die 
Brandmarkung aber und die Knutstrafe bis zur Veröffentli
chung eines neuen Strafgesetzbuchs beibehalten werden sollten. 
Es fürchteten nämlich die Glieder jenes Komitos, daß wenn 
die Abschaffung dieser öffentlichen peinlichen Strafe in einem 
abgesonderten Ukase bekannt gemacht würde, das Volk aus 
Mißverstand leicht sich einbilden könne, es sei damit zugleich 
jede peinliche Straf t abgeschafft worden, während dagegen 
im Gesetzbuche eine solche Veränderung, zugleich mit anderen 
Emendationcn der Strafgesetze veröffentlicht, nicht zu derarti
gen Auslegungen werbe Anlaß geben. 

I n der Folge (im Jahre 1824) verhandelte der Reichsrath 
gleichfalls über Abschaffung der Knutstrafe, und nahm fast 
einstimmig die schon vorläufig durch den Al lerhöchsten Wil
len bestätigte Meinung an, daß an die Stelle der Knutstrafe 
die Bestrafung mit der Pleite durch Henkershand zu setzen, letz
tere Strafe aber mit gewissen Ceremonicn zu begleiten sei, 
welche auf die Gemüther der Zuschauer von ergreifender 
Wirksamkeit zu sein vermöchten. Cr sprach seine Ansicht dahin 
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aus, daß der Verbrecher, als ein zum politischen und bür
gerlichen Tode Verurtheilter, durch einen Geistlichen zum 
Richtplatze begleitet werden müsse/ daß derselbe auf einen 
hohen besonders zu diesem Endzwecke erbauten schwarzen 
Wagen zu führen sei, und zwar gekleidet in einen schwarzen 
Kittel mit einer Schrift auf Brust und Rücken, die sein Ver
brechen anzeige: Mörder, Brandstifter, Räuber u . s. w . , daß 
er von. allen vier Seiten von militairischer Wache mit gezo
genem Seitengewehr zu umgeben sei, — und daß endlich der 
Richtplatz und der Schandpfahl jedesmal auf denjenigen 
Plätzen einzurichten seien, wo am meisten Zusammenfluß des 
Volkes statt findet. 

I n dem neuen Gesetzbuchc ist diese vom Reichsrathe im 
Jahre 1824 über die öffentliche peinliche Strafe ausgespro
chene Meinung angenommen. 

Die andere unmittelbar auf die Todesstrafe folgende 
Strafe jst die schwere Zwangsarbeit («gi-opMugÄ pgöoT-g). 
Anch i n Beziehung auf diesen Gegenstand kann nicht über
sehen werden, daß eine Strafskala, welche auf der höchsten 
Stufe — wenn auch nur in sehr seltenen Fällen — die To
desstrafe aufstellt, auf der zweiten aber zeitweilige schwere 
Zwangsarbeit, nicht mit den Prinzipien einer natürlichen 
Abstufung übereinstimmt. 

DerUebergang von der Todesstrafe zu zeitweiliger schwerer 
" Zwangsarbeit ist zu Plötzlich und nicht im Verhältnisse zum 

Uebergange von einem Verbrechen zum andern. Um dieser, 
in der allgemeinen Oekonomie der Strafgesetze wichtigen, 
Unverhältnißmäßigkelt abzuhelfen, war es unumgänglich, 
die Strafe schwerer und unbefristeter Zwangsarbeit aufzustel
len,—die auch schon deshalb nöthig war, um den nunmehr 
durch die Zeit geschwächten, sonst so großen Eindruck der 
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schweren Zwangsarbeit wieder zu verstärken. Dies wird aber 
auch noch einen anderen Nutzen von nicht geringem Momente 
haben. Der Hauptmangel bei 5en sich ans eine zeitweilige 
Freiheitsentziehung beschränkenden! Strafen, zn welchen auch 
die schwere Zwangsarbeid gehört, besteht darin, daß- der 
Schuldige seine Befreiung mehr dem Ablaufe der Zeit, als 
der Gnade der Etaatsregierung ober der eigenen Besserung 
zuzuschreiben hat. Die Aufstellung unbefristetes Zwangsar
beit dagegen, indem sie den Verurthcilten dahin bringt seine 
Befreiung nur von dem eigenen Besserungsbestreben zu er
warten, kann ihn vielleicht zu guter Führung antreiben, 
zum Aufgeben seiner früheren Laster, zum Gehorsam gegen 
die Obrigkeit. Nebrigens wurden aber auch durch diese Ein
richtung die Grundprinzipien der früheren Gesetzgebung kei
neswegs verändert. Denn einerseits werden damit die lebens
länglichen (n'K'ilikiii, ewige) Zwangsarbeiten, welche allein 
dnrch die neuesten Verordnungen abgeschafft worden, keines
wegs wieder hergestellt, — andererseits aber wird nur in Be
zug auf die Strafskala des Allgemeinen Strafgesetzbuchs 
eingeführt, was bereits im Militairgcsetzbuche angenommen 
worden, wo unbefristete Zwangsarbeit in den Arrestanten
kompagnien des Ingenicurressorts zugelassen ist. Ewige oder, 
lebenslängliche Zwangsarbeit ist allerdings nicht in Ueber-
einstimmung mit den Begriffen von der Gnade und Milbe 
der Etaatsregierung, die sich in nnserer Kriminalgesetzgebung 
überall bemerkbar machte aber unter dem Ausdruck «unbefri
stet» wird auch nur verstanden, daß die Abkürzung der 
schweren Zwangsarbeit, für welche wegen Größe der Ver
schuldung nicht vorgängig die Dauer festgestellt worden, von 
der sittlichen Besserung des Verbrechers abhängen werde, je 
nmh -den Zeugnissen seiner unmittelbaren Obrigkeit ("). 

C^'Inveffm nr«ß hierbei bemerkt werden, daß die unbefristete schwere 
ZKanMWt t t doch wie bis unter das lMst r VKiß! deK<»5chften Grats 
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Auf die unbefristete schwere Zwangsarbeit folgt in der 
Strafskala zuerst Zwangsarbeit auf eine bestimmte Zahl 
Jahre, welche drei verschiedene.Gestalten hat, mit zwei Un
terabtheilungen bei einer jeden derselben, darauf aber die Ver
weisung zur Ansiedelung. Hiermit schließt die erste Ordnung 
der Strafen, deren wesentlicher Charakter, so zu sagen,.in dem 
bürgerlichen Tode des Verbrechers, seiner Ausstoßung aus 
der Gesellschaft und der über ihn für immer verhängten 
Entziehung aller Etandesrechte besteht. 

Die Strafen der zweiten Ordnung, oder Korrektionsstra
fen, müssen gleichfalls auf einander folgen,—und zwar die 
schwersten derselben in gehöriger Gradation unmittelbar nach 
den peinlichen Strafen. 

I n den bisher bestandenen Gesetzen fand eine solche Gra
dation nicht Statt , wie schon oben bemerkt wurde. Dies 
hatte zur Folge, daß die Verweisung zur Ansiedelung sehr 
hausig vorkam und die örtlichen Obrigkeiten Sibiriens,— 
weil sie nicht im Besitze genügender Mit te l waren, um den 
Verwiesenen am betreffenden Orte eine ordentliche Einrichtung 
möglich zu machen, selbst' nicht um ihnen auch n w dm nö
t i gen Unterhalt zu verschaffen,—seit einiger Zeit fast 
unaufhörlich über die Notwendigkeit vorstellten, die Zahl 
der zur Ansiedelung zu Verweisenden zu verringern. Dieser 
Ucbelstand, scheint es, wird dadurch entfernt werden, baß 

befristeter schwerer Zwangsarbelt gemildert werben darf.—Siehe hier
über: Grgänzungsverordnungen über Vertheiluug und 
Verwendung der zu schwerer Zwangsarbeit Vtnmrtheil-
ten, Art . 55,—welche zugleich mit dem Strafgesetzbuche durchgesehen 
und der Allerhöchsten Bestätigung Seiner Kaiserlichen 
Majestät gewürdigt worden- Sie sind auch ins Deutsche übersetzt. 
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man den Arrcstantenkompagnien des Civilressorts, welche 
bisher als ein mit der Verweisung zur Ansiedelung gleicher 
Strafgrad angesehen wurden, eine angemessenere Stelle in 
der Strafskala zugewiesen hat. Bei der Abfassung des neuen 
Gesetzbuchs ward bestimmt, diese Arrestantenkompugnicn als 
höchsten Grad der korrektionellen Strafen für nicht von 
Leibesstrafen ausgenommene Individuen anzunehmen, die 
Zeit der Zwangsarbeit in ihnen aber auf eine bestimmte 
Zahl Jahre zu beschränken; die mit Entziehung aller beson
deren Rechte und Vorzüge verbundene Verweisung zum 
Aufenthalte in Sibirien ward dagegen zur höchsten korrek
tionellen Strafe für Individuen höherer Stände bestimmt. -

Neue Str ,MW. I n Grundlage aller dieser Ansichten und Verhandlungen 
ward eine Skala der ins neue Gesetzbuch aufgenommenen 
Strafen zusammengestellt, welche, wie bereits bemerkt worden, 
in zwei Hauptordnungen — die Kriminal-Strafen und 
die Korrcktions- Strafen—zerfällt. Jede dieser Ordnungen 
ist wieder in mehrere Arten und jede Strafart in mehrere 
Grade eingctheilt) außerdem ist bei jedem Grade einer Straft 
das höchste und das niedrigste Maß derselben angegeben 
worden. Durch solche ins Einzelne gehende Ausführung 
beabsichtigten die Redakteure des Gesetzbuchs nicht bloß nach 
Möglichkeit in den Strafen und Bußen eine eben solche Grg^ 
dation aufzustellen, als sich in den Verbrechen und Vergehen 
findet, sondern auch, gleichfalls so weit es überhaupt möglich 
ist, alle Willkühr der Gerichte in Festsetzung strengerer oder 
gelinderer Strafen zu entfernen. 

Zur ersten Strafordnung gehören folgende Arten von 
Strafen: 

l ) Entziehung aller Standesrechte und Todesstrafe, . -
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2) Entziehung aller Standesrechte und Verweisung zu 
schwerer Zwangsarbeit. 

3) Entziehung aller Standesrechte und Verweisung zur 
Ansiedelung nach Sibirien oder jenseits des Kaukasus. 

I n Nebereinftimmung mit dem Bande X V des S w o d 
(die Kriminalgesetze) ist die Gestalt der Todesstrafe nicht 
angegeben; die Bestimmung derselben ist dem Gerichte vor
behalten. 

. Für die schwere Zwangsarbeit ist eine dreifache Gestalt 
angenommen worden: Zwangsarbeit in Bergwerken, Zwangs
arbeit in Festungen, Zwangsarbeit in Fabriken/ in jeder 
sind verschiedene Grade bestimmt, durch welche die Dauer der 
schweren Zwangsarbeit festgestellt wird. 

Die Zwangsarbeit in Bergwerken hat drei Grade: ohne 
bestimmte Frist; auf eine Zeit von fünfzehn bis zwanzig 
Jahren; auf eine Zeit von zwölf bis fünfzehn Jahren. 

Die Zwangsarbeit in Festungen zerfällt in zwei Grade: 
auf eine Zeit von zehn bis zwölf Jahren,—auf eine Zeit von 
acht bis zehn Jahren. 

Die Zwangsarbeit in Fabriken zerfällt gleichfalls in zwei 
Grade: auf eine Zeit von sechs bis acht Jahren,—auf eine 
Zeit von vier bis sechs Jahren. 

Die Strafe schwerer Zwangsarbeit ist übrigens ein unh 
dieselbe für alle Verbrecher, die derselben den Gesetzen nach zu 
unterliegen haben, ohne allen Unterschied des Standes, zu 
dem sie vor ihrer Verurteilung gehört. Da aber die mit der 
schweren Zwangsarbeit verbundene Entziehung aller Stan
desrechte für Individuen der höheren Klassen ein sehr viel wich-

8 
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tigercr Verlust ist, indem sie damit zugleich, außer vielen 
werthvollen Vorzügen, nicht selten auch ein bedeutendes Ver-
mögen verlieren, — u n d da die schwere Zwangsarbeit an 
sich für das gemeine Vol t nicht in gleichem Maße beschwer, 
lich sein kann, so ist, in Übereinstimmung übrigens mit den 
bisher bestandenen gesetzlichen Borschriften, in dem neuen 
Strafgesetzbuche festgestellt worden, die durchs Gesetz von Lei
besstrafen nicht ausgenommenen Individuen, welche zu schwe« 
rer Zwangsarbeit zu verurtheilcn sind, überdies der Plettstrafe 
zu unterziehen, welche an die Stelle der Knutstrafe tritt. Zur 
Entfernung der Wil l führ in Bestimmung der Zahl der 
Plettstreiche, wird dieselbe ausdrücklich bei jedem Grade der 
Zwangsarbeitsstrafe angegeben, wobei indessen dem Ermes
sen des Gerichts überlassen bleibt, das höchste, mittlere oder 
geringste Maß in dieser festgesetzten Zahl von Streichen auszu
wählen. Um das Entlausen von der schweren Zwangsarbeit 
oder während des Transports nach Sibirien abzuwenden,-
ist das Beibehalten der Brandmarkung für nothwendig er
kannt worden. 

Das Verweisen zur Ansiedelung hat ebenfalls zwei Grade; 
die Ansiedelung in den entfernteren Gegenden Sibiriens,—die 
Ansiedelung in nicht so entfernten Gegenden Sibiriens. 

Die von Leibesstrafen nicht ausgenommenen Individuen 
sind bei der Verweisung zur Ansiedelung, eben so wie bisher, 
der Bestrafung mit der Pleite zu unterziehen. Auch in diesen̂  
Falle wird den Gerichten überlassen, je nach den mehr oder 
weniger erschwerenden oder mildernden Umständen, ein höhe
res oder ein minderes Maß in der bestimmten Zahl von 
Streichen anzusetzen C) . 

(*) Graf Speransky, wie aus selnen hmterlassencn Papieren her, 
vorgeht, gedachte eben so wle der Reichörath im Jahre 1824 unter die 
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Die Korrektionsstrafen werden tn sieben Strafakten ge
teilt: 

1) Für von Leibesstrafen ausgenommene Individuen die 
Verweisung nach Sibirien auf bestimmte Zeit ('),—für nicht 
von Leibesstrafen Ausgenommene aber die Abgabe in die Kor-
rektions-Arrestantenkompagnien des Civilressorts/ 

2) Für von Leibesstrafen ausgenommene Individuen die 
Verweisung nach einem der entfernten nichtstbirischen Gou
vernements auf bestimmte Zeit, — für die nicht von Leibes
strafen Ausgenommenen die Arbeitshaus-Strafe/ 

3) Festungsftrafe, und 
4) Korrektionshaus-Strafe, ohne Unterschied des "Standes; 
5) Gefängnißstrafe, ebenfalls ohne Unterschied des Standes,-
6) Arrest, gleicher Weise ohne Unterschied des Standes; 
7) Verweise in der Gerichtssitzung, und Geldbußen. 
Jede dieser korrektionellen Strafarten wird dann wieber, 

eben so wie dies bei den peinlichen Strafen Statt hat, in 
. verschiedene Grade eingeteilt. Alle diese Strafarten waren 

übrigen Strafen auch die öffentliche Ausstellung oder die Ausstellung an 
dem Schandpfahle aufzunehmen. Dieser Gedanke kam auch nuu wie
der bei den Verhandlungen über die Arten der peinlichen Strafen und 
deren Vollstreckung zur Sprache, ward indessen nicht angenommen, weil 
eine solche Strafe Wohl noch beschimpfender und unerträglicher für die 
doch unschuldigen Verwandten und die Familie des Verbrechers erscheint, 
als für diesen selbst. Jedoch findet allerdings bei der Plettstrafe eine Art 
Ausstellung insofern Statt, als der Verurtheilte, nachdem der Geistliche 
thn aNf dem Schaffet ermahnt, zehn Minuten bei dem Pfahle stehen muß, 
bevor die Leibesstrafe vollstreckt wird. Es bedarf indessen keiner Aus
einandersetzung, wie sehr dies von der z. B. in Frankreich üblichen 
Ausstellung verschieden ist. 

( ') Die zeitweilige Verweisung nach Sibirien und in andere nicht-
sibirische Gouvernements ist, wie dies welter unten (vag. 136)angegeben 
werden wird, durch lebenslängliche Verweisung ersetzt worden. 

5 
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auch schon früher bekannt, selbst die ze i twei l ige Verwei 
sung nach S i b i r i e n oder anderen ent fernten Gou
vernements nicht ausgenommen, obwohl derselben im 
Swod (in den Kriminalgcsetzen) nicht Erwähnung geschehen. 
I m vollständigeren Auseinandersetzung aller Grundsatze des 
in Vorschlag gebrachten Systems der Korrcktionsstrafen mögen 
folgende Erläuterungen über einige derselben vielleicht nicht 
unnütz sein. 

D ie zei twei l ige Verweisung nach S i b i r i e n und die 
Abgabe i n die Korrekt ions-Arrestantenkompagnien 

des Civilressorts. 

Schon in den Jahren 1813 und 1824 war, wie oben an
gegeben, für nothwendig angesehen worden, eine zeitweilige 
Verweisung in die Zahl der Strafen aufzunehmen als Mit
telstufe zwischen den peinlichen Strafen, welche alle Standes-
rechte vernichten, und folchen Strafen, in Folge dcrcndie 
Stellung des Verurtheilten in der bürgerlichen Gesellschaft 
fast gar nicht verändert wird. Zur Beantragung dieser Art 
der Verweisung, mit Entziehung aller dem Range oder Stande 
nach zugeeigneten Vorzügen, war die Zweite Abtheilung au
getrieben durch die gleichmäßige Notwendigkeit, einerseits die 
Unverhältnißmäßigkeit in den Strafen zu entfernen, welcher 
bisher in vielen Fällen Individuen der Privilegium Klassen 
unterlagen, andererseits aber den Grundsatz unangetastet zu 
erhalten, der sowohl auf die dem Adel ertheiltc Urkunde (*), 
als auf das allgemeine Gefühl sich basirt, daß nämlich der ei-

<7) I m Jahre 1785 am 21 April ward von der Kaiserin Katha, 
r ina I I die sogenannte Adels-Urkunde (Lvapuncttlili rpaiunLi,) erlas» 

,stn, durch welche dle Rechte und Pflichten des Adels festgestellt wurden, 
namentUch aber die Thoilnahmo desselben an der inner« Verwaltung 
der Gouvernements eine bedeutende Ausdehnung erhielt. (Vergl. 
Vollst, Gesetzs. I Nbth.N" 16187). 
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ncs Diebstahls, eines Falsums, ober einer erniedrigenden 
Handlung überwiesene Edelmann nicht mehr Glied des 
Adelsstandes weder bleiben kann, noch darf. 

Was die Zwangsarbeit in den Arrestantenkompagnien 
betrifft, so war sie bisher den bestehenden Gesetzen nach hausig 
statt der Verweisung nach Sibirien zur Ansiedelung ausge
sprochen worden, was zur Folge gehabt hatte, daß solche 
Zwangsarbeit fast immer eine unbefristete war, und erst 
dann unterbrochen (d, h. in Verweisung zur Ansiedelung 
umgewandelt) ward, wenn der Verurtheilte bereits die Kräfte 
und die Fähigkeit zum Arbeiten verloren hatte. 

Nach dem neuen Gefetzbuche ist dagegen die Zwangsarbeit 
i n den Arrestantenkompagnim nur als eine Korrektions strafe 
anzusehen, obzwar als die allcrfchwerste für die von Leibes
strafen nicht Ausgenommenenj und da sie nicht dem Verluste 
besonderer Rechte und Vorzüge unterliegen, fo ist damit noch 
eine Bestrafung mit Ruthen verbunden worden. I n dieser 
Gestalt zerfällt die Zwangsarbeit in den Arrestantenkompag-
nien in mehrere Grade, je nach ihrer größeren oder geringeren 
Dauer.' Durch Bestimmung ziemlich kurzer Fristen in einigen 
Fällen wird ein doppelter in jeder Weise nützlicher Zweck 
erreicht,—einmal die Möglichkeit, in den Arrestantenkompag
nien eine größere Zahl Verurteilter unterzubringen, dann 
aber auch diese Strafart auf Verbrechen von verschiedener 
Ar t und verschiedener Wichtigkeit anwenden zu können. 
Ueberdies steht zu erwarten, daß dadurch die Zahl der'zur 
Ansiedelung Verwiesenen wesentlich vermindert, und es zu^ 
gleich möglich werben wird, geringerer Verbrechen Schuldige, 
die zu einer nicht mit dem Verluste aller Standesrechte ver
bundenen Strafe verurtheilt sind, bei sorgsamer Aufsicht über 
sie und in Folge der Gewöhnung zur Arbeit, vollständig ge
bessert zu sehen, so daß sie—in ihre frühere Stellung zurück-
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kehrend—die Vergaltgenen Verirnmgen durch ein gewisser
maßen neues selbst vorwmfloses Leben vergessen machen. 

D i e Ve rwe isung i n entfernte nichtsibirische Gou
vernements oder die Abgabe i n ein A rbe i t shaus . 

I m Entfernung der in unseren früheren Gesetzen bemerk
ten Nnverhältnißmäßigkeit, wonach die eines geringfügigen 
Diebstahls Schuldigen, wenn sie zu einem privilegirten 
Stande gehörten, zum Verluste aller Standesrechte verur-
theilt wurden, während Individuen der untern Klassen nur 
einer kurzen Arbeitshaus-Strafe unterlagen, wurde festge
setzt, in allen Fällen, für welche Leute aus den untersten 
Volksklassen ins Arbeitshaus geschickt werden, von Leibes-
strafen ausgenommene Individuen in eins der entfernten 
nichtsibirischen Gouvernements zu verweisen und zwar mit 
Verlust nicht aller, sondern bloß der ihrem Stande oder 
Range nach ihnen zugeeigneten besonderen, Rechte und Vor
züge. Nur auf diese Weise erscheint es möglich, die Strafen 
für Personen höherer und niederer Stände auszugleichen un.d 
nebenbei auch dem Arbeitshause in der neuen Strafskala 
seinen bisherigen Charakter zu bewahren. I n Grundlage 
des Artikels 49 im Baude X V des S w o d , werden zum 
Arbeitshause nur Leute aus den unteren Ständen verurtheist 
für geringfügige Entwendungen, betrügerische Entwendung, 
Betrug u. s. w. I n Übereinstimmung hiermit, ist diese 
Strafe auch in dem neuen Gesetzbuche auf die niederen 
Begehungsarten des Diebstahls und auf Falsa (die so
genannten HNHNI.I6 i l«oivl i«n) gesetzt. Da aber diese 
Verbrechen erniedrigend sind, so vernichten sie, nach dßr 
sehr richtigen Ansicht der öffentlichen Meinung, das Recht 
auf diejenigen besonderen Vorzüge, deren Grundlage ein 
zartes, erhöhtes Ehrgefühl sein muß. , 
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D i e F e s t u n g s strafe. 

Die Festungsstrafe ist auch gewissermaßen eine neue Straf
art, denn, obwohl auch bisher hin und wieder einige 
Individuen dieser Strafe unterworfen worden waren, so ge
schah dies doch nur sehr selten und fast immer mehr als admi
nistrative Maßregel. I n manchen ausländischen Gesetzgebun
gen ist die Festungs-Strafe in die allgemeine Strafskala 
eingetragen. Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß 
dieselbe mit Nutzen und Zweckmäßigkeit auch bei uns in An
wendung gebracht werben kann, für einige Gesetzesüber
tretungen besonderer Art, wohin z. B . die Theilnahme an 
geheimen Gesellschaften gehört, der Widerstand wider Anord
nungen der Staatsregierung, Duelle u. s. w. 

D i e K o r r e k t i o n s h a u s - S t r a fe . 

Nach den bisher geltend gewesenen Bestimmungen, sollen 
dieser Strafe Leute jeglichen Standes unterliegen ( S w o d , 
Band X V , Artikel 47). Ohne diese Regel abzuändern, ward 
für nothwendig erkannt, mit größerer Genauigkeit anzuge
ben, für welche Verbrechen namentlich und in welchen Fällen 
diese Strafe anzuwenden sei. Die Hauptbestimmung der 
Korrektionshäuser ist die Besserung der Schuldigen mittelst 
der in denselben eingeführten Arbeiten und die strenge Beauf
sichtigung der dazu Verurtheilten. Daher ward in dem neuen 
Gesetzbuche festgestellt, diese Strafe im Gegensatze zur Strafe 
des Arbeitshauses für solche Verbrechen auszusprechen, welche, 
wenn sie auch eine gewisse Unstttlichkeit bekunden, dennoch 
nicht als völlig entehrend angesehen werden dürfen. Dahin 
gehören z. B . Beleidigung der Eltern und Ungehorsam wider 
dieselben, verschiedene Gestalten liederlichen und lasterhaften 
Lebens, und dem Aehnliches. Uebrigms können bisweilen die 
solche Verbrechen begleitenden Umstände allerdings dermaßen 
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die Verschuldung des zu Richtenden erhöhen, daß die dafür 
gebührende Strafe gleichfalls verschärft werden muß. I n sol
chen Fällen ist dann zur Korrektionshaus-Strafe die Beschrän
kung einiger politischer und bürgerlicher Rechte und Vorzüge 
hinzugefügt worden. Eine dem ähnliche Beschränkung der 
besonderen Rechte und Vorzüge ist auch mit der Festungs
strafe verbunden worden, wenn der zu ihr Verurtheilte ein 
derartiges Verbrechen begangen hat, daß ein Verdacht oder 
wenigstens ein Zweifel in Betreff seines künftigen Verhaltens 
nothwcndig daraus folgen muß. 

- D ie Ge fängn i ss t ra fe . 

Diese Strafe wird für alle diejenigen Verbrechen und Ver
gehen verhängt, welche, obwohl sie eine genügend schwere 
Beahndung erfordern, dennoch nicht zu den die Ehre des 
Schuldigen vernichtenden Verbrechen gehören, oder zu denen, 
die einen höheren Grad der Unsittlichkeit beurkunden, ober 
aber irgend welche politische Wichtigkeit haben. 

Ar res t , Verweise i n der G e r i c h t s s i t z u n g , Ge ldbü 
ßen. 

Diese Strafen und Beahndungen nehmen den untersten 
Platz in der neuen Strafskala ein. Sie werden für Vergehen 
besonders geringfügiger Natur verhängt, wie: Ungehorsam 
wider die gesetzlichen Gewalten aus Leicktsinn und Unbedacht, 
oder Mangel an Eifer in Erfüllung des vom Gesetze Vor
geschriebenen. Geldbußen werden unter andern für solche Falle 
festgesetzt, wenn aus den wahrscheinlichen Beweggründen zu 
der gesetzwidrigen Handlung geschlossen werden darf, daß eine 
Gelbbuße für den Schuldigen empfindlicher sein muß, als jede 
andere Beahndung. Zur Zahl solcher Handlungen gehören 
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insbesondere hie Verbrechen wider die Reglements der F i 
nanzverwaltung.—Die mit unter die Zahl der Strafen 
aufgenommenen Verweise in der Gerichtssitzung sind, nach 
Meinung der Redakteure, besonders in den Fallen angemes
sen, wenn die Verschuldung nicht als Folge böser Absicht, 
sondern nur von Unverstand oder mangelnder Pflichtkennt-
niß anzusehen ist, und wenn es genügt den Schuldigen zu 
warnen, um ihn zu verhindern, künftig in ähnliche Ord-
nungsstörung zu verfallen. 

Bei Zusammenstellung dieser Strafskala dachten die Re
dakteure weniger daran, neue Vorschlage zu machen, als 
vielmehr nur die noch in voller Kraft bestehenden Gesetze in 
ein regelrechteres, rationelleres System zubringen, wobei sie 
sich bemühten, dieselben in gchör!gcr Gradation auf einan
der folgen zu lassen und sie so anzuordnen, daß sie möglichst 
genau den verschiedenen Gattungen, Bcgchungsarten und 
Graden der Verbrechen und Vergehen entsprachen. 

Auf den Grund dieser selben Ansicht, und gemäß den 
allgemeinen Begriffen über Gerechtigkeit und den in der 
gerichtlichen Prar is gemachten Bemerkungen, bemühten sie 
sich auch diejenigen gesetzlichen Folgen der Strafen festzu
stellen, welche gewissermaßen als die Fortsetzung derselben, 
wie oben bemerkt worden, anzusehen sind. 

Gewisse Strafen ziehen den Verlust aller Standesrechte 
nach sich, — andere die Entziehung aller oder aber nur 
einiger besonderen persönlich oder dem Stande nach dem 
Schuldigen zugeeigneten Rechte und Vorzüge; mit den übri
gen, den leichteren Strafen, ist weder Entziehung, noch 
selbst Beschränkung irgend welcher Rechte verbunden. 
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Die zu den Strafen der ersten Ordnung Verurtheilten 
werden nicht bloß der jedem Stande besonders zugeeigne-
ten politischen Rechte entsetzt, sondern auch der bürgerli
chen und selbst der Familien- Rechte: ihre Ehe wird 
aufgelöst, sie hören auf Glieder der Familie zu sein, zu 
welcher sie gehörten, und verlieren alle Rechte auf früher 
besessenes Vermögens mit einem Worte, das Gesetz unter
wirft sie dem politischen und bürgerlichen Tode. So hoch
wichtige Verluste können aber auch die gesetzliche Folge nur 
von Kriminal- Strafen sein, durch welche der Verbrecher auf 
immer aus der Gesellschaft ausgestoßen wird: die Verwei
sung zur schweren Zwangsarbeit oder zur Ansiedelung. 

Die gesetzlichen Folgen der Strafen der zweiten Ordnung 
sind nicht so drückend. Die zu denselben Verurtheilten werden 
nicht dem bürgerlichen Tode unterworfen^ sie bewahren ihre 
Familienrechte, sie bewahren selbst ihre Vermögensrechte, — 
verlieren jedoch ihre früheren Politischen Rechte: der Edelmann 
hört auf Edelmann zu sein, der Geistliche ein Geistlicher u.s. f.; 
der Edelmann kann nicht mehr in Dienst treten, und ist ver
bunden sein adliges Gut zu verkaufen, — der Kaufmann 
geht des Rechts zum Handelsbetriebe verlustig. Ueberdies 
werden alle, welche Strafen dieser Ordnung unterliegen, 
auch in den Rechten beschränkt, die sich auf einen gewissen 
Grad des Vertrauens der Gesellschaft gründen, wie z. B : 
das Recht zum Schiedsrichter gewählt zu werden, Bevoll
mächtigter in Sachen Anderer, Zeuge beim Abschluß von Ver
trägen zu sein u . s. s. — Strafen, welche zu dieser Ordnung 
gehören, sind: die Versendung zum Aufenthalt nach Sibirien 
oder anderen entfernten Gouvernements, die Arrestantcnkon^ 
vagnien und die Arbeitshaus- Strafe,: sie werden nur für 
entehrende Verbrechen verhängt. ^ 
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Noch weniger wichtige gesetzliche Folgen sind mit dm Stra
fen der dritten Ordnung verbunden^ Die zu ihnen Verur-
theilten verlieren weder ihre bürgerlichen, noch selbst ihre poli
tischen Rechte/ es werden ihnen nur einige der ihnen dem 
Stande nach zugeeigneten Rechte entzogen, wie unter andern 
auch das Recht in den Staatsdienst oder in den Gemcinde-
Wahldicnst zu treten. Zu dieser Ordnung gehörende Stra
fen sind: die höheren Grade der Festungs- oder der Korrek-
tionshaus-Strafe. 

Obwohl in die neue Strafskala größtentheils nur solche Strafumwandlung 
Strafen aufgenommen worden sind, welche als durch die 
bestehenden Gesetze bereits anerkannt erschienen, so mußte 
man doch (da einige derselben nunmehr häufiger als früher 
in Anwendung kommen werden) voraussehen, daß eben die
ses Nmstands wegen vielleicht die Vollstreckung mancher Urthei-
le künftig an einigen Orteu mit Schwierigkeiten verbunden 
sein dürfte. So gab es an vielen Orten noch keine Arrestan
tenkompagnien des Civilressorts, an andern aber weder Kor-
rektions-noch Arbeits-Häuser. Besonders aus diesem Grunde 
sind daher in das Gesetzbuch ausführliche Regeln zur Anwei
sung darüber aufgenommen, in welcher Weise und in wel
chen Fällen gewisse Strafen in andere umgewandelt werden 
könnten. Schon in der bisher bei uns bestandenen Gesetzge
bung gibt es hierüber einige Bestimmungen, doch können sie 
Wohl kaum als genügend angesehen werden, und sind 
schwerlich durchgängig mit strenger Gerechtigkeit vereinbar. 
So gestatteten sie oft die Umwandlung gewisser Strafen in 
andere sehr viel schwerere, und umgekehrt bestimmten sie an 
die Stelle schwerer Strafen bisweilen weniger strenge. Der 
Grundgedanke bei Abfassung dieses Theils in - dem neuen 
Gesetzbuche war, zur Umwandlung in einander möglichst 
Strafen zu bestimmen, welche zu derselben Ordnung gehören 
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und als gleich schwer anzusehen sind; wo es aber nicht zu 
vermeiden war, andere ihrer Natur nach weniger strenge 
Strafen anzusehen, verschärfte man dieselben in Beziehung 
auf die Zeitdauer, oder die Zahl der Nuthenstreiche u. s. w. 
So ist die Umwandlung von schwerer Zwangsarbeit in 
Bergwerken zugelassen in schwere Zwangsarbeit in Fabriken, 
jedoch mit Erhöhung der Frist)' so kann die Zwangsarbeit in 
den Arrestantenkomvagnien in Arbeitshaus - Strafe umge
wandelt werden, aber ebenfalls mit Erhöhung der Frist,— 
die Arbeitshaus-Strafe wieder, besonders dort wo solche 
Häuser noch nicht erbaut sind, oder zeitweilig der Raum in 
ihnen nicht genügend ist, in Ruthenstrafe. Die Möglichkeit 
die niedcrn Grade der Arbeitshaus-Strafe in Ruthenstrafe 
umzuwandeln, wird—nach der Meinung vieler kenntnißrei-
cher und erfahrener-Männer — in der Prar is sich als sehr 
nützlich und zweckmäßig erweisen: erstens, weil die 
Zahl der zum Arbeitshause Verurtheilten dadurch wesentlich 
verringert wird; zweitens auch (was damit in Zusammenhang 
steht), weil durch das Aussprechen der Nuthenstrafe für Ver
brechen von geringerer Wichtigkeit, besonders wenn dieselben 
von dem Verbrecher zum ersten Male begangen worden, Letz
terer vor größerem Verderbniß in Folge der Kameradschaft 
mit andern vielleicht bereits in Lastern eingewurzelten Gefan
genen bewahrt werden kann. Von einem > andern Gesichts
punkte aus rechtfertigt sich wieder, wenn man bei Individuen 
niederen Standes den für einige Fälle aufgestellten länger 
oder kürzer dauernden Arrest gleichfalls in Ruthenstrafe zu 
verwandeln gestattet. Gemäß nämlich der im Durchschnitt 
anzunehmenden Bildungsstufe des größten Theils dieser I n 
dividuen und ihren Begriffen von Ehre, kann kaum voraus
gesetzt werden, daß der einfache Arrest für dieselben als eine 
irgendwie genügende Strafe anzusehen sei, selbst für die aller-
leichtestm Verschuldungen. Eben so ist für zweckmäßig erkannt 
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worden, in einigen besonderen Fällen auch die bereits früher 
gestattete Umwandlung der Arbeitshaus-Strafe und des Ar
restes in Gemeinde-Arbeiten zuzulassen, wie solches in der 
Landgemeinde-Gerichtsordnung für die Reichsbauem festge
stellt ist. Denn dies ist nicht bloß für die Gemeinde vortheil-
halt, zu welcher der Schuldige gehört, sondern ist auch für 
ihn selbst von Nutzen. Statt der ihn bedrohenden Freiheits
entziehung erhält er Gelegenheit für seine, wenn auch erzwun
gene Arbeit eine festgesetzte Geldbezahlung zu bekommen, die 
zum Unterhalte seiner bisweilen zahlreichen und nur durch 
seine Arbeit eristirenden Familie dienen wird. Aus demselben 
Grunde ist auch gestattet worden, für von Leibesstrafen nicht 
Ausgenommene die Gefängnißstmfe in Ruthenstrafe umzu
wandeln ("). 

(*) Bei Durchsicht der Bestimmungen des Strafgesehbuchs über Um« 
Wandlung von Arbeitshaus-und Gef.'cngniß-Strafe für nicht von Leibes» 
strafen Ausgenommene in Ruthenstrafe, erkannte derReichsrath, nachdem 
er diesen Vorschlag gebilligt, dennoch für nothwendig, zu gleicher Zeit fest» 
zustellen: daß eine Umwandlung dieser Art nicht in allen Fällen gestattet 
ist, wenn von Leibesstrafen ihrem Stande nach nicht Ausgenommene 
einer Freiheitsstrafe unterliegen; daß hiervon diejenigen Individuen 
auszuschließen sind, welche, obschon sie nicht zu den vriv^legirten Stän
den gehören, jedoch—ihrer Stellung in der Gesellschaft und ihrer Erzie
hung nach—nicht ohne eine schwere Beschimpfung und möglicher Weise 
für sie höchst traurige Folgen der Ruthenstrafe unterworfen werden 
könnten. I n Grundlage dessen wurde in der vom Iustizminister den 
Gerichtsbehörden ertheilten Instruktion erläutert, daß znrRuthenftraft, 
in Anwandlung einer Freiheitsstrafe, nicht verurtheilt werden können 
folgende, obschon bei schweren Verbrechen Leibesstrafen unterliegende, 
Individuen: 1) alle diejenigen, welche schon dem allgemeinen Gesetze 
nach von Leibesstrafen für geringfügige Verbrechen Md Vergehe» 
ausgenommen sind, wie: die Kaufleute dritter Gilde, die Vollbür-
ger (rp»:«H3»e) in den Oftseegouvernements und andere Biir-
ger (»^m»ne), die durch Landgemeinde-Wahl Aemter bekleiden
den Individuen, so wie auck die welche Verdienftzeichen haben« selbst 
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Art der Vollstreckung Weiter oben wurde bel der Hinweisung auf die Unvoll-
der Strafurtheile. kommcnheit unseres früheren Systems der Strafen bemerkt, 

wie der Hauptfehler desselben mit darin bestehe, daß es an 
feststehenden bestimmten Vorschriften mangele über die Art 
und Weise der Vollstreckung der Strafurtheile, namentlich 
aber derjenigen, durch welche die Schuldigen der Freiheit be
raubt und zu Zwangsarbeit verurtheilt werden. Um solchem 
Mangel abzuhelfen und einerseits dergleichen Strafen voll
kommen den bei Abfassung des neuen Gesetzbuchs angenom
menen Prinzipien entsprechend zu machen, andererseits aber, 
was noch wichtiger ist, überall Einförmigkeit in die Nrtheils-
Vollstreckung zu bringen, wurden einige besondere Vorschriften 
über die schwere Zwangsarbeit, über die ArrestantenkompaZ/ 
nien des Civilrcssorts, über die Korrektionshäuser, Arbeits
häuser und Gefängnisse entworfen (*). 

wenn solche sie nicht vollständig von Leibesstrafcn befreien (Siehe: Straft' 
gesetzbuch Beil. I , Art. ?, 8 u. 9);—2) diejenigen, welche von Leibes-
strafen befreiende Aemter bekleidet haben, und nicht durch Urtheil von 
denselben entfernt worden sind, sondern sie aus irgend welchen andern 
Gründen aufgegeben haben (eben dort, Art. 6); — 3) nichtadlige Mb 
zu keiner Gewerbe-Innung zugeschriebene Ausländer, welche die Stellen 
von Hauslehrern, oder Gouverneurs, oder Kinderwärtern, oder Bi
bliothekaren, oder Privatsekretairen, oder Haushofmeistern, Kammerdie
nern n. s. w. einnehmen; — 4) Besitzer von Fabriken, GewerkS- und 
andern großen Bettiebs-AnstMen; — 5) Verwalter von mit Bauern 
besetzten Gütern, oder aber von Fabriken und Gewerksanstalten; — 6) 
Kaufmanns-Kommiffionaire und Kommis; — 7) verabschiedete Mili-
taire niedern Ranges;—8) Odnodworzen (Einhöfner) und die in Obno-
dworzen und in Bürger (l-piunHano) umbenannten früheren Schliach-
titschen der Westlichen Gouvernements; endlich 9) alle diejenigen Per
sonen irgend welchen Standes, welche einen Lehrkursus in Gymnasien 
und diesen der Stufe nach gleichstehenden mittleren Lehranstalten durch
gemacht haben. 

C) Diese Vorschriften sind enthalten in den in der Anmerk.pag. Ny 
erwähnten Ergänzung SV erordnun gen nnd in der „Verordnung 
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Zu Grunde ward gelegt: bei den Vorschriften über die 
schwere Zwangsarbeit die verschiedenen den Sibirischen Obrig
keiten gegebenen Instruktionen, — bei der Verordnung über 
die Arreftantenkompagnien alle besonderen auf dieselben bezüg
lichen Anordnungen, — bei den Vorschriften über Einrichtung 
der Korrektionshäuser und Gesangnisse das vor nicht langer 
Zeit bestätigte und mehr als alle anderen vollständige Regle
ment für die S t . Petersbmgsche Korrektions-Anstalt. Die Re
bakteure der Projekte zu diesen Vorschriften strebten insbesondere 
darnach, daß bei Beobachtung der auf diese Weise vorgezeich-
meten Ordnung die Strafen einerseits wirksam, d. h. für den 
Schuldigen empfindlich seien, andererseits aber auch zur sittli
chen Besserung desselben dienen könnten. Um nach Möglich
keit dieses doppelte Ziel zu erreichen, ward festgesetzt, die zu 
schwerer Zwangsarbeit, zur Abgabe in die Arreftantenkompag
nien und zur Arbeitshaus-Strafe Verurtheilten in mehrere 
höhere und niedere Kategorien einzutheilen. Hiermit wurde 
die Bestimmung verbunden, daß in den elfteren einige Erleich
terungen zugelassen werden sollten, ja selbst Verkürzung der 
für Zwangsarbeit oder Gefängniß festgestellten Frist, jedoch 
immer so, daß der Nebergang aus einer niederen Kategorie 
in eine höhere nur als Belohnung einzutreten habe für Ge
horsam, Eifer bei der Arbeit und überhaupt für gute die Bes
serung des Verurtheilten bekundende Führung. Eine vollkom
mene Entwicklung dieser Bestimmungen erfordert sowohl 
Zeit, als vielfaches Vergleichen und Prüfen auf dm Grund 
praktischer Beobachtung; daher war man genöthigt, sich nur 

über die Korrektions-Arrestantenkompagnien des Civi l -
ressortö" und w den,, Grgänzungsvorschrlften zu de» Reg
lement über Arrestanten,,, welche zugleich mit dun Strafgesetz
buche durchgesehen und der Allerhöchsten Bestätigung Seiner 
Kaiserlich en Majestät gewürdigt wurden. Dieselben sind auch ins 
.Deutsche übersetzt worden. 
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auf die Feststellung einiger Hauptgrundsätze in Betreff dieses 
Gegenstandes zu beschränken. Ucbrigcns scheint auch die Voll
kommenheit des sogenannten Pörutcnziarsystems mehr ein 
Ideal , das zwar der Wohlgesinntheit der an demselben hän
genden Individuen Ehre macht, aber aller Wahrscheinlichkeit 
nach wohl nie alle ihre Erwartungen wird erfüllen können. 
Ohne selbst von den ungeheuren Ausgaben zu sprechen und, 
was noch wichtiger ist, von der Menge von Leuten mit aus
gezeichneten Eigenschaften des Verstandes und des Charak
ters, welche für den Erfolg dieses Systems unumgänglich sind, 
kann man zu bemerken nicht unterlassen, daß manche Grund
sätze desselben sehr komplicirt sind und auf zu abstrakten, viel
leicht nicht immer ganz richtigen Begriffen und NaisonnementS 
beruhen. Von unbestreitbarem Nutzen möchten nur die vorzüg
lichsten der im Pönitenziarsysteme vorgeschlagenen Mit tel sein, 
welche zur Besserung der Schuldigen dienen und der Entwicke-
lung ihrer lasterhaften Neigungen entgegen wirken sollen, wie 
namentlich: 1) die Einzel-Haft eingewurzelter Verbrecher, die 
Entfernung derselben von weniger schuldigen Individuen und 
vor Allem von den bloßen Untcrsuchungs-Gcfangenen^ 3)das 
Unterweisen der Strafgefangenen in Handwerken und die 
ununterbrochene Beschäftigung derselben mit verschiedenen 
Handarbeiten)' 3) die moralische Beaufs'chtigung und Leitung 
der Strafgefangenen. Jedoch schon die Anwendung auch nur 
dieser Mit te l wird in allen Fällen bedeutende und leider nur 
zu häufig vergebliche Ausgaben nach sich ziehen, da es oft 
genug geschieht, daß ein Sträfl ing, der aufrichtige oder heuch
lerische Reue gezeigt hat, nach seiner Freilassung alle religiö
sen Belehrungen und die von ihm ertragene Strafe vergißt 
und neuerdings lieber die schmachvollsten Mi t te l zum Er
werb anwendet, als denselben durch eine Anstrengung for
derndes und nicht immer sichern und genügenden 'Lohn bie« 
tendes Handwerk zu erstreben. Ohne Zweifel darf diese Ex-
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fahrung indessen keine Staatslegierung daran hindern, nach 
Möglichkeit Maßregeln zur Erleichterung und Verbesserung 
des Zustandes der Strafgefangenen zu ergreifen und nament
lich eine besondere Aufmerksamkeit auf ihre sittliche Besserung 
zu verwenden. I n dem neuen Gesetzbuche sind, wie oben 
erwähnt worden, nach Möglichkeit auf die bei uns geltenden 
Strafen manche Grundsätze der bessern Pönitenziaranstalten 
in Anwendung gebracht, und demnach festgestellt worden, 
daß die Verbrecher in den verschiedenen Haftanstalten in Ka
tegorien zu trennen seien, sowohl nach Art ihrer Verschuldung 
und' dem dadurch bekundeten größeren oder geringeren Grad 
sittlicher Vcrderbtheit, als nach Geschlecht und Alter; daß die 
erforderlichenMaßregeln zu ergreifen seien, um neuenVerbrechen 
derselben am Orte selbst ihrer Verweisung oder ihres Gefäng
nisses vorzubeugen und um Gewöhnung der Ordnung 
und Arbeitsamkeit in ihnen Wurzel fassen zu lassen; endlich, 
daß zur sittlichen Besserung der Sträflinge nicht so sehr 
Strenge anzuwenden sei, als vielmehr Vorsicht gegen Kom
munikation derselben mit auswärtigen und namentlich mit 
unbekannten Personen, so wie insbesondere Unterweisung 
oder belehrende Gespräche von Seiten Geistlicher und der 
Oberen selbsAer Haftanstalten. 

Die Anordnung aller ins neue Gesetzbuch aufgenommenen Vel der Anordnung 
Bestimmungen, i n Gemäßheit des bestätigten Plans für die 
allgemeine Eintheilung desselben, bot durchaus keine bemer- ^ g ^ f " G r u n d , 
kenswerthen Uebelstände oder Schwierigkeiten. Nur mußte ^ . 
hierbei, sowohl gemäß dem hierüber ausgesprochenen A l le r -
höchsten Wil len Se ine r Kaiser l ichen Ma jes tä t , alsVer 
eigenen eben dahin gehenden Ueberzeugung aller Redak
teure des Gesetzbuchs, danach gestrebt werden, möglichst we
nig sich von der Methode zu entfernen, welche bei Zusam
menstellung der Kriminalgesetze im Bande X V des S w o d 

' 9 
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angenommen worden. Zu diesem Ende vergegenwärtigte man 
sich immer die entsprechenden Satzungen des S w o d , und 
ging nicht eher an die Aufstellung neuer Bestimmungen oder 
Vorschriften, als bis man sich überzeugt hatte, daß in den 
bestehenden Gesetzen sich keine fänden, welche man als genü
gend und befriedigend anzuerkennen vermocht hätte C) . 

Andererseits verloren aber auch die Redakteure beim 
Entwerfen der Bestimmungen sämmtlicher Theile des neuen 
Gesetzbuchs nicht aus dem Auge, daß der Hauptzweck 
hierbei namentlich dahin gehen müsse, unseren strafrechtlichen 
Satzungen diejenige Vollständigkeit und Bestimmtheit zu 
geben, deren sie bisher, wenigstens in vielen Theilen, so sehr 
entbehrt. Gerade an den Stellen, wo die für die Gerichte 
wichtigsten praktischen Fragen hätten entschieden werden 
müssen, boten die Artikel des S w o d , da sie auf alte bruch
stückweise und nach verschiedenen Systemen erlassene Gesetze 
sich gründen, fast immer nur unbefriedigende, den allgemei
nen Begriffen von Gerechtigkeit und dem Geiste selbst unserer 
Staatsrcgierung nicht entsprechende, Bestimmungen oder aber 
so dunkele und verworrene, daß sie den Gerichten durchaus 
keine zuverlässige Vorschrift zur Anleitung geben konnten. Die 

C) Um die vollständige Ueberzeugung zu gewinnen, daß nicht ein« 
der Satzungen des Swod übersehen worden, ward auf Anordnung des 
Grafen B ludow eine besondere vergleichende Tabelle angefertigt, in 
welcher mit den nöthigen Hinweisungen auf einander alle Artikel de5 
Bandes XV, so wie des neuen Projekts, aufgeführt und die Gründe 
angegeben waren, weshalb einige der ersten nicht in das Projekt auf« 
genommen worden. Um die Durchsicht zu erleichtern und, auch in Berück
sichtigung der Bequemlichkeit beim künftigen Gebrauch des Gesehbuches 
selbst, warb überdies ein allgemeines ziemlich detaillirtes alphabetisches 
Register über den ganzen Inhalt des Strafgesetzbuchs angefertigt, ^ s 
auch kereit« veröffentlicht worden ist, und gegenwärtig'ins Den tM 
MerfiHtwlrd. , 
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Ursache davon war, wie schon einmal bemerkt worden, baß 
der S w o d aus Gesetzbestimmungen zusammengestellt ist, 
welche einzeln und meist bloß zur Entscheidung abgesonderter 
und auf Privatverhältnisse bezüglicher Fragen erlassen wor
den, wobei D e n nur die Absicht gewesen sein konnte irgend 
einen' Rechtsgrundsatz festzustellen und den Gegenstand in 
allen seinen Beziehungen zu umfassen. Als Beleg hierfür 
können unter andern die Bestimmungen über Abmessung 
der Strafen dienen; sie sind fast sämmtlich im S w o d in 
einer Weise dargestellt worden, daß viel, wenn nicht alles, dem 
Ermessen des Richters überlassen bleibt. Auffallenden und 
eingreifenden Mängeln dieser Art mußte natürlich abgehol
fen werden. 

I n Beziehung auf die Redaktion selbst der Artikel des 
neuen Gesetzbuchs, die Form ihrer Darstellung und den S ty l , 
nahmen die Redakteure hauptsächlich folgende Grundsätze zur 
Richtschnur: 

1) So viel als thunlich alle zu abstrakten Ausdrücke zu 
vermeiden. I n dieserBeziehung tragt das neueGesetzbuch einen 
wesentlich von dem größten Theile der nmeren Kriminalge-
setzbücher unterschiedenen Charakter. M a n stößt in diesen fast 
überall auf dergleichen allgemeine abstrakt ausgebrückte Be
stimmungen. Eine solche Methode ist in Beziehung auf die 
Theorie ganz gut, allein in der Prar is , namentlich»dort, wo 
juristische Kenntniße noch ziemlich selten sind, könnender 
Art verfaßte Gesetzbücher kaum sich als zweckmäßig erweiftn, 
—ja ihre Einwirkung kann sogar bisweilen schädlich werden. 
Zweifelsohne ist es unmöglich, alle Falle vorhersehen und 
aufzählen, im voraus alle Fragen entscheiden zu wollen, 
w M e sich in der Prar is, selbst in Kriminalsachen, bieten 

Runen; nichts desto weniger aber ist es nothwendig, alle wich
se 
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tigeren solcher Falle und Fragen anzuführen und zwar auf 
hie einfachste, auch dem Nngelehrtcn verständlichste Weise. 
Denn das Gesetz muß jedem zugänglich sein, und nur bei völ
liger Klarheit und Deutlichkeit desselben darf man verlangen, 
daß Niemand sich mit Unkenntniß desselben entschuldige. 

2) Bei Aufnahme bereits bestehender Bestimmungen in 
das Gesetzbuch möglichst die eigenen Worte derselben beizube
halten und, selbst beim Entwerfen neuer Bestimmungen, 
gleichfalls möglichst sich an die Ausdrücke zu halten, an welche 
sich sowohl Behörden als Privatpersonen bereits anerkann
termaßen gewöhnt haben. 

3) Außer den besonderen Bestimmungen in Betreff der ein
zelnen widergesetzlichen Handlungen, auch einige allgemeine 
Regeln festzustellen, die sich auf mehrere gleichartige Fälle 
erstrecken können. So wurden, nach Vorgang des S w o d , 
über Bestrafung von Falsa in verschiedenen Theilen des Ge
setzbuchs Vorschriften gegeben, in den Hauptstücken über 
Übertretung der Zol l - , Bergwerks-, Fabrik-Reglements u. s.. 
w . j außerdem aber wurden auch andere Vorschriften aufgestellt 
über Falsa im Allgemeinen, um auf diejenigen Fälle ange
wendet zu werden, welche nicht ausdrücklich im Gesetzbuche 
angegeben sind. 

, , . > ' . , 
D Definitionen des Wesens der Verbrechen nur in den 

Fallen zuzulassen, wenn es nothwendig erschien, die bereits 
in den früheren Gesetzen bestehenden Definitionen zu verbes
sern oder bestimmter auszudrücken, oder wenn sie erforder-
lichsind, um eine Gattung oder Begehungsart von Verbre
chen beutlicher und bestimmter von anderen verwandten zu 
unterscheiden. I n Grundlage dessen wurden z. B . in das 
Gesetzbuch aufgenommen: Definitionen über gewaltthätigen 
Raub sp336oN), einfachen Raub (rpaßyMi,), Diebstahl 
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(»opunc^Lo-llpIMg), betrügerische Entwendung («opo»o?«0-
«omsklllll'lec'rna);—eine Definition der verschiedenen Arten 
von Tödtung dagegen ward als überflüssig erkannt. 

5) I n der Redaktion der Artikel eine und dieselbe Termi
nologie zu beobachten, weil nach den in der Praxis gemachten 
Bemerkungen nichts so sehr den Gerichten selbst die Gesetzan
wendung erschwert, als Verschiedenheit in der Weise des 
Ausdrucks der Gesetze. 

6) Zur Vermeidung aller Mißverständnisse bei Angabe der 
Strafen jedesmal festzustellen, welche über von Leibcsstrafen 
ausgenommene Individuen verhängt werden, und welche 
über von Leibesstrafen nicht ausgenommene, übrigens ohne 
die Zahl der Plett- oder Ruthenstreiche anzugeben, statt dessen 
auf die allgemeinen im Titel I enthaltenen Bestimmungen 
über die Strafen hinzuweisen ist. 

7) I n jedem Hauptstücke und in jeder Abtheilung des 
Gesetzbuchs zuvörderst die wichtigeren Verbrechen aufzufuhren, 
und dann allmählig zu den weniger wichtigen herabzusteigen. 
Von dieser allgemeinen Regel sind einige Ausnahmen gemacht 
worden, jedoch nur in solchen Fäl len, wo dies nothwendig 
war, um eine natürlichere Ordnung im Ideengange zu 
beobachten, und daher um eine hierauf gegründete größere 
Deutlichkeit zu erreichen. So z. B . ist im Titel V , Haupt
stück V I über gesetzwidriges Annehmen von Geschenken, Be
stechlichkeit und Erpressen zuvörderst die Rede von gesetzwidri
ger Annahme von Geschenken, dann von Annahme von 
Bestechungen und zuletzt endlich von Erpressen. I n dem 
Hauptstücke über Zweikampf werden ebenso zuvörderst die 
Strafen für Ne Herausforderer, dann aber für die die Her
ausforderung Annehmenden, festgestellt. 

I n gleicher Zeit wurde nach denselben Hauptgrundsähen 
ein Strafgesetzbuch für das Iar thum Polen abgefaßt, welches 
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nicht bloß in den allgemeinen Prinzipien, sondern auch im 
Plane und im größten Theile seiner Bestimmungen vollkom
men dem Gesetzbuche fürs Reich ahnlich ist. 

Vierter Theil. 
Durchsicht des neuen Strafgesetzbuchs im Reichs-
rathe. Allerhöchste Bestätigung und Veröffentlichung 

des Gesetzbuchs. Einführung desselben. 

Das nach den oben auseinandergesetzten Grundsätzen ver
faßte Gesetzbuch der Kriminal- und Korrektionsstrafen wurde 
auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Maje
stät am 30 März 1844 in den Reichsmth gebracht. 

I m Durchsicht des Projekts wurde im Reichsrathe eine 
besondere Kommission errichtet unter Vorsitz des General
adjutanten Grafen Lewaschow. Glieder derselben waren: 
Seine Kaiserliche Hoheit der Pr inz von Oldenburg, die 
Wirklichen Geheimeräthe FürstDruzky-Liubezkyund Graf 
Bludow, die Geheimeräthe B u t u r l i n , Kotschubei, 
Baron Korss, der Minister Staatssekretair besZarthums 
Polen Turkul l und der Iustizminister Graf P an in. 

Nachdem diese Kommission die ihr vorliegende Arbeit über
sehen, billigte sie vollkommen alle beim Entwürfe des Gesetz
buchs angenommenen allgemeinen Prinzipien, und wandte 
eine besondere Aufmerksamkeit nur auf zwei ihrem Wesen und 
ihrer Wichtigkeit nach fast zu diesen Prinzipien gehörenden 
Fragen: über die Todesstrafe und über die zeitwei
lige Verweisung nach Sibi r ien und anderen ent-
fernten Gouvernements mit Entziehung allerbe-, 
sonderen persönlich und dem Stande nach dem Ver? 
urtheiltenzugeeig.neten Rechte und Vorzüge. 
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I n Betreff der ersten dieser Fragen anerkannte die Kommis
sion, baß man ohne Uebelstand, ohne alle Abweichung von 
den Vorschriften nicht bloß strenger, sondern auch durch Barm
herzigkeit gemäßigter Gerechtigkeit, die Todesstrafe auf E l 
ternmord ausdehnen könnte, da selbst die allerschwerste Strafe 
kaum der Schwere dieses Verbrechens verhältnißmäßig sein 
konnex doch stellte sich dem, nach der Meinung der Kommission, 
ein entschieden unübersteigliches Hinderniß entgegen — der 
im Manifeste vom 21 Apri l 1826 über diesen Gegenstand ' 
positiv in folgenden Worten ausgesprochene Allerhöchste 
Wil le: «Von dem ersten Beginne an Unserer Herrschaft und 
Unserer Regierung über die Unserem Scepter unterworfe
nen verschiedenen Reiche, bildete die Anwendung und Ausfüh
rung des im GroMrstenthume Finnland bestehenden Straf
gesetzbuchs in allen den Fällen, wo dieses Gesetzbuch die Todes
strafe ausspricht, den Gegenstand Unserer lebhaftesten Sorge. 
Einerseits erkannten W i r , daß der unbedingte Ausspruch jenes 
Gesetzbuchs in dieser Beziehung nicht mit Unseren aus innere 
Ueberzeugung begründeten und dem Gerichtsverfahren im 
Reiche entsprechenden Grundsätzen übereinstimme^ andererseits 
aber konnten W i r nicht von der von U n s Selbst in Unse
rem Gewissen vorgezeichneten Pflicht abweichen, keinerlei wenn 
auch den Gesetzesbestimmungen entsprechendes Todesurtheil 
zu bestätigen, wenn das Verbrechen nicht von solcher Wich
tigkeit sein wird, daß es die Zerstörung der gesellschaftlichen 
Existenz, der Ruhe des Staats, der Sicherheit des Throns 
und der Heiligkeit der Majestät bezweckt.» 

I n Anbetracht dieser Worte des Al lerhöchsten Man i 
festes, das für ein Land erlassen worden, wo bisher die To
desstrafe in den Gesetzen bestand und in Ausführung lam für 
verschiedene andere als Staatsverbrechen, erkannte die Kom< 
Mission sin unmöglich, in dem neuen Gesetzbuche diese Strafe 
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in irgend welchen anderen Fällen zu verhängen, als in sol
chen, die zu der im Manifeste bezeichneten Gattung gehören, 
und für welche sie bereits durch die bestehenden Gesetze festge
stellt ist. 

I n Beziehung auf die zeitweilige Verweisung nach Sib i 
rien und anderen entfernten Gouvernements , zog die Kom
mission in Betracht, daß die Einführung dieser Verweisung 
als Mittelstufe zwischen Ansiedelung und zeitweiligem Gefäng
nisse nützlich sein könnte, um die Skala der Strafen und die 
der Verbrechen einander entsprechender zumachen. Indessen 
aber hätte, nach der Meinung der Kommission, die Annahme 
jener Strafart in der Praxis viele Nebelstände herbeigeführt 
und dies insbesondere bei der Rückkehr von solchen Individuen 
in ihre Heimath und Familie, welche sich mit mehr oder we
niger, aber immer so schweren Verbrechen oder Vergehen be
fleckt, daß dieselben mit Entziehung aller Rechte und Vorzüge 
des früheren Standes der Schuldigen bestraft worden. 

Eine derartige Rückkehr würde, wie die Kommission fand, 
immer mit einiger Störung wenn auch nicht der öffentlichen 
Sicherheit, doch des öffentlichen Anstandes, verbunden sein. 
I n Grundlage dessen bestimmte sie die ze i twe i l i ge Ver
weisung zu ersehen durch Versendung zu lebens läng
lichem A u f e n t h a l t i n S i b i r i e n und anderen ent
fe rn ten Gouvernements , übrigens gleichfalls mit Ent
ziehung aller besonderen Rechte und Vorzüge. Um jedoch auch 
in dieser Strafart verschiedene möglichst der Schwere und dem 
Grade der Strafbarkeit entsprechende Grade und Maße festzu
stellen, bestimmte sie zugleich, daß die zur Verweisung dieser 
Art Verurteilten, je nach der Strafbarkeit eines Jeden, an 
mehr oder weniger entfernten Orten sich niederlassen sollten» 
mit dem Verbote dieselben während einer bestimmten Zeit zu 
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verlassen, selbst nicht um sich aus einem Sibirischen Gouver
nement in ein anderes Sibirisches aber dem Mittelpunkte des 
Reichs näher gelegenes Gouvernement zu begeben, — biswei
len aber auch mit zeitweiligem Gefängnisse an diesen Orten. 

Außer diesen wichtigern auf allgemeine und Hauvt-Bestim- ' 
mungen des Gesetzbuchs bezüglichen Veränderungen, machte 
die Kommission, indem sie in der ins Einzelne eindringenden, 
ungefähr sechzig Sitzungen einnehmenden, Durchsicht desselben 
fortfuhr, noch viele besondere Bemerkungen zu verschiedenen 
ins Projekt aufgenommenen Vorschlägen, wobei sie einige der
selben abänderte gemäß den bei den betreffenden Verhandlun
gen sich ergebenden Ansichten, und bisweilen die Schwere der 
im Projekte verhängten Strafen verschärfte, bisweilen dage
gen wieder sie milderte. 

Die Allgemeine Versammlung des Reichsraths, in welche 
das nach den Bemerkungen der Kommission emendirte Projekt 
im Jahre 1845 gelangte, machte gleichfalls zu einigen Be
stimmungen desselben Veränderungen und Ergänzungen, bi l 
ligte jedoch zugleich alle Hauptgrundsätze desselben, so wie 
auch die in dasselbe bereits eingetragenen, den Kommissions-
Beschlüssen gemäßen, Abänderungen. 

I n dieser allendlichen Gestalt wurde das Projekt am 
15 August 1845 der Al lerhöchsten Bestätigung gewürdigt. 
Am selben Tage ward auch folgender Befehl an den Dir ig i -
renben Senat über Bekanntmachung des Gesetzbuchs der 
Al lerhöchsten Unterschrift gewürdigt: / 

«Von dem Augenblicke an, daß W i r den ThronUnferer 
Vorfahren bestiegen, war es einer ber Hauptgegenstände 
Unserer Wünsche und Unserer Sorge, alle Gesehe Unse-
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res Reiches in eine wohlgefügte Ordnung und in Klarheit 
zu bringen, insbesondere aber dieienigen, durch welche die 
Sicherheit und die Rechte Unserer geliebten treuen Unter-
thanen geschützt werden. Dieses Ziel ist bereits, mit Gottes 
Hülfe, fast erreicht durch die Sammlung aller seit der Zeit der 
Uloshenie des Z a r e n A l e r e i M icha i l ow i t sch erlassenen 
Gesetze und durch die allgemeine systematische Zustammen-
stellung derselben nach dem von U n s vorgezeichneten Plane. 
Bei der Ausführung dieser umfassenden Arbeit, deren Nutzen 
durch die Erfahrung bewiesen worden, verloren W i r indessen 
nicht aus den Augen, wie unumgänglich nothwcndig es sei, 
den Inha l t selbst der von U n s in völlige Bestimmtheit und 
in ein System gebrachten Gesetze zu vervollkommnen, sowohl 
durch einzelne Verbesserungen, je nach den bei ihrer Wirkung 
selbst und ihrer Entwicklung bemerkten Mängeln, als auch 
durch die Veröffentlichung vollständiger Gesetzbücher für jeden 
der wichtigeren Zweige der Legislation. Stetig diesen Geban
ken verfolgend und allmählig denselben ins Werk setzend, 
erachteten W i r für gut, zur Durchsicht Unserer Kr iminal
gesetze zu schreiten, deren gerechte unnachläßliche Vollziehung 
eine der zuverlässigsten Bürgschaften der gesellschaftlichen 
Ordnung und der Sicherheit des Einzelnen ist. Indem 
W i r das Entwerfen des Projekts zu einem neuen Codere 
derselben, unter dem Titel: Gesetzbuch der K r i m i n a l -
und Ko r rek t i onss t ra fen der Zweiten Abtheilung Un 
serer Eigenen Kanzellei auftrugen, stellten W i r als 
Grundsatz fest, daß in biefeS in Uebereinstlmmung mit dem 
Systeme und den Einteilungen des Allgemeinen Reichs
gesehbuchs verfaßte Projett—jedoch ohne die geringste Ab^ 
weichung von den Grundprinzipien der vaterländischen Gesetz
gebung—alle durch den Zustand der bürgerlichen Gesellschaft 
w Rußland und der Sitten nothwcndig gewordene Ergänzun
gen der bestehenden Gesetzbestimmungen aufzunehmen seien; 
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daß alle, sowohl die wichtigeren als auch dle weniger wich
tigen Verbrechen und Vergehen, mit größerer, mehr als die 
frühere befriedigender, Bestimmtheit in demselben festzustellen 
und nicht bloß deren verschiedene Grade, fondern auch die Um
stände anzugeben seien, durch welche die Schuld des zu Rich
tenden erhöht oder gemindert wird, und baß auf jede gesetz
widrige Handlung, die ihr entsprechende, ihrer Beschaffenheit 
verhältnißmaßige Strafe oder Beahndung zu sehen sei, 
damit hierdurch nach Möglichkeit jede Wil l tuhr im Urtheilsvre-
chen abgewandt und der Angeschuldigte einzig und allein der 
unmittelbaren Wirkung des Gesetzes unterworfen werde. 

„D ie solchen von U n s ertheilten Anweisungen gemäß un
ternommene Arbeit ist nunmehr, nachdem sie unter Unserer 
unmittelbaren Aufsicht und Leitung während ungefähr vier 
Jahren fortgesetzt worden, zu Ende geführt. Sie ist durchge
sehen und verbessert worden, zuerst durch einen aus dem I u -
stizminister, einigen Senateuren und Obervrokureuren zusam
mengesetzten Komitö und nach den von den Ministerien und 
Oberverwaltungen gemachten Bemerkungen,—darauf durch 
eine besondere Kommission aus Gliedern des Reichsraths, 
und endlich durch die volle Versammlung desselben. 

„Demnächst befindend, daß das neueGesetzbuch der Kr imi-
nal-und- Korrektionsstrafen in der Gestalt, wie dasselbe U n s 
vom Reichsrathe vorgestellt worden, Unseren Absichten und 
dem Zwecke entspricht, in zuverlässiger Weise die Aburthei-
lung über Verbrechen und Vergehen auf die wahren, uner
schütterlichen Prinzipien der Gerechtigkeit zu begründen, bestä
tigten W i r dasselbe und übelmachen es nunmehr dem D i r i -
girenden Senate zur Veröffentlichung nach derselben Ordnung, 
wie das Allgemeine Reichsgesetzbuch veröffentlicht worden. 

„Hiermit zugleich vesehlen W i r : 



t40 

„1) Dieses Gesetzbuch von dem 1 M a i des Jahres 1846 
an in volle Kraft und Wirksamkeit zu setzen. 

„2 ) Durch die Bestimmungen desselben, von der im vorher
gehenden Punkte bezeichneten Zeit an, die Wirkung sowohl 
aller Bestimmungen des ersten Buchs im Bande X V des 
Allgemeinen Rcichsgesetzbuchs zu ersetzen, als auch die aller 
in anderen Bänden desselben sich sindenden Artikel, durch 
welche irgend Strafen oder Beahndungen verhängt werben/ 
falls diese nicht übereinstimmend sind mit den im neuen 
Gesetzbuche für dieselben Verbrechen undMergehen festgesetzten. 
Aus dieser allgemeinen Regel sind nur bis aufWeiteres auszu
nehmen: die Bestimmungen über Strafen und Beahndungen, 
welche in die für die Reichsbauern erlassene Landgemeinde-Ge
richtsordnung aufgenommen sind, welche letztere, nach angestell
ter Vergleichung mit den Bestimmungen des neuen Gesetzbuchs 
und nach Ausführung der in ihr nothwendigen Ergänzungen, 
durch den Reichsrath Unserem Ermessen vorzustellen ist. 

„ 3 ) Die, auf die Regeln des Gerichtsverfahrens bei Ver
brechen und Vergehen bezüglichen, Artikel des ersten Buchs 
im Bande X V des Allgemeinen Neichsgesctzbuches, wo gehö
r ig, i n das zweite Buch dieses Bandes einzuschalten, diesel
ben und eben so' auch einige andere Artikel dieses zweiten 
Buchs ergänzend und verändernd, um sie mit den Bestim
mungen des neuen Gesetzbuchs in genauere Nebereinstimmung 
zu bringen. Das von dem Minister der Justiz und von der 
Zweiten Abtheilung Unserer Eigenen Kanzellei entworfene 
Projekt dieser Abänderungen und Ergänzungen ist, nach 
Durchsicht desselben im Reichsrathe, zu Unserer Bestätigung 
vorzustellen". 

Der in diesem letzten dritten Artikel des Befehls vom 
45 August ausgedrückte Allerhöchste Wil le warb von der 
Zweiten Abtheilung S . K. M . Eigener Kanzellei und dem 
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Justizministerium in Ausführung gebracht. Die in Folge 
dessen entworfenen Projekte sind im Reichsrathe durchgesehen 
und am 21 Januar 1846 der Bestätigung Se iner M a j e 
stät gewürdigt worden. 

Bald darauf (am 27 März desselben Jahres) erfolgte, 
zur Verhinderung aller Mißverständnisse oder Zweifel bei 
Anwendung der Bestimmungen des neuen Gesetzbuchs auf 
vor dem 1 M a i anhängig gewordene Sachen, ein besonderer 
Allerhöchster Befehl Se iner Kaiser l ichen Majes tä t an 
den Dirigirenden Senat, wodurch ausführliche Vorschriften 
für das Verfahren in solchen Sachen festgestellt wurden. 

I n diesem Befehle heißt es: 
„1) Das Gesetzbuch der Kriminal- und Korrektionsstrafen, 

hat — in Grundlage Unseres Befehls vom 15 August 
1845 — vom 1 M a i 1846 an in volle Kraft und Wirk
samkeit zu treten. Behufs Anwendung der Vorschriften 
desselben auf die Fällung und Vollstreckung gerichtlicher Ur-
theile i n solchen Sachen, welche wahrend der Wirksamkeit der 
bisher bestandenen Kriminalgesetze, anhangig geworden, be
fehlen W i r , in Uebereinstimmung mit, dem Gutachten des 
Reichsraths: 

„1 ) Von dem 1 M a i 1846 an die Bestimmungen des 
neuen Gesetzbuchs auf alle Sachen anzuwenden, welche bis 
zu dem genannten Tage nicht zum Schlußerkenntniß gelangt 
sind, sowohl in den Gerichten erster und zweiter Instanz, 
als im Dirigirenden Senate, jedoch ohne diese Anordnung 
auf die wenigen Fälle auszudehnen, wo die durch das Straf
gesetzbuch verhängten Strafen schwerer sind, als die den bis
her bestandenen Gesehen, nach auszusprechenden. I n diesen 
Fällen sind die Nrtheile über die zu Richtenden in Grund
lage derjenigen Gesehe zu fällen, welche zur Zeit der Bege
hung des Verbrechens bestanden haben. 
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«2) Die vor dem 1 M a i zu gesetzlicher Kraft gelaugten 
Urtheile, welche weder der Revision höherer Instanzen, noch 
Appellationen vou Seiten der Verurcheiltcu unterliegen, und 
nachdem sie mit Beobachtung aller vorgeschriebenen Formen 
gefällt worden von denjenigen Personen, welche dem Gesetze 
nach die Richtigkeit der Urtheile zu überwachen haben, be
stätigt und zur Vollziehung durchgelassen worden, sind genau 
ihrem Inhalte nach zu vollstrecken, nnr mit der Ausnahme, 
daß die Knutstrafe, falls das Urtheil bis zum 1 Mai 
nicht zur Vollstreckung gekommen, dem neuen Gesetzbuche ge
mäß iu Plettstrafe zu verwandeln ist, statt dieser letztem 
Strafe aber, falls ihre Vollstreckung durch Polizeidiener 
erkannt worden,—sei sie nun mit Belassung des zu Richten
den an seinem Wohnorte, sei sie mit Einreihung desselben in 
den Kriegsdienst, oder mit Verweisung nach Sibirien zur 
Ansiedelung verbunden, — die Ruthenstrafe zn verhängen ist 
in der, auf den Grund des neuen Gesetzbuchs, durch beson
dere Vorschriften festgestellten Verhältnißmäßigkeit. 

«3) Die Urtheile des Dirigirenden Senats auf Knutstrafe 
oder aber auf Plettstrafe durch Polizeidiener, welche von den 
Senateurenunterschrieben und in der vorgeschriebenen Ordnung 
zur Vollziehung durchgelassen worden, wenn die betreffenden 
Befehle bis zum 1 M a i 1846 noch nicht abgesendet sind, 
abermals dem Senate vorzustellen, jedoch bloß zur Abände
rung der Strafen in Gemäßheit des Artikels 2 dieses Be
fehls. Eine solche Abänderung können auch solche Senateure 
festsetzen, welche an der Fällung des Urtheils selbst nicht 
Theil genommen haben. 

. «4) Die Umwandlung der von den KriminglgerichtM 
zweiter Instanz vor dem 1 M a i 1846 gefällten S t r O 
urtheile, die aber noch nicht zur Vollziehung gekommen, hg^ 
in Grundlage der oben im Artikel 2 erwähnten Vorschriften 



143 

durch die Chefs der Gouvernements und Gebiete zu geschehen, 
bei ihrer Durchsicht und Bestätigung dieser Urtheile. 

«5) Falls Urtheile des Dirigirenden Senats und der Ge
richtsbehörden auf Knutstrafe und aus Plettstrafe durch Po
lizeidiener zwar schon zur Vollziehung gelangt,Daber bis 
zum 1 M a i noch nicht vollstreckt worden, so sind, nach
dem jedes Verfahren in Bezug auf dieselben eingestellt wor
den, dieselben den Chefs der Gouvernements oder Gebiete zu 
übergeben, welche in Betreff der Urtheile von Kriminalgerich
ten zweiter Instanz selbst die Strafumwandlung vornehmen, 
gemäß dem Artikel 2 dieses Befehls, und dann in solcher 
Gestalt die Urtheile zur Vollstreckung gelangen lassen^ in den 
Sachen aber, welche von dem Dirigirenden Senate entschie
den oder von U n s bestätigt worden, dieselben dem Senate 
vorstellen und dessen Entscheidung zu erwarten haben. 

«6) Der Senat verfährt in Umwandlung der Strafen bei 
solchen Sachen gleichfalls auf den Grund des Artikels 2 des 
gegenwärtigen Befehls und bringt seine Erkenntnisse zur 
Vollziehung, auch wenn dieselben von Senateuren unterschrie
ben worden, welche nicht an Fällung des ursprünglichen Er
kenntnisses Theil genommen (Art. 3). Bei solchen Sachen aber, 
wo die Erkenntnisse Unserer Bestätigung unterlegt worden, 
überläßt der Senat dem Iustizminister Unsere Genehmigung 
zur Vollziehung seiner Erkenntnisse über Umwandlung der 
Strafen zu erbitten. 

«7) Alle verbrecherischen Handlungen, seit deren Bege
hung bis zum 1 M a i 1846 die durch die bestehenden 
Gesetze bestimmte Verjährung eingetreten, und in Bezug auf 
welche bis zu dem gennanten Tage gar kein Verfahren Statt 
gehabt, werden durch die Kraft dieser Vetjähning gedeckt. 
Diese Regel ist aber auch auf die Verbrechen und Vergehen 
anzuwenden, welche dem neuen Gesetzbuche nach durch eine 
kürzere Verjährungsfrist gedeckt werden und in Bezug auf 
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welche während des Verlaufs dieser neu eingeführten Ver
jährungsfrist gleichfalls bis zum 1 M a i 1846 keinerlei Verfah
ren stattgefunden. Hierbei verbleibt jedoch die durch die bisher 
in Wirksamkeit gewesenen Gesetze Privatpersonen zugestandene 
Befugniß der Verfolgung und Klage in ihren gegenwärtigen 

Grenzen. 
8) Wenn bei den im Dirigirenden Senate und in den Ge

richten erster und zweiter Instanz verhandelten Sachen über 
solche Verbrechen und Vergehen, welche dem neuen Gesetzbuchs 
nach dem gerichtlichen Verfahren nicht anders unterliegen, 
als in Folge einer Klage von Seiten des durch die widerge
setzliche Handlung beeinträchtigten Individuums, das Schluß-
erkenntniß schon vor dem 1 M a i 1846 gefallt worden, so 
ist dasselbe in Grundlage der oben angegebenen Vorschriften 
in Ausführung zu bringen. Wenn aber ein solches Erkennt
nis noch nicht erfolgte, so sind die bezeichneten Sachen, wenn 
sie nicht auf Klage des Beeinträchtigten anhängig geworden, 
sondern vermöge der bisher in Wirksamkeit bestandenen Ge
setze, in ihrem weiteren Gange auszuhalten und das Verfah
r e / i n denselben nur in dem Falle wieder aufzunehmen, 
wenn diejenigen Personen deshalb eine Bitte einreichen oder 
eine Beschwerde anstellen, welche dem Strafgesetzbuche nach 
das Recht haben, eine Klage der Ar t zu erheben. Als Frist 
für Eingabe solcher Beschwerben wird bestimmt: für die inner
halb der Grenzen des Reichs sich Aufhaltenden - ein Jahr, 
für die im Auslande Befindlichen—zwei Jahre,>om 1 M a i 
1846 an gerechnet. Wenn aber im Verlaufe dieser Zeit eine 
Beschwerde nicht eingereicht wird, oder der Beschwerdestelle! 
sie während der in Artikel 163 des Strafgesehbuchs bestimm-
t.en Frist nicht weiter verfolgt, so ist das Verfahren in der 
betreffenden Sache, falls sie nur nicht zur Kategone der in 
M k e l 164 des Strafgesetzbuchs bezeichneten gehört, einzu-

- stellen und auf immer der Vergessenheit zu übergeben. 
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«9) Die bis zum 1 M a i 1846 durch die Kriminalge-
richte zweiter Instanz nicht beendigten Sachen über schwere 
Verbrechen, welche von den zu Richtenden nach dem siebzehn
ten Jahre, aber vor Erreichung des ein und zwanzigsten 
begangen worden, sind dem Verfahren in diesen Gerichten zu 
überlassen, denselben aber einzuschärfen, daß sie die Urtheile in 
solchen Sachen auf den Grund der für die Gewissensgerichte 
erlassenen Vorschriften zu fällen und dann diese Sachen dem 
Dirigirendm Senate zur Durchsicht zu übergeben haben.» 
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